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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Stand: 05/ 2025

Grundregeln für die Beziehung zwischen 
Kunde und Bank

1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 
und der besonderen Bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Ge-
schäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen  
Geschäftsstellen der Postbank – eine Niederlassung der Deutsche 
Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt). Daneben gelten für einzel-
ne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das Wertpapiergeschäft, für den 
Zahlungsverkehr, für den Sparverkehr) besondere Bedingungen, die 
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei 
Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart, soweit sie in die 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden nicht bereits einbezogen sind. 
Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen 
Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser 
Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen 
 Geschäftsstellen.

(2) Änderungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind 
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der besonderen Be-
dingungen werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde, der kein Verbraucher 
ist, mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Der Kunde, der kein Verbraucher ist, kann den Änderungen vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustim-
men oder sie ablehnen.
Die Zustimmung des Kunden, der kein Verbraucher ist, gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Ge-
nehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.
Werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, Änderungen von Be-
dingungen zu Zahlungsdiensten (z. B. Überweisungsbedingungen) 
angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Zahlungs-
diensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
sonders hinweisen.

(3) Besonderheiten
Soweit einzelne Geschäftsstellen der Bank oder andere Geschäfts-
stellen, die Bankgeschäfte oder sonstige Leistungen im Namen und 
für Rechnung der Bank ausführen, von der Erbringung bestimmter 
Leistungen der Bank ganz oder teilweise ausgenommen werden, wird 
dies dort durch Aushang bekannt gemacht.

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tat-
sachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der 
Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist.

(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, 
seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben 
über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank an-
vertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kredit-
inanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister 
eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die  

Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt 
jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung des 
Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn 
diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine 
Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes 
Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des 
Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen 
Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 
(1) Haftungsgrundsätze

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und 
der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. 
Soweit die besonderen Bedin gungen einschließlich der Bedingungen 
für den Sparverkehr für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige 
Verein barungen etwas Abweichendes regeln , gehen diese Regelun-
gen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch 
Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten 
Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten) zu der Entstehung eines Scha-
dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben. 

(2) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver-
tretende Vorkommnisse eintreten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Ver-
braucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank 
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom 
Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in 
einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 
BGB hat.
5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank 
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche 
Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine 
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung 
(Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorge-
legt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstre-
cker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen, und 
insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn 
der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt 
ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.
6 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und 
öffentlich-rechtlichen Kunden
(1) Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt 
deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die 
Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständi-
gen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; 
dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und 
für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von 
diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.
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Kontoführung
7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufen-
der Rechnung)
(1) Kontokorrentvereinbarung

Die Girokonten bei der Bank werden als Kontokorrentkonten im Sinne 
des § 355 des Handelsgesetzbuches (Konten in laufender Rechnung) 
geführt; zur Verzinsung der Guthaben ist die Bank nicht verpflichtet.

(2) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas an-
deres vereinbart ist, jeweils vierteljährlich einen Rechnungsabschluss; 
 dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen An-
sprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. 
Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, 
nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem 
Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(3) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang in Textform zu erheben; zur Wah-
rung der Frist genügt die Absendung der Einwendungen innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlus-
ses besonders hinweisen.
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rech-
nungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu 
Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm  zustehende Gutschrift nicht 
erteilt wurde.

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkon ten (z. B. wegen einer 
falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungs-
abschluss durch eine Belastungsbuchung  rückgängig machen, soweit 
ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobu-
chung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung 
nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den 
Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten 
(Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungs-
buchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto 
wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert 
geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich 
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehler-
hafte Buchung durchgeführt wurde.

9 Einzugsaufträge und Einlösung von Lastschriften, vom Kunden 
ausgestellter Schecks, von Aufträgen zur Bargeldauszahlung sowie 
von Zahlungsanweisungen und Zahlungsanweisungen zur Verrech-
nung
(1) Inkasso-Vereinbarung

Schecks, Lastschriften, Wechsel und sonstige Einzugspapiere (z. B. 
Reise schecks, Zahlungsanweisungen zur Verrechnung) werden von 
der Bank nur zum Einzug (Inkasso) hereingenommen, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 

(2) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt 
ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei der 
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem 
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen  Forderungsbetrag 
zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag 
eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den 
Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Last-
schriften und andere Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden 

Schecks, Lastschriften oder andere Papiere nicht eingelöst oder erhält 
die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank 
die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unab hängig da-
von, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde. 

(3) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter 
Schecks
Lastschriften und Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 – bei SEPA-Fir-
menlastschriften nicht spätestens am dritten Bank arbeitstag – nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall 
eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungs-
stelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie 
nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt an die 
Abrechnungsstelle zurückgegeben werden.

(4) – derzeit nicht besetzt – 
(5) Einlösung von Zahlungsanweisungen und Zahlungsanweisun-

gen zur Verrechnung
Zahlungsanweisungen und Zahlungsanweisungen zur Verrechnung 
sind bereits mit der Belastungsbuchung eingelöst.

10 Risiken bei Fremdwährungskonten und Fremdwährungsgeschäften
(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten

Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos 
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten 
(z. B. durch Überweisungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) 
werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Währung 
abge wickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des eige-
nen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisen-
termingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in 
fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlich-
keit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung 
erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten 
eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer 
Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und 
solange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd-
währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch be-
dingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht 
oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange 
diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht 
zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der 
Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 
Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur 
Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsgutha-
bens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im 
eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, 
fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander 
zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften 
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Bei Zahlungsdiensten gilt 
entsprechend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende sowie 24. und 31. Dezember.
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Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des 
Kunden

11 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden
(1) Änderungen von Name, Anschrift oder einer gegenüber der Bank 

erteilten Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es er-
forderlich, dass der Kunde der Bank, und zwar möglichst der kontofüh-
renden Stelle, Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie 
das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten 
Vertretungsmacht (insbesondere einer Unterschriftsberechtigung oder 
Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitteilt.
Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungs-
macht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) ein-
getragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetz-
liche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, 
ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen und Überweisungen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht 
eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, 
die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei 
Aufträgen auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Lesbarkeit seiner An-
gaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN1 
und BIC2 sowie der Währung, zu achten. Bestätigungen oder Wieder-
holungen von Aufträgen und Überweisungen müssen als solche ge-
kennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines 
Auftrags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für 
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen.
Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies durch einen augen-
fälligen Hinweis auf dem Formular erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und 
Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die 
Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zah-
lungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich 
zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen und 
Kontrolle von Bestätigungen der Bank
Falls Kontoauszüge, Rechnungsabschlüs se und Depotaufstellungen 
oder sonstige Mitteilungen der Bank, die der Kunde erwartet oder mit 
deren Eingang er rechnen muss, ausbleiben, hat dieser die Bank, und 
zwar möglichst die konto führende Stelle, unverzüglich zu benachrich-
tigen.
Soweit Bestätigungen der Bank von Aufträgen oder Weisungen des 
Kunden abweichen, hat er dies unverzüglich zu beanstanden.

(6) Zahlungsverkehrsvordrucke für den beleghaften Zahlungsver-
kehr und Kommunikationsmedien für die elektronische Datenver-
arbeitung und -übermittlung im beleglosen Zahlungsverkehr
Für bestimmte Geschäfte, insbesondere für den Scheck- und Über-
weisungsverkehr, für Einzahlungen und Bargeldauszahlungen werden 
von der Bank Zahlungsverkehrsvordrucke bereitgestellt. Die Hin weise 
der Bank hierzu sind zu beachten.
Der Kunde hat beim Empfang von Zahlungsverkehrsvordrucken, mit 
denen über sein Konto verfügt werden kann, diese auf Vollständigkeit 
zu prüfen.
Der Kunde ist verpflichtet, Zahlungsverkehrsvordrucke, mit denen 
über sein Konto verfügt werden kann, mit besonderer Sorgfalt aufzu-
bewahren. Bei Abhandenkommen oder Missbrauch ist die Bank, und 
zwar möglichst die konto führende Stelle, unverzüglich zu verständi-
gen. Unbrauchbar gewordene und bei Beendigung der Geschäftsbe-
ziehung noch vorhandene Zahlungsverkehrsvordrucke zur Verfügung 
über das Konto sind unverzüglich zu vernichten oder auf Anforderung 
der Bank entwertet zurückzusenden. 

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).

Die Zahlungsverkehrsvordrucke sollen mit urkundenechten Schreib-
stoffen ausgefüllt werden. Die Bank ist nicht verpflichtet, beleghaft 
erteilte Aufträge und Schecks, die nicht mit urkundenechten Schreib-
stoffen ausgefüllt und unterzeichnet sind, auszuführen.
Die Verwendung von Kommunikationsmedien für die elektronische 
Datenver arbeitung und -übermittlung im beleg losen Zahlungsverkehr 
bedarf der Vereinbarung mit der Bank. Einzelheiten enthalten beson-
dere Bedingungen.

Kosten
12 Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die 
die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe 
von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Ent-
gelte hinausgehen, ergeben sich aus dem „Preisaushang Postbank 
– Regelsätze im standardisierten Privat kundengeschäft“ und aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“.
Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in An-
spruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang Postbank 
oder Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank angegebenen Zinsen 
und Entgelte.
Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet 
ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch 
wenn sie im Preis aushang Postbank oder im Preis- und Leistungsver-
zeichnis Postbank ausgewiesen ist.
Für die Vergütung der nicht im Preisaushang Postbank oder im Preis- 
und Leistungsverzeichnis Postbank aufgeführten Leistungen, die im 
Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umstän-
den zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, 
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen 
Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbrau-
cher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, 
die die Bank gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, 
ergeben sich aus dem „Preisaushang Postbank – Regelsätze im stan-
dardisierten Privatkundengeschäft“ und aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank“, soweit der Preisaushang Postbank und 
das Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank übliche Bank leistungen 
gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Ge-
schäftskunden), ausweisen.
Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte 
Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Ver-
einbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis-
aushang Postbank oder Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank 
angegebenen Zinsen und Entgelte.
Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegen-
stehen, die Höhe der Zinsen und Entgelte nach billigem Ermessen (§ 
315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berech-
nen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins-
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem 
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. 
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, die davon betroffene Geschäftsbeziehung innerhalb von sechs 
Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen.
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Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für den gekündig-
ten Kreditvertrag nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung 
eine angemessene Frist einräumen.

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommenen Leistungen im Geschäft mit Kunden, die 
keine Verbraucher sind
Änderungen von Entgelten für Bankdienstleistungen, die vom Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (z. B. Konto- und Depotführung), werden 
dem Kunden, der kein Verbraucher ist, spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderun-
gen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen.
Die Zustimmung des Kunden, der kein Verbraucher ist, gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen. Werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, die Änderungen 
angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der 
Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbezie-
hung nicht zugrunde gelegt.

(6) Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen rich-
tet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zah-
lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen 
mit Verbrauchern richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte, 
Auslagen) nach den vertraglichen Vereinbarungen und den ergänzen-
den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank 
gegen den Kunden

13 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und 
zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (z. B. Aufwen-
dungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den 
Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der 
Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der 
Bank übernommen (z. B. als Bürge), so besteht für die Bank ein An-
spruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick 
auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab 
ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden 
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später 
noch eine Besiche rung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe-
wertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen.
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn

 — sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig  
verändert haben oder sich zu verändern drohen oder

 — sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert ha-
ben oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver-
trägen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben 

sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro übersteigt, besteht 
der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der 
Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicher-
heiten enthält.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank 
eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von 
ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser 
Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht 
fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz 
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen 
werden (z. B. Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung gegen den Kunden zu ste hen. Hat der Kunde gegenüber 
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden 
der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so sichert  das Pfandrecht 
die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer 
Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfü-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wech-
sels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. 
Dasselbe gilt für die von der Bank oder der Deutsche Bank AG selbst 
ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die 
Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich 
das Pfand recht nicht auf die von einer zum Deutsche Bank Konzern 
gehörenden Gesellschaft selbst ausgegebenen eigenen Genussrech-
te / Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften 
nachrangigen Verbindlichkeiten einer zum Deutsche Bank Konzern 
gehörenden Gesellschaft.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- 
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
(1) Sicherungsübereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An 
diskontierten Wechseln erwirbt  die Bank im Zeitpunkt des Wechselan-
kaufs uneingeschränktes Eigen tum; belastet sie diskontierte Wechsel 
dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen 
Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch 
die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungs-
übergang findet ferner statt, wenn andere  Papiere zum Einzug einge-
reicht werden (z. B. Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maß gabe eingereicht, dass 
ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden 
darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungs-
abtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen 
der Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei 
 Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zu-
stehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugs-
papiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des 
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Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigen-
tums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen 
an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu 
sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über 
den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht 
verfügen lässt.

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabever-
pflichtung
(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten solange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze 
nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe 
des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange 
des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbind-
lichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.
In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden 
über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (z. B. Ver-
kauf von Wertpapieren, Bargeldauszahlun gen von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so 
sind diese maßgeblich.

17 Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die 
Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu ver-
wertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird 
die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als 
Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt 
und den Voraussetzun gen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung
18 Kündigungsrechte des Kunden
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen (z. B. den Scheckvertrag), für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur 
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vor-
liegt, der es dem Kunden, auch unter angemessener Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Ge-
schäftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kündigungsrechte der Bank
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen (z. B. den Scheckvertrag, 
der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemes-
sung der Kündigungs frist wird die Bank auf die berechtigten Belange 

des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungs-
diensterahmenvertrages (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) 
und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei 
der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange 
des Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank 
nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen. 

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

 — wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensver-
hältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über 
eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank 
verbundene Geschäfte (z. B. Ausgabe einer Debitkarte) von erheb-
licher Bedeutung waren, oder

 — wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhält-
nisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt 
oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darle-
hens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber 
der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Si-
cherheit – gefährdet ist, oder

 — wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Ge-
schäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung 
nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist 
nachkommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 
bestimmten angemessenen Frist oder nach  erfolgloser Abmahnung 
zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzel-
falles (§ 323 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehr-
lich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kün-
digung wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser 
Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der 
Bank und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskontengesetzes 
getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des Zahlungs-
kontengesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 
Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines 
Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine soforti-
ge Erledigung erforderlich ist (z. B. bei der Kündigung des Scheckver-
trags die Rückgabe der Scheckvordrucke auf Anforderung der Bank).

Einlagensicherung
20 Schutz der Einlagen
Information über die Einlagensicherung
(1) Einlagen

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschäften aus 
Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind oder aus Zwischen-
positionen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und 
vertraglichen Bedingungen von der Bank zurückzuzahlen sind, wie 
zum Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, 
Sparbriefe und Namensschuldverschreibungen. Maßgeblich sind die 
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Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) 
bzw. § 6 Absatz 1 des Statuts des innerhalb des Bundesverbandes 
deutscher Banken e. V. bestehenden Einlagensicherungsfonds deut-
scher Banken (Einlagensicherungsfonds).

(2) Gesetzliche Einlagensicherung
Die Bank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
als Träger der gesetzlichen Einlagensicherung der privaten Banken 
zugeordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach Maßga-
be des EinSiG und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen 
Einlagen bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger. In 
den in § 8 Absatz 2 EinSiG genannten Fällen erhöht sich dieser Betrag 
auf 500.000 Euro. Dazu gehören insbesondere Beträge, die aus Im-
mobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohn-
immobilien resultieren. Nicht geschützt werden insbesondere Ein-
lagen von finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschließlich 
kommunaler Gebietskörperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang 
mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind und 
Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbe-
sondere dessen § 8, geregelt.

(3) Einlagensicherungsfonds
Die Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser 
sichert nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vor-
gesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- oder 
Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis zur 
folgenden Höhe (Sicherungsgrenze):
(a) (i) 5 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stif-

tungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Millionen Euro für 
nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, 
Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und an-
dere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds ge-
nannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15 % 
der Eigenmittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, 
wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25 % des Kernkapi-
tals im Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. Weitere 
Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt § 6 
Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensicherungs-
fonds.

(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro für natürliche Perso-
nen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 30 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnüt-
zige Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne 
Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im Sinne von Unter-
absatz (a) Sätze 2 und 3 geschützt.

(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 
10 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einla-
gen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz 
(a) Sätze 2 und 3 geschützt.

(d) Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert 
wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungs-
grenzen weiterhin Anwendung, bis die Einlage fällig ist, prolongiert 
wird oder vom Kunden erstmals gekündigt werden kann oder auf 
eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstellen übertra-
gen wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 begrün-
det oder prolongiert werden, gelten die jeweils neuen Sicherungs-
grenzen ab den oben genannten Stichtagen.

Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der 
Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mitgeteilt 
worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abgerufen 
werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank 
auf Verlangen bekannt gegeben.
Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unter-
nehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskör-
perschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung entstanden sind und Inhaberschuldverschrei-
bungen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (a)(ii), (b)(ii) und (c)

(ii) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie 
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namensschuldver-
schreibungen und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts 
nicht geschützt.
Für Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2022 gemäß § 6 der am 18. November 2021 im Vereinsregister 
eingetragenen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds ge-
sichert wurden, besteht die Sicherung nach Maßgabe dieser Vorschrift 
fort. Nach dem 31. Dezember 2022 entfällt dieser Bestandsschutz, 
sobald die betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder an-
derweitig zurückgefordert werden kann oder wenn die Verbindlichkeit 
im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht oder auf 
eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstelle übertragen 
wird.
Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der Sicherungs-
grenzen sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere 
dessen § 6, geregelt.
Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt und kann auch im 
Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen werden.

Forderungsübergang und Auskunftserteilung 
(4) Forderungsübertragung

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen 
gegen die Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug 
um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von 
ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

21 Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtlichen Möglichkeiten:

(1) Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank genannte Kontaktstelle der Bank wenden. 
Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei 
Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform (z. B. mittels Brief, 
Telefax oder E-Mail). 

(2) Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucher-
schlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“  
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die  
Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den  
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerde-
gegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des  
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger lichen Gesetz-
buches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, den  
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die  
„Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken“,  
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter 
www.bankenverband.de abrufbar ist.  
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) 
an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken 
e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin,  Telefax: 030 1663 – 3169,  
E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten.

(3) Ferner besteht für den Kunden die Mög lichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
(ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

Fassung: 01. Mai 2025

http://www.bankenverband.de
http://www.bankenverband.de
http://www.bankenombudsmann.de
http://www.bankenverband.de
mailto:schlichtung%40bdb.de?subject=
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1. Leistungsangebot
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels 

elektronischer Zugangsmedien, im Einzelnen Online-Banking und Tele-
fon-Banking (jeweils einzeln „Online-Banking“ bzw. „Telefon-Banking“ 
sowie gemeinsam „Zugangsmedien“ bzw. „elektronische Medien“), in 
dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem können 
sie Informationen der Bank mittels Online- und Telefon-Banking abru-
fen. Im Rahmen des Online-Bankings sind sie gemäß § 675f Absatz 3 
BGB zusätzlich berechtigt, Zahlungsauslösedienste gemäß § 1 Absät-
ze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darü-
ber hinaus können sie von ihnen sorgfältig ausgewählte sonstige Dritt-
dienste nutzen. 

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Teil-
nehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden einheit-
lich als „Konto“ bezeichnet.

(3) Für die Nutzung der Zugangsmedien gelten die mit der Bank geson-
dert vereinbarten Verfügungslimite.

2. Voraussetzungen zur Nutzung der elektro-
nischen Medien

(1) Der Teilnehmer kann Bankgeschäfte über elektronische Medien abwi-
ckeln, wenn die Bank ihn authentifiziert hat.

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren, 
mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die 
berechtigte Verwendung eines bestimmten Zahlungsinstruments, ein-
schließlich der Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals 
des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authenti-
fizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als 
berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe 
Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge1 erteilen (siehe Num-
mer 4 dieser Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind
 — Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. 

die persönliche Identifikationsnummer [PIN] oder das persönliche 
Passwort),

 — Besitzelemente, also etwas, was nur der Teilnehmer besitzt (z. B. 
Gerät zur Erzeugung oder Empfang von einmal verwendbaren 
Transaktionsnummern [TAN], die girocard mit TAN-Generator oder 
das mobile Endgerät), oder

 — Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. 
Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer 
gemäß der Anforderung das Wissenselement, den Nachweis des Be-
sitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank 
übermittelt.

(5) Je nach Authentifizierungsverfahren und -instrument benötigt der Teil-
nehmer hierfür gegebenenfalls geeignete Hard- und Software. Über 
das Angebot der bankeigenen Anwendungen hinaus bleibt der Teil-
nehmer selbst für die Beschaffung, Installation und Pflege dieser 
Hard- und Software verantwortlich.

(6) Bei einer Nutzung einer Hard- bzw. Software von Drittanbietern durch 
den Teilnehmer übernimmt die Bank keine eigene Gewährleistung 
oder sonstige Verantwortung für eine andauernde Eignung oder Ver-
fügbarkeit im Zusammenhang mit einem Authentifizierungsverfahren.

3. Zugang über elektronische Medien
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zu Online- und Telefon- 

Banking der Bank, wenn
 — dieser die Kontonummer oder seinen individuellen Benutzernamen 

angibt und

1 Zum Beispiel Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift

 — er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten 
Authentifizierungselemente(s) ausweist und

 — keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 8.1 und 9 dieser Bedin-
gungen) vorliegt. Nach Gewährung des Zugangs zum Online- und 
Telefon-Banking kann auf Informationen zugegriffen oder können 
nach Nummer 4 dieser Bedingungen Aufträge1 erteilt werden.

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 26 
Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) 
fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines wei-
teren Authentifizierungselementes auszuweisen, wenn beim Zugang 
zum Online-Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert 
wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind für 
den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoin-
formationsdienst keine sensiblen Daten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).

4. Aufträge1

4.1. Auftragserteilung
(1) Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen 

Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu 
Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN oder Übertra-
gung einer elektronischen Signatur als Nachweis des Besitzelements) 
zu verwenden. Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang 
des Auftrags.

(2) Der Teilnehmer kann Telefon-Banking-Aufträge nur nach erfolgreicher 
Autorisierung mit von der Bank bereitgestelltem Personalisiertem 
Sicherheitsmerkmal erteilen. Die Bank bestätigt den Eingang des Auf-
trags auf dem vom Teilnehmer für den Auftrag gewählten Zugangsweg. 
Die zwischen der Bank und dem Kontoinhaber übermittelte Telefon-
kommunikation wird zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet 
und gespeichert.

4.2. Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb 
des Online- und Telefon-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht 
eine Widerrufmöglichkeit im Online- und Telefon-Banking ausdrücklich 
vor.

5. Bearbeitung von Aufträgen1 durch die 
Bank

(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der je-
weiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online- und Telefon- 
Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ be-
kannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufs. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking- 
Seite der Bank angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt 
des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf fol-
genden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an 
diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbe-
dingungen vorliegen:

 — Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser 
Bedingungen).

 — Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart 
(z. B. Wertpapierorder) liegt vor.

 — Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
 — Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist 

nicht überschritten.
 — Im Telefon-Banking wird die Bank Verfügungen über das Konto, 

die eine Zahlung1 an einen Dritten (abweichende Kontonummer) 
enthalten, bis zu einem Betrag von insgesamt unter 50.000 EUR 
pro Tag ausführen, sofern nicht ein anderer Verfügungshöchstbe-
trag mit dem Teilnehmer vereinbart ist. Für Überträge (Überwei-
sungen) innerhalb der gleichen Kundennummer oder An- und Ver-
käufe von Wertpapieren gilt diese Betragsgrenze nicht.
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 — Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige 
Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichen-
de Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr) liegen vor. Liegen die Ausführungsbedingungen 
nach Satz 1 vor, führt die Bank die Aufträge nach Maßgabe der Be-
stimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbe-
dingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Be-
dingungen für Wertpapiergeschäfte) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, 
wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und den Teilnehmer über 
die Nichtausführung und soweit möglich über deren Gründe und die 
Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, be-
richtigt werden können, mittels Online- bzw. Telefon-Banking oder 
postalisch informieren.

6. Information des Kunden über Online- und 
Telefon-Bankingverfügungen1 

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die 
mittels Online- und Telefon-Banking getätigten Verfügungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1. Schutz der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um sei-

ne Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass das Online- und Telefon-Banking missbräuchlich verwendet oder 
in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche Nummer 3 
und 4 dieser Bedingungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilneh-
mer vor allem Folgendes zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten. Sie dürfen 
insbesondere

 — nicht außerhalb des Online-Banking mündlich (z. B. per  
Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) wei-
tergegeben werden.

 — nicht ungesichert außerhalb des zugelassenen Authentifizierungs-
verfahrens elektronisch gespeichert werden (z. B. PIN im Klartext 
im Computer oder im mobilen Endgerät) und

 — nicht auf einem Gerät notiert sein oder als Abschrift zusammen mit 
einem Gerät, das als Besitzelement (z. B. mobiles Endgerät, Sig-
naturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles 
Endgerät mit Anwendung für das Online-Banking und Fingerab-
drucksensor) dient, aufbewahrt werden.

(b) Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch 
zu schützen, insbesondere

 — ist die Signaturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen 
sicher zu verwahren.

 — ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile 
Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kön-
nen.

 — ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mo-
bilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das 
Online Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) 
nicht nutzen können.

 — ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-
App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teil-
nehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an 
diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf des Mobil-
telefons).

 — dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außer-
halb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Text-
form (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden 
und

 — muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung 
des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für das On-
line-Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff an-
derer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, 
dass andere Personen ein Gerät als Besitzelement für das Online- 
Banking des Teilnehmers aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf 
einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online-Banking nur 
dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem 
mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert 
sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-Banking ge-
nutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für das  
Online-Banking das von der Bank ausgegebene Wissenselement 
(z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespei-
cherte Seinselement.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Gerät, mit dem die TAN 
empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das On-
line-Banking genutzt werden.

(4) Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu lö-
schen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer für 
das Online-Banking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der 
Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von 
ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformations-
dienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 dieser Bedingungen) verwen-
den. Möchte der Teilnehmer einen sonstigen Drittdienst nutzen (siehe 
Nummer 1 Absatz 1 Satz 4 dieser Bedingungen), hat er diesen mit der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.

(6) Der Aufforderung per elektronischer Nachricht (z. B. E-Mail), eine da-
mit übersandte Verknüpfung zum (vermeintlichen) Online-Banking der 
Bank anzuwählen und darüber persönliche Zugangsdaten einzuge-
ben, darf nicht gefolgt werden.

(7) Anfragen außerhalb der bankseitig zur Verfügung gestellten originären 
Zugangswege, in denen nach vertraulichen Daten wie PIN, Geheim-
zahl oder Passwort / TAN gefragt wird, dürfen nicht beantwortet wer-
den. Die Nutzung von Zahlungsauslösediensten bzw. Kontoinformati-
onsdiensten bleibt hiervon unberührt.

(8) Der Teilnehmer hat vor seinem jeweiligen Zugang zum Online-Banking 
sicherzustellen, dass auf dem verwendeten System handelsübliche 
Sicherheitsvorkehrungen (wie Anti-Viren-Programm und Firewall) ins-
talliert sind und diese ebenso wie die verwendete System- und Anwen-
dungsSoftware regelmäßig aktualisiert werden. Beispiele handelsübli-
cher Sicherheitsvorkehrungen kann der Teilnehmer den Internetseiten 
der Bank entnehmen.

(9) Die Softwareanwendungen der Bank sind ausschließlich direkt von 
der Bank oder von einem von der Bank benannten Anbieter zu bezie-
hen.

7.2. Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank 
zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der ein-
gesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten. Darüber hin-
aus hat der Kunde in eigener Verantwortung etwaige Sicherheitshinweise 
der Anbieter der eingesetzten Kundensysteme zu beachten (z. B. Sicher-
heitsupdates von SystemSoftware mobiler Endgeräte).
7.3. Prüfung durch Abgleich der Auftragsdaten mit von der Bank an-
gezeigten Daten 
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Daten (z. B. Be-
trag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) 
über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels 
mobilem Endgerät oder Lesegerät). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der 
Autorisierung (z. B. Eingabe der TAN) die Übereinstimmung der angezeig-
ten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen. Stim-
men die angezeigten Daten nicht überein, ist der Vorgang abzubrechen 
und die Bank unverzüglich zu informieren. 
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8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1. Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer

 — den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authenti-
fizierung (z. B. mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder

 — die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autori-
sierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments fest, muss 
der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperr-
anzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jeder-
zeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle 
abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifi-
zierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrü-
gerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss 
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2. Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre
9.1. Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall 
der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,

 — den vom Teilnehmer bezeichneten Banking-Zugang für ihn oder alle 
Teilnehmer oder
 — seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.

9.2. Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online- und Telefon-Banking-Zugang für einen Teil-

nehmer sperren oder ein Authentifizierungsinstrument nicht mehr zu-
lassen, wenn

 — sie berechtigt ist, den Online- und Telefon-Banking-Vertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen,

 — sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit seiner Au-
thentifizierungselemente dies rechtfertigen,

 — der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
Verwendung eines Authentifizierungselements besteht oder

 — ein genutzter Zugangsweg bzw. ein im Zusammenhang mit einem 
Authentifizierungsverfahren zugelassenes Gerät von der Bank als 
unsicher eingestuft wird. Als Zugangsweg gelten auch Softwarean-
wendungen der Bank in allen zur Verfügung stehenden Versionen.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re postalisch, telefonisch oder online unterrichten. Die Angabe von 
Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzli-
che Verpflichtungen verstoßen würde.

9.3. Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizie-
rungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich. Der 
Teilnehmer kann eine von ihm veranlasste Sperrung nur postalisch oder 
mit telefonisch legitimiertem Auftrag aufheben lassen.
9.4. Automatische Sperre eines chipbasierten Besitzelements
(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in 

Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingege-
ben wird.

(2) Wird die Geheimzahl zur WebSign-Chipkarte bzw. zur personalisierten 
Electronic-Banking-Karte dreimal hintereinander (Karten ab Bestellda-
tum 09/2012) bzw. achtmal hintereinander (Karten vor Bestelldatum 
09/2012) falsch eingegeben, wird die Karte automatisch gesperrt.

(3) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe ei-
nes eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn der 
Code dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(4) Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Besitzelemente können 
dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilneh-
mer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungs-
möglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.

9.5. Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinforma-
tionsdienst
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslöse-
dienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verwei-
gern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusam-
menhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des 
Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters 
zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank 
wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf dem verein-
barten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätes-
tens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die Anga-
be von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen 
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die 
Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zu-
gangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

10. Vereinbarung eines elektronischen  
Kommunikationswegs

(1) Der Kunde und die Bank vereinbaren, dass die Bank mit dem Nutzer 
elektronisch kommunizieren kann, d. h. per E-Mail über die durch den 
Nutzer angegebene E-Mail-Adresse.

(2) Der Kunde ist damit einverstanden, entsprechende Mitteilungen un-
verschlüsselt per E-Mail zu erhalten. Insbesondere ist die Bank be-
rechtigt, dem Kunden Änderungen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und der besonderen Bedingungen für einzelne Geschäftsbe-
ziehungen auf diesem Weg zu übermitteln. Personenbezogene Daten 
werden auf diesem Weg nicht übertragen.

11. Haftung
11.1. Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten 
Auftrags1 und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
Auftrags 
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online- und Telefon-
Banking-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführ-
ten Online-/Telefon-Banking-Verfügung richtet sich nach den für die jewei-
lige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr, Bedingungen für Wertpapiergeschäfte). 
11.2. Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner 
Authentifizierungselemente
11.2.1. Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge1 
vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 

auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhandengekommenen Authentifizierungselements oder auf der 
sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsele-
ments, haftet der Kunde für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 50 EUR, ohne dass es darauf an-
kommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflich-
tet, wenn

 — es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das 
Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwen-
dung des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten 
Zahlungsvorgangzu bemerken, oder

 — der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestell-
ten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungs-
dienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des 
Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
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1 Zum Beispiel Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt 
oder seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abweichend 
von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbeson-
dere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach 

 — Nummer 7.1 Absatz 2
 — Nummer 7.1 Absatz 3
 — Nummer 7.3 oder
 — Nummer 8.1 Absatz 1

dieser Bedingungen verletzt hat.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Scha-

densersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke 
Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung 
erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unab-
hängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, 
Besitz oder Inhärenz (siehe Nr. 2 Absatz 3 dieser Bedingungen).

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Ver-
fügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den vereinbarten Verfügungsrahmen.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 
verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 
dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilneh-
mer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
 — Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten 

Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 EUR nach 
Absatz 1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vor-
sätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen verstoßen hat.

 — Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2, 1. Punkt findet keine An-
wendung.

11.2.2. Haftung bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb von 
Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperran-
zeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten 
(z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung ei-
nes verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements 
oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungs-
elements und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der 
Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschul-
dens.
11.2.3. Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-/ Telefon-Banking-
Verfügungen1 entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilneh-
mer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
11.2.4. Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis be-
ruft, keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.
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Präambel
Kunden der Deutsche Bank AG (im Folgenden „Bank“) haben die Möglich-
keit, im Online-Banking ein digitales Postfach (im Folgenden „Postfach“) 
zu nutzen. Das Postfach nutzt die Bank, um dem Kunden Bankdokumente 
zukommen zu lassen, die der Kunde dann in digitaler Fassung abrufen, 
herunterladen und speichern kann. Das Postfach dient der Kommunika-
tion zwischen Bank und Kunden. 
1. Allgemeines
1.1 Das Postfach ist ein elektronischer Briefkasten, in dem für den Kunden 
bestimmte persönliche Mitteilungen der Bank (im Folgenden „Bankmit-
teilungen“) in elektronischer Form verschlüsselt und dauerhaft abrufbar 
eingestellt werden.
1.2 Die Bank behält sich das Recht vor, das Postfach und zugehörige 
Funktionalitäten teilweise oder insgesamt weiterzuentwickeln, zu ändern 
oder zu ergänzen. 
2. Aktivierung des Postfachs
2.1 Die Aktivierung des Postfachs setzt einen hierauf gerichteten Antrag 
zum Online-Banking bzw. Service-Portal angemeldeten Kunden voraus. 
Der Antrag kann auch im Zusammenhang mit der Beantragung des  
Online-Banking Zugangs, der Eröffnung einer Kundenverbindung oder  
einer Produkteröffnung gestellt werden.
2.2 Die Annahme des Antrags seitens der Bank erfolgt durch die Frei-
schaltung des Postfachs.
3. Voraussetzung und Zugangswege
Der Kunde benötigt zur Nutzung des Postfachs einen Internetzugang, 
eine gültige und üblicherweise für die Kommunikation mit Dritten verwen-
dete E-Mail-Adresse, einen aktuellen, marktüblichen Internetbrowser und /
oder einen Zugang zum jeweiligen Online-Banking oder sonstigen von der 
Bank zugelassen Zugang über elektronische Medien (z.B. Mobile Banking 
App) sowie eine Zugangsberechtigung (z. B. mittels aktivem TAN-Verfah-
ren) bei der Bank.
4. Zugang zum Postfach und Nutzungsrecht
4.1 Der Zugang zum Postfach erfolgt über eine Anmeldung im Online-
Banking, Service-Portal oder sonstigen von der Bank zugelassenen Zu-
gang über elektronische Medien.
4.2 Bei der erstmaligen Anmeldung mit einem noch nicht für das Postfach 
autorisierten Gerät muss die Anmeldung im Postfach mit einer TAN be-
stätigt werden.
4.3 Der Kunde hat mit der TAN-Bestätigung die Möglichkeit, das Gerät als 
vertrauenswürdig einzustufen, sodass keine wiederholte Eingabe einer 
TAN notwendig ist. Der Kunde kann sich mit der Anmeldung in seinem  
Online-Banking, Service-Portal oder sonstigen von der Bank zugelasse-
nen Zugang über elektronische Medien dann automatisch im Postfach  
anmelden.
5. Leistungsangebot und -umfang
5.1 Im Postfach werden dem Kunden Bankmitteilungen in elektronischer 
Form eingestellt, soweit dies nach den gesetzlichen Vorgaben zulässig ist. 
Dabei handelt es sich insbesondere um folgende vertragsrelevante  
Bankerklärungen und vertraglich, gesetzlich und aufsichtsrechtlich ge-
schuldete Informationen:

 — Vertragsangebote,
 — Bankmitteilungen unter anderem zu Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen sowie ggfs. deren Änderungen, Preisverzeichnis etc.,
 — Kontoauszüge, Kontoabrechnungen, Zinsänderungen, Mitteilungen 
zu eingeräumten Kontoüberziehungen (z. B. DispoKredit, Kreditlinien 
etc.) und zu geduldeten Kontoüberziehungen (z. B. Sollzinsen, Inan-
spruchnahmen, Beratungsangebote, Änderungen zur Höhe eines 
Dispokredites etc.),
 — Informationen, Mitteilungen und Erklärungen zum Inhalt, der Durch-
führung und der Beendigung von Darlehensverträgen (z. B. Zins- und 
Tilgungsplan, Saldenmitteilung, Angebot eines neuen gebundenen 
Sollzinssatzes nach Auslauf der Sollzinsbindung etc.),

 — Wertpapierabrechnungen, regelmäßige Berichte über Finanzinstru-
mente oder Wertpapierdienstleistungen (z. B. Berichte nach Art. 59 f. 
Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 etc.), Informationen zu Kapital-
maßnahmen (z. B. Dividendenzahlungen, Kapitalerhöhungen etc.), 
Informationen zu Finanzinstrumenten sowie Verkaufsunterlagen etc.,
 — Mahnungen, Kündigungsandrohungen und Kündigungserklärungen.

5.2 Der Kunde kann die Bankmitteilungen dauerhaft online abrufen, her-
unterladen, speichern oder löschen. Das Löschen einer Mitteilung erfolgt 
durch den Kunden und ist endgültig.
5.3 Die Nutzung des Postfachs ist ausschließlich dem Kunden selbst und 
den von ihm hierzu berechtigten Personen vorbehalten.
5.4 Über den Eingang von Bankmitteilungen wird der Kunde mindestens 
einmal täglich an die von ihm mitgeteilte E-Mail-Adresse benachrichtigt.
6. Einstellung von Bankmitteilungen
6.1 Die Bank kommt ihrer Verpflichtung zur Übermittlung, Unterrichtung 
oder Zurverfügungstellung von Bankmitteilungen auf einem dauerhaften 
Datenträger durch deren Einstellung in das Postfach nach. Hiervon blei-
ben etwaige Aufbewahrungspflichten der Bank (vgl. Nr. 7.3) unberührt. 
6.2 Mit der Einrichtung des Postfachs ist der Kunde nach Maßgabe dieser 
Bedingungen ausdrücklich damit einverstanden, dass kein postalischer 
Versand der in das Postfach einzustellenden Bankmitteilungen stattfindet. 
Hiervon umfasst sind Bankmitteilungen sowohl für aktuelle als auch für 
zukünftig vom Kunden gewählte Bankleistungen, insbesondere auch die-
jenigen, die der Textform unterliegen. Die Bestimmung unter Nr. 1.2 bleibt 
unberührt.
6.3 Die Bankmitteilungen gehen dem Kunden spätestens einen Tag nach 
dem Zeitpunkt zu, in dem die Bank die Mitteilungen in das Postfach einge-
stellt und den Kunden über den Eingang von Bankmitteilungen per E-Mail 
informiert hat.
6.4 Kann die E-Mail-Benachrichtigung nicht zugestellt werden (z. B. wenn 
die E-Mail Adresse nicht mehr gültig ist), kann die Bank den Kunden  
kontaktieren. Die Bankmitteilungen können papierhaft zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Bank stellt dem Kunden hierfür kein Entgelt, sondern nur 
ihren Aufwendungsersatz (insbesondere Porto) in Rechnung.
7. Speicherung der Bankmitteilungen
7.1 Die Bank speichert die eingestellten Bankmitteilungen während der 
Gesamtdauer der Nutzung des Online-Bankings durch den Kunden im 
Rahmen einer bestehenden Konto- oder Depotverbindung.
7.2 Die Bank stellt die Unveränderbarkeit der in das Postfach eingestellten 
und dort gespeicherten Bankmitteilungen im Rahmen einer bestehenden 
Konto- oder Depotverbindung sicher.
7.3 Die Bank ist innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jeder-
zeit in der Lage, dem Kunden auf dessen Anforderung eine papierhafte 
Ausfertigung dieser Bankmitteilungen zur Verfügung zu stellen. Ein hierfür 
ggf. anfallendes Entgelt ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeich-
nis der Bank. 
8. Gewährleistung und Haftung
8.1 Das Postfach ist üblicherweise entsprechend der Online-Banking 
Funktionalität und vorbehaltlich üblicher Wartungsfenster ständig verfüg-
bar. Für Störungen, insbesondere für vorübergehende, technisch bedingte 
Zugangsbeschränkungen zum Postfach, haftet die Bank nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit und stellt die Postfach Funktionalität lediglich 
in der jeweils aktuellen Form bereit. Soweit aus technischen Gründen 
ausnahmsweise Wartungsarbeiten mit Auswirkungen auf die Postfach 
Funktionalität erforderlich werden, wird die Bank den Kunden nach Mög-
lichkeit rechtzeitig im Online-Banking oder auf einem anderen Weg (z. B. 
postalisch) darüber informieren.
8.2 Für die Anbindung an das Internet und zugehöriger Netzverbindung 
auf Kundenseite trägt der Kunde selbst Sorge. Im Falle länger anhaltender 
Störungen kann die Bank für Bankmitteilungen andere Kommunikations-
wege (z. B. postalischer Versand) nutzen.
9. Kündigung 
Ein Kündigungsrecht richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)
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10. Folgen der Kündigung
10.1 Die Bank wird dem Kunden die für das Postfach vorgesehenen Bank-
mitteilungen nach Kündigung des Postfachs auf einem vereinbarten oder 
neu zu vereinbarenden Weg zukommen lassen. Ein hierfür ggf. anfallen-
des Entgelt ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.
10.2 Die bis zu diesem Zeitpunkt in das Postfach eingestellten Bankmit-
teilungen bleiben für den Kunden weiterhin abrufbar. Hierfür benötigt der 
Kunde weiterhin eine gültige E-Mail-Adresse, einen aktuellen, markt-
üblichen Internetbrowser, einen Zugang zum jeweiligen Online-Banking 
sowie eine Zugangsberechtigung (z. B. mittels aktivem TAN-Verfahren) 
bei der Bank.
11. Folgen der Beendigung der Geschäftsbeziehung
11.1 Bei Beendigung der Geschäftsbeziehung, Schließung des Online- 
Banking Zugangs, Service-Portals oder sonstigen von der Bank zuge-
lassenen Zugangs über elektronische Medien werden die zu diesem 
Zeitpunkt im Postfach eingestellten Bankmitteilungen – sofern noch nicht 
vom Kunden gelöscht – für einen Zeitraum von vier Jahren weiterhin über 
einen Download-Link zur Verfügung gestellt. Die Frist beginnt einen Tag 
nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, des Online-Bankings, Service-
Portals oder sonstigen von der Bank zugelassenen Zugangs über elektro-
nische Medien
11.2 Der Link wird dem Kunden per E-Mail zugesendet. Ein entsprechen-
des Passwort, welches den Zugriff des Kunden auf den Link legitimiert, 
wird dem Kunden auf postalischem Weg zur Verfügung gestellt.
12. Datenschutz
Die Bank verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden im Rah-
men der geltenden Datenschutzgesetze ausschließlich zu den oben unter 
Nr. 1 genannten Zwecken.
Der Kunde bzw. dessen Vertretungsberechtigter trägt dafür Sorge, dass 
im Rahmen einer Bevollmächtigung persönliche Mitteilungen und darin 
enthaltene personenbezogene Daten betreffend seine Person durch 
den Bevollmächtigten legitim zur Kenntnis genommen werden dürfen. 
Hinsichtlich weiterführender datenschutzrechtlicher Informationen wird 
verwiesen auf die geltenden Datenschutzhinweise des Online-Banking 
der Bank.
13. Ergänzende Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbe-
dingungen der Bank, insbesondere die Bedingungen für den Zugang zur 
Bank über elektronische Medien und die Bedingungen für den Verzicht auf 
papierhafte Kontoauszüge, die in den Geschäftsräumen der Bank oder 
unter www.deutsche-bank.de/agb eingesehen werden können und dem 
Kunden auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

http://www.deutsche-bank.de/agb
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Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten /-depots haften 
die Kontoinhaber als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann von jedem 
einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

Verfügungsberechtigung
1. Einzelverfügungsberechtigung
a) Verfügungsrecht jedes einzelnen Kontoinhabers
Jeder Kontoinhaber darf über die Konten / Depots ohne Mit  wir kung des 
anderen Kontoinhabers / der anderen Konto inhaber verfügen und zulasten 
der Konten / Depots alle mit der Konto- /Depotführung im Zusammenhang 
stehen den Verein barungen treffen, sofern nicht nachstehend etwas ande-
res geregelt ist:

 — Kreditverträge und Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zulasten der 
Konten ist die Mitwirkung aller Konto inhaber erforderlich. Jedoch ist 
jeder Kontoinhaber selbstständig berechtigt, über die auf den Gemein-
schaftskonten ggf. eingeräumten Kredite (z. B. eingeräumte Konto -
überziehung) jeder Art zu verfügen und von der Möglichkeit vorüber-
geh ender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen Gebrauch zu 
machen.
 — Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zulasten 
der Konten / Depots bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kontoinha-
bern.
 — Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Konto-/ Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinha bern gemein-
schaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber 
führt zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank un-
verzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.
 — Auflösen von Konten und Depots
Jeder Kontoinhaber kann einzelne Konten und Depots allein auflösen; 
die Auflösung der gesamten Kontover bindung kann nur durch die 
Konto inhaber gemeinschaftlich erfolgen.
 — Eröffnung weiterer Konten und Depots
Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Unterkonten /-depots 
mit Einzelverfügungsbefugnis für die Konto   inhaber unter der für das 
Gemeinschaftskonto bestehenden Kundenstammnummer zu eröffnen. 
Hierfür gelten eben   falls die Bedingungen für Gemeinschaftskon-
ten /-depots.

b) Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines ande-
ren Kontoinhabers jederzeit der Bank gegenüber mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen. Über den Wider ruf ist die Bank unverzüglich und aus Be-
weisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Sodann können alle 
Konto inhaber über die Konten / Depots nur noch gemeinsam verfügen.
c) Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers
Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse der anderen 
Kontoinhaber unverändert bestehen. Jedoch können dann die überleben-
den Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben des verstorbenen Kontoin-
habers die Konten / Depots auflösen.
Die Rechte des verstorbenen Kontoinhabers werden durch dessen Erben 
gemeinsam wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfü-
gungsbefugnis steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, 
bedarf jede Verfügung über die Konten / Depots seiner Mitwirkung. Wider-
rufen sämtliche Miterben die Einzelverfügungsberechtigung eines Konto -
inhabers, so können sämtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich 
mit sämtlichen Miterben über die Konten / Depots verfügen.
2. Gemeinschaftliches Verfügungsrecht
a) Gemeinschaftliches Verfügungsrecht der Kontoinhaber
Die Kontoinhaber sind nur gemeinschaftlich über die Konten / Depots ver-
fügungsberechtigt. Eine Änderung der Verfügungs berechtigung kann von 
den Kontoinhabern nur gemeinschaftlich bestimmt werden.

b) Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Konto-/ Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemein-
schaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt 
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüg-
lich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Jeder 
Kontoinhaber ist jedoch ohne Mitwirkung der anderen Kontoinhaber be-
rechtigt, für seine Befugnisse Vollmacht zu erteilen.
c) Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers
Nach dem Tode eines Kontoinhabers können die anderen Konto inhaber 
nur gemeinschaftlich mit den Erben des verstorbenen Kontoinhabers über 
die Konten und Depots verfügen oder diese auflösen.



1 / 6923 933 030 01.23

Bedingungen für den Überweisungsverkehr

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Stand: 01/2023
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden der 
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
Bank genannt) – gelten die folgenden Bedingungen.
1 Allgemein
1.1  Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des  

Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbe-
träge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die 
Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden 
Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zah-
lungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).
1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers zu verwenden:

Zielgebiet Währung Kundenkennung 
des Zahlungsemp-
fängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend 
innerhalb des Euro-
päischen Wirtschafts-
raums2

Euro IBAN  

Inland oder innerhalb 
des Europäischen 
Wirtschaftsraums

Andere Währung als 
Euro

IBAN und BIC3 oder 
 Kontonummer und 
BIC

Außerhalb des Euro-
päischen Wirtschafts-
raums

Euro oder andere 
Währung

IBAN und BIC oder 
 Kontonummer und 
BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestim-
men sich nach Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.
1. 3  Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines 
von der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank anderwei-
tig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den 
erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummern 
3.1.1 und 3.2.1. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehler-
hafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Über-
weisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. 
Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die 
Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde 
bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies 
der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisun-
gen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular 
selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift 
oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum  
Beispiel per Online-Banking-PIN / TAN). In dieser Autorisierung ist zu-
gleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die 
Ausführung der Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten 
des Kunden abruft  (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und 
speichert.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzel-
nen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen 
Zahlungs vorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und  
gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.
(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags 
an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungs-
konto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.

1  International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,  
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,  
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

3  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das 
gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auf-
trags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum 
Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem  
Online-Banking-Server der Bank).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach  
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf  
folgenden Geschäftstag als zugegangen.
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung  
der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annah-
mezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die  
Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am dar-
auf folgenden Geschäftstag zugegangen.
1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Num-
mer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegen-
über der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags 
ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. 
Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen 
Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauftrag ab-
weichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nach-
dem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung 
der Überweisung erteilt hat.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung 
der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der 
Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe  
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden  
Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen 
Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine 
weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags 
ausgeführt.
(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Über-
weisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies 
 vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank ge-
lingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurück-
zuerlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungs-
auftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend der 
Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsemp-
fängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berech-
net die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt. 
1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die 
zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummern 2.1, 3.1.1 und 
3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vor-
liegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und 
ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auf-
tragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit (z. B. eingeräum-
te Kontoüberziehung) eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung betei-
ligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließ-
lich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, können die Art 
und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert verein-
bart werden.

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)
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1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht 
erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ableh-
nen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber 
innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.2 und 
3.2.2 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit 
möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank er-
kennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die 
Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung 
stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder heraus-
geben.
(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in 
der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar 
oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungs-
daten, zu denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise 
zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im 
Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenüber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des  
Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der System-
sicher heit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in  
seinen Rechen zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in 
den USA.
1.9  Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter  

Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags hierüber  zu 
unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungs-
auslösedienstleisters.
1.10 Entgelte und deren Änderung
1.10.1  Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in  Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 AGB-Banken.
1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung 
als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung 
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisun-
gen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich 
gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle.
1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu  
beachten.

2  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR) in Euro oder in anderen 
EWR-Währungen4

2.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

 — Name des Zahlungsempfängers,
 —  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2), ist 
bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC 
unbekannt, sind stattdessen der vollständige Name und die Adresse 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
 — Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
 — Betrag,
 — Name des Kunden und
 — IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebe-
nen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers eingeht.
2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Über-
weisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Über-
weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung 
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt 
hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig ver-
einbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die 
Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage 
der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abwei-
chenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem 
der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.
2.3  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche  

des Kunden
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3  
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungs-
betrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden be-
lastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf  
dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten Überweisung 
befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Ge-
schäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf 
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überwei-
sung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe 
für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüg-
lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestä-
tigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.
2.3.2  Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter oder verspäteter  

Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen,  
als die Zahlung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,  
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,  
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

4  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, 
Isländische Krone, Norwegische Krone,  Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,  
Schwedische Krone, Schweizer Franken,  Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden 
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflich-
ten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag 
von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen 
worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfän-
gers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Überweisung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des  
 Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so 
vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt wor-
den. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden 
über einen Zahlungs auslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank 
nach, dass der Zahlungs betrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht.  Die Pflicht 
nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Num-
mern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie  
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche  
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vor-
gegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

 —  für nicht autorisierte Überweisungen,
 —  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
 —  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
 —  für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4  Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, feh-
lerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei  
einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabean-
sprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatz-
ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

 —  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
 —  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischen geschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
 —  Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die 
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,  
sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist in folgenden 
Fällen ausgeschlossen: 

 —  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungs empfängers eingegangen ist.

 —  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von 
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die 
Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die 
Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfüg-
baren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsäch-
lichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung 
des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten 
der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunktes berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung  
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann 
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 
1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen 
Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

 —  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder
 —  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3.  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)2 in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)5 sowie  
Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)6 

3.1  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)

3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:

 —  Name des Zahlungsempfängers,
 —  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist 
bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, sind 
stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
 —  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
 —  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
 —  Betrag,
 —  Name des Kunden,
 —  Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.1.3  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 

des Kunden
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,  
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,  
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

5  Zum Beispiel US-Dollar.
6  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums  
(derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich 
(einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion),  
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,  
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern).
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3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 
2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu 
erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden 
ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. 
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht auto-
risiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. 
Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Ver-
dacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prü-
fen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so 
treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.
3.1.3.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 

Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
 autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzüg-
liche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführ-
ten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden 
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflich-
ten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag 
von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen 
worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfän-
gers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im  
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung  
der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet 
wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbe-
trags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, 
als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht 
aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen 
Zahlungs auslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass 
der Zahlungs betrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Sa tz 1 
gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
3.1.3.3  Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer auto-
risierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung  
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Num-
mern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last 
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentli-
che Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde 
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der 
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt.  
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

 — für nicht autorisierte Überweisungen,
 — bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 — für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
 — für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4  Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten 
 Bestandteile der Überweisung

Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung be-
stehen abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 
3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach 
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:

 —  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
 —  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischen geschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
 —  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank beson-
ders übernommen hat.

3.1.3.5  Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 ha-
ben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehler-
haft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer 
nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:

 —  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
 —  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
 —  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die 
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, so-
wie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6  Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgen-
den Fällen ausgeschlossen:

 —  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.
 —  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von 
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die 
Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 nicht mög-
lich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag 
alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen 
den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf 
Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die 
Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überwei-
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
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buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 
3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert 
war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überwei-
sung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

 —  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder
 —  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)6

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:

 — Name des Zahlungsempfängers,
 —  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2 ; ist 
bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist 
stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben),
 — Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
 — Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
 — Betrag,
 — Name des Kunden,
 — Kontonummer oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3  
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag 
zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet wor-
den ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß „Preis und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht auto-
risiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. 
Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Ver-
dacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prü-
fen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so 
treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung 
resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
3.2.3.2  Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus-

führung einer autorisierten Überweisung
Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisier-
ten Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:

 —  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
 —  Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 6  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums  

(derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich 
(einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion),  
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,  
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Zypern).

sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
 —  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank beson-
ders übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:

 —  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.
 —  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden  
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde 
von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für 
die Tätigkeiten der Bank nach Satz 2 dieses Unterpunktes berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überwei-
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 
gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungs-
auslösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

 —  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder
 —  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.
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Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Euro EUR

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF

Litauen LT Euro EUR

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Zypern CY Euro EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung
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Bedingungen für den  
SEPA-Echtzeitüberweisungsverkehr
Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Stand: 10 / 2022
Für die Ausführung von Aufträgen1 im SEPA-Echtzeitüberweisungs-
verfahren von Kunden der Bank gelten die folgenden Bedingungen. 
Ergänzend gelten die Bedingungen für den Überweisungsverkehr, 
soweit im Folgenden keine anderweitige Vereinbarung getroffen 
wird.
1. Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale 
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine SEPA-Echtzeit-
überweisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des einheitlichen 
Eurozahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA, 
siehe Anhang) möglichst innerhalb von Sekunden an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln, sofern dieser 
das SEPA-Echtzeitüberweisungsverfahren nutzt. Der Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers ist verpflichtet, dem Zahlungsemp-
fänger den Zahlungsbetrag sofort zur Verfügung zu stellen.
1.2 Betragsgrenze
Für Aufträge1 besteht eine Betragsgrenze, die sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis sowie aus dem Preisaushang der Bank ergibt.
1.3 Zugang des Auftrags1

Die Bank unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr den für die Ausführung von Aufträgen1 er-
forderlichen Geschäftsbetrieb ganztägig an allen Kalendertagen eines 
Jahres.
1.4 Ablehnung der Ausführung
Die Bank wird in Ergänzung der Nummer 1.7 der Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr die Ausführung des Auftrags1 kurzfristig ableh-
nen, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers das 
Verfahren nicht nutzt.
1.5 Maximale Ausführungsfrist
1.5.1 Fristlänge
Die Bank ist in Änderung der Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 
3.2 der Bedingungen für den Überweisungsverkehr verpflichtet sicher-
zustellen, dass der Überweisungsbetrag sofort nach Abschluss der 
Bearbeitung durch sie möglichst innerhalb von wenigen Sekunden – 
bei dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
1.5.2 Beginn der Ausführungsfrist
Die Ausführungsfrist beginnt auch für Aufträge1 nach außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums gemäß Nummer 2.2.2 der Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr.
1.6 Information über Nichtausführung
Die Bank informiert den Kunden kurzfristig, sollte der Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers die Überweisung nicht ausführen.

Anhang: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn Zypern. 
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete: 
Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre und 
 Miquelon, San Marino, Schweiz, Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland (inkl. Gibraltar),Vatikanstadt.
1 Der Begriff bezieht sich auf den relevanten Zahlungskontendienst „Überweisung“
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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift
im SEPA-Basislastschriftverfahren

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Stand: 10/2022
Für Zahlungen5 des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-
Basislastschrift über sein Konto bei der Postbank – eine Niederlas-
sung der Deutsche Bank AG (nachfolgend Bank genannt) – gelten 
folgende Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte und deren Änderung
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spä-
testens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 
2 bis 6 AGB-Banken.
2 SEPA-Basislastschrift
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an 
den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments 
Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang genannten 
Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss

 —  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das  
SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und
 —  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 
SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-  
Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des 
belasteten Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und bei grenz-
überschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums, (EWR)3 zusätzlich den BIC4  der Bank als seine Kundenkennung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berech-
tigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift ausschließlich auf 
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank 
und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger 
als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschrei-
tenden Zahlungen außerhalb des EWR zusätzlich des angegebenen BIC 
aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Fi-
nancial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzent-
ren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weiterge-
leitet werden.
2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1  Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit 

Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. 
Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-  
Basislastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich 
oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In die-
ser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 

1   Bezieht sich im gesamten Bedingungstext auf den Zahlungskontendienst  
„Lastschrift“.

2   International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
3   Für die Mitgliedstaaten siehe Anhang.
4   Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)

dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwai-
ge zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift not-
wendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, 
übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des 
Kunden enthalten sein:

 —  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des 
Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
 —  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto  
gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten ent-
halten:

 — Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 — eine Gläubigeridentifikationsnummer,
 —  Kennzeichnung einmalige Zahlung (Lastschrift) oder wiederkehrende 
Zahlung (Lastschrift),
 — Name des Kunden (sofern verfügbar),
 — Bezeichnung der Bank des Kunden und
 — Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätz-
liche Angaben enthalten.
2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung er-
teilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von sei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die 
Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde 
gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungs-
empfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Lastschriftman-
dat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser 
Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

 — Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 — Name des Kunden,
 —  Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bank-
leitzahl des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegen-
über dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich – 
mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge 
nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den Ein-
gang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Last-
schriften einzieht.
2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus 
SEPA-Basislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese Wei-
sung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Last-
schrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte 
möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle 
der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch gegenüber dem Zahlungs-
empfänger erklärt werden.
2.3  Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des  

SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim  
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Basislastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom 
Zahlungsempfänger angegeben.

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)
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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift
im SEPA-Firmenlastschriftverfahren

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweili-
gen SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4 
beziehungsweise Nummer 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung 
verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 
vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers werden 
am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsemp-
fänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. 
Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am 
nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag5 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe 
 Nummer 2.4.2), wenn

 —  der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer 
2.2.3 zugegangen ist,
 —  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes 
Guthaben auf seinem Konto oder über keine ausreichende einge-
räumte Kontoüberziehung verfügt (fehlende Kontodeckung); Teilein-
lösungen nimmt die Bank nicht vor,
 —  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichti-
gen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist, oder
 —  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-
datensatz

 –  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkenn-
bar fehlerhaft ist,

 – eine Mandatsreferenz fehlt,
 – ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
 – kein Fälligkeitstag angegeben ist.
(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spätestens 
am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht 
(siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPA-Basislastschrift eine geson-
derte Weisung des Kunden nach Nummer 2.2.4 entgegensteht.
2.4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf 
dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3  Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigma-

chung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPABasislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kun-
den unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbar-
ten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen  
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die 
Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtaus-
führung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können.
Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-  
Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1  
Absatz 2 zweiter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto 
des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers 
belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angege-
benen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungs-
frist am darauf folgenden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten 
Häufigkeit. 5   Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

2.5  Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von 
Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen. Da-
bei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
Belastung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprü-
che des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon unbe-
rührt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald 
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
drückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank 
autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.
2.6  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche  

des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen 
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschrift-
betrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende 
des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, 
der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 
Zahlung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kennt-
nis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden 
vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht 
nicht bestätigt.
2.6.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 

Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
 autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die 
Zahlung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die 
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Kon-
to des Kunden belastet hat.
(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 2.4.4 Absatz 
2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungs-
dienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags 
auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung 
ordnungsgemäß ausgeführt worden.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer auto-
risierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kun-
de von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.6.1 und 
2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschul-
den, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eige-
nes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.
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(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
 betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

 — für nicht autorisierte Zahlungen,
 — bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 — für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
 —  für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde 
Verbraucher ist.

2.6.4  Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.6.2 und 2.6.3 haben Kun-
den, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder 
verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autori-
sierten Zahlung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach   
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:

 —  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
 —  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle.
 —  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht 
autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:

 —  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbe-
trag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist, oder
 —  Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsemp-
fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank 
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dar-
um bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiederer-
langung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht 
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen 
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde 
einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen 
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unter-
punkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausge-
schlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, 
wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung ent-
sprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens in-
nerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; an-
derenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

 —  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder
 —  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland,  
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre und Mique-
lon, San Marino, Schweiz, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland (inkl. Gibraltar), Vatikanstadt
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Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zahlungs-
empfänger mittels SEPA-Firmenlastschrift über sein Konto bei der 
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
Bank genannt) – gelten folgende Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.
2 SEPA-Firmenlastschrift
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt wer-
den, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank 
an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets 
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments 
Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang genannten 
Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift muss

 —  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das  
SEPAFirmenlastschriftverfahren nutzen,
 —  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das  
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
 —  der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-  
Mandats bestätigen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-  
Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belas-
teten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und bei grenz-
überschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR)3 zusätzlich den BIC4 der Bank als seine Kundenkennung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berech-
tigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift ausschließlich 
auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die 
Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zah-
lungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsemp-
fänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenz-
überschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR zusätzlich 
angegebenen BIC aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten auch über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank  
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzen-
tren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weiterge-
leitet werden.
2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1  Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats  

(SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist 
schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu ertei-
len. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung ent-
halten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister 
und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Last-
schrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, ver-
arbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärun-
gen des Kunden enthalten sein:

1  Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2  International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3  Für die Mitgliedstaaten siehe Anhang.
4  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).

 —  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des 
Kunden mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und
 —  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto  
gezogenen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:

 — Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 — eine Gläubigeridentifikationsnummer,
 — Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen,
 — Name des Kunden,
 — Bezeichnung der Bank des Kunden und
 — seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätz-
liche Angaben enthalten.
2.2.2  Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-  

Mandats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 unver-
züglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten aus dem vom 
Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:

 — Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 — Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
 — Mandatsreferenz,
 — Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen 
und
 — Datum der Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unver-
züglich, möglichst schriftlich, zu informieren.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf 
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich 
und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. 
Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt 
werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits 
dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für  
diese gilt Nummer 2.2.4 Absätze 2 und 3.
2.2.4 Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen 
aus bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers nicht 
zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des 
Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im  
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese 
Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der konto-
führenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift kann  
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies ver-
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, 
den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung  
eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift 
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.
2.3  Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage des SEPA- 

Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Firmenlastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfänger angegeben.

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)
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(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des 
Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmenlastschrift 
(siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser Weisung ver-
zichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-  
Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers  
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobe-
lastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am dritten 
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn

 —  der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 2.2.2 vor-
liegt,
 —  der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats gemäß Num-
mer 2.2.3 zugegangen ist,
 —  der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß 
 Nummer 2.2.4 zugegangen ist,
 —  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes 
Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit 
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank 
nicht vor,
 —  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichti-
gen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist, oder
 —  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-
datensatz

     –  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkenn-
bar fehlerhaft ist,

     – eine Mandatsreferenz fehlt,
     – ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
     – kein Fälligkeitstag angegeben ist.
2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften
SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag 
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3  Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigma-

chung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 verein-
barten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die 
Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtaus-
führung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können. Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autori-
sierten SEPA-Firmenlastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe 
Nummer 2.4.1 Absatz 2 vierter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto 
des Kunden aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift des Zahlungsempfän-
gers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angege-
benen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungs-
frist am darauf folgenden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten 
Häufigkeit.

1  Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

 2.5  Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten 
Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-  
Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belas-
teten Lastschriftbetrages verlangen; Ansprüche aus § 675x BGB sind aus-
geschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.
2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen 
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschrift-
betrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand,  
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung  
befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des  
Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der 
auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zah-
lung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe 
für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüg-
lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestä-
tigt.
2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, einer fehlerhaft oder ver-
spätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder einer nicht autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Herausgabean-
sprüchen nach § 667 und §§ 812 ff. BGB, den Ersatz eines hierdurch ent-
stehenden Schadens nach Maßgabe folgender Regelungen verlangen:

 —  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
 —  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle.
 —  Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Last-
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Ent-
gelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden 
handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zah-
lung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die 
Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Zah-
lungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.
2.6.3  Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2. ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:

 —  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbe-
trag rechtzeitig und ungekürzt beim  n ihrer Möglichkeiten darum  
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlan-
gung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht 
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen 
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde 
einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen 
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unter-
punkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausge-
schlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, 
wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung  
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat;  
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anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung 
der Bank nach Nummer 2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist 
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

 —  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder
 —  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland,  
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen
Sonstige Staaten und Gebiete:
Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre und Mique-
lon, San Marino, Schweiz, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland (inkl. Gibraltar), Vatikanstadt.
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Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)

Stand: 10/2022
1. Scheckvordrucke
Die Bank gibt an den Kunden Scheckvordrucke zur Teilnahme am 
Scheckverkehr aus. Für den Scheckverkehr dürfen nur die vom bezoge-
nen Institut zugelassenen Scheckvordrucke verwendet werden.
2. Sorgfaltspflichten
Scheckvordrucke und Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewah-
ren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks ist der 
Bank, möglichst der kontobetreuenden Stelle, unverzüglich mitzuteilen.
Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen. Der Scheckbetrag 
ist in Ziffern und in Buchstaben unter Angabe der Währung so einzuset-
zen, dass nichts hinzugeschrieben werden kann. Hat sich der Kunde beim 
Ausstellen eines Schecks verschrieben oder ist der Scheck auf andere 
Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten.
Bei Beendigung des Scheckvertrages sind nicht benutzte Vordrucke un-
verzüglich entweder an die Bank zurückzugeben oder entwertet zurückzu-
senden.
3. Haftung von Kunde und Bank
Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheck-
vertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere 
durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tra-
gen haben.
Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung ab-
handen gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur belasten, 
wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat.
4. Verhalten der Bank bei mangelnder Kontodeckung
Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder 
über einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit (z. B. eingeräumte 
Kontoüberziehung) hinaus einzulösen. Die Buchung solcher Belastungen 
auf dem Konto führt zu einer geduldeten Konto überziehung. Die Bank ist 
berechtigt, in diesem Fall den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüber-
ziehungen zu verlangen.
5. Scheckwiderruf
Der Scheck kann widerrufen werden, solange er von der Bank nicht  
eingelöst ist. Der Widerruf kann nur beachtet werden, wenn er der  
Bank so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen  
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist.
6. Zusätzliche Regelungen für Orderschecks
Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Ein-
zug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren Bezah-
lung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der innerhalb 
der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks Zahlung 
vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch 
für nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellten Orderschecks.

Bedingungen für den Scheckverkehr
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Bedingungen für die  
Benutzung von Kontoauszugsdruckern

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

1. Allgemeines
Der Inhaber einer von der Bank ausgegebenen Postbank Card1 und / oder 
SparCard kann sich vom Kontoauszugsdrucker für die mit der Bank ver-
einbarten Konten Kontoauszüge, Anlagen zu Kontoauszügen und Konto-
abschlüsse ausdrucken lassen. Dieser Service wird dem Kunden für alle 
Konten bereitgestellt, die sich für diesen Service eignen.
2. Nicht abgeholte Kontoauszüge
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Kontoauszüge und Kontoabschlüsse 
durch die Post oder in sonstiger Weise zugehen zu lassen, wenn diese  
60 Bankarbeitstage lang nicht abgerufen wurden. Abweichend hiervon gilt 
für die SparCard die mit dem Kunden in den Produktbedingungen zum 
SparCard-Konto vereinbarte Frist.
3. Aufbewahrung und Verlust der Karten
Jeder Inhaber einer Postbank Card1 und / oder SparCard kann sich am 
Konto aus zugsdrucker Kontoauszüge, Anlagen zu Kontoauszügen und 
Konto ab schlüsse ausdrucken lassen. Die Karten sind daher sorgfältig auf-
zubewahren. Bei Verlust einer Karte ist die Bank unverzüglich zu benach-
richtigen, damit die Karte gesperrt werden kann.
4. Widerruf durch die Bank
Die Bank kann jederzeit die Berechtigung des Kunden, sich Kontoauszü-
ge, Anlagen zu Kontoauszügen und Kontoabschlüsse am Kontoauszugs-
drucker ausdrucken zu lassen, widerrufen. Die Bank kann den Kontoaus-
zugsdrucker-Service auch ohne Angabe von Gründen auf Dauer oder 
zeitweilig einstellen. In diesen Fällen werden die Kontoauszüge und Kon-
toabschlüsse durch die Post zugestellt, sofern mit dem Kunden keine an-
dere Form der Zustellung vereinbart wird. Über den Widerruf oder die Ein-
stellung des Services wird der Kunde spätestens zusammen mit dem 
ersten Auszugsversand durch die Post in formiert.
5. Haftung
Alle Schäden und Nachteile, die aus dem Verlust einer Karte, der Nicht-
beachtung dieser Vereinbarung oder daraus entstehen, dass einem Drit-
ten die Karte zugänglich wird, trägt der Kunde. Im Übrigen haftet die Bank 
für grobes Verschulden in dem Maße, als sie im Verhältnis zu anderen  
Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat.
6. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, die 
in jeder Geschäftsstelle eingesehen werden können und auf Wunsch aus-
gehändigt werden.
1 Debitkarte

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)
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Postbank – eine Niederlassung 
der Deutsche Bank AG

Stand: 10 / 2022

1. Anlagezweck
  Das Business Flexgeld dient der Geldanlage und darf nicht für den 

Zahlungsverkehr genutzt werden (z. B. Daueraufträge, Scheckzie-
hung, SEPA-Basislastschrift etc.). Es darf nur auf Gut habenbasis 
geführt werden. Einzahlungen sind jederzeit per Überweisung in 
beliebiger Höhe, auch regelmäßig möglich. 

2. Verfügung*
  Das Guthaben ist täglich verfügbar*. Verfügungen per Überweisung 

sind ausschließlich zugunsten eines vorher festgelegten, auf den 
Namen des Business Flexgeld-Kontoinhabers oder auf den Namen 
einer der Business Flexgeld-Kontoinhaber lautenden Referenzkontos 
zulässig. Zum Business Flexgeld wird keine Karte ausgegeben.

3. Zinsen
  Die Verzinsung des Guthabens erfolgt mit variablen und nach der 

Höhe der Gesamteinlage  gestaffelten Zinssätzen. Der jeweilige Zins-
satz wird auf das gesamte Guthaben gezahlt. Die Betragsgrenzen 
sind variabel. Die jeweils gültigen Konditionen und Betragsgrenzen 
finden Sie auf unserer Internetseite unter www.postbank.de. Ände-
rungen der Zinssätze und Betragsgrenzen werden dem Business 
Flexgeld-Kontoinhaber in Textform mitgeteilt. Die Zinsgutschrift 
erfolgt jeweils zum Ende eines Kalenderquartals im Rahmen des 
Rechnungsabschlusses auf das Business Flexgeld.

4. Kontoauszug
  Die Kontoauszüge mit Informationen zu Umsätzen und zum Rech-

nungsabschluss werden jeweils zum Ende eines Kalenderquartals 
zur Verfügung gestellt.

5. Geschäftsbedingungen
  Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank 

sowie die Bedingungen für den Zugang zur Bank über elektronische 
Medien. Diese können in den Geschäftsräumen der Bank oder unter 
www.postbank.de eingesehen werden. Sie werden auf Wunsch aus-
gehändigt oder zugesandt.

1 / 1

 
Bedingungen für das Business Flexgeld 

*  Der Begriff kann u. a. die relevanten Zahlungskontendienste „Bargeldauszahlung“ 
und „Überweisung“ umfassen.
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Bedingungen Verwahrentgelte  
für Guthaben von Geschäfts- und Firmenkunden
Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Stand: 05 / 2025

1. Verwahrentgelt und Freibetrag 
(1) Für die Verwahrung von Einlagen auf Business Konten („Verwahrgut-

haben“) zahlt der Kunde der Bank pro Konto ein variables Entgelt, 
dessen Höhe sich nach dem aktuellen „Satz der Einlagefazili tät“ be-
misst („Verwahr entgelt“). 

(2) Die Bank kann dem Kunden dabei einen separat zu vereinbarenden 
Freibetrag pro Konto einräumen, für den sie kein Verwahrentgelt be-
rechnet.

2. Berechnung des Verwahrentgelts
(1) Maßgeblich für die Berechnung des Verwahrguthabens ist der jeweils 

fehlerfrei ermittelte Tagesendsaldo. In den Tagesendsaldo gehen alle 
bis zum Ende des jeweiligen Tages entsprechend den Regelungen zur 
Wertstellung valutierten Kontobewegungen ein.
Kontobewegungen, die die Bank im Nachhinein – weil fehlerhaft –  
korrigiert oder storniert, bleiben bei der Ermittlung des Verwahrent-
geltes außer Betracht.

(2) Der Monat wird mit 30 Tagen, das Jahr mit 360 Tagen gerechnet.
(3) Die Bank berechnet das Verwahrentgelt auf das den jeweiligen Frei-

betrag des Kontos übersteigende Verwahrguthaben nachträglich. Das  
Verwahrentgelt wird kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen ge-
rundet.

(4) Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, wird das jeweils angefalle-
ne Verwahrentgelt bei einem in laufender Rechnung geführten Konto 
mit Erteilung des nächsten Rechnungsabschlusses fällig, im Rech-
nungsabschluss des Kontos ausgewiesen und dem Konto belastet.

(5) Verzichtet die Bank vorübergehend ganz oder teilweise auf die Erhe-
bung des Verwahrentgelts, so begründet dies keinen Anspruch auf  
einen solchen Verzicht auch in der Zukunft.

3. Zukünftige Anpassungen des Verwahrent-
gelts

Verändert sich der Satz der Einlagefazilität wird die Bank den Vertragszins 
wie nachfolgend beschrieben anpassen:
(1) Erhöht oder verringert sich der Satz der Einlagefazilität gegenüber 

dem bisherigen Satz der Einlagefazilität z. B. um 0,25 % p. a. Prozent, 
wird die Bank den Vertragszins genau um diese Veränderung anpas-
sen. Ausgangsbasis für jede weitere Anpassung nach dieser Methodik 
ist derjenige Satz der Einlagefazilität, welcher der jeweils letzten Ver-
tragszinsänderung zugrunde lag.
Die nach vorstehenden Regelungen möglichen Zinsanpassungen wird 
die Bank nach Verkündung der Änderung des Satzes der Einlagefazili-
tät durch die Europäische Zentralbank zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens vornehmen.

(2) Zur Klarstellung sei festgestellt, dass für den Fall eines rechnerischen 
Vertragszinses größer bzw. gleich 0 %, die Regelungen dieser Verein-
barung keine Anwendung finden.

(3) Der aktuelle „Satz der Einlagefazilität“ (deposit facility) ist der auf der 
Internetseite der Europäischen Zentralbank (www.ecb.europa.eu) ver-
öffentlichte und in der Tagespresse sowie in den Monats- und Jahres-
berichten der Deutschen Bundesbank bekannt gegebene Satz der 
Einlagefazilität der Europäischen Zentralbank.

4. Kündigung 
Sowohl der Kunde als auch die Bank können diese Vereinbarung mit einer 
Frist von 30 Tagen kündigen.

5. Sonstiges
(1) Erfolgt die Verwahrung des Guthabens auf einem Girokonto, bleibt die 

Pflicht des Kunden zur Zahlung eines etwa für die Kontoführung mit 
ihm vereinbarten Kontoführungsentgeltes durch diese Verwahrverein-
barung unberührt. 

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Sonderbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder nicht durchführbar sein oder 
werden oder sollte eine Lücke gegeben sein, so wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

(3) Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsort ist 
Frankfurt am Main.

http://www.ecb.europa.eu
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Bedingungen für die Debitkarten
Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Stand: 01 / 2025
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Debitkarten der  
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
einheitlich „Bank“).

A Garantierte Zahlungsformen
I Geltungsbereich
Der Debitkarteninhaber kann die Debitkarte, soweit diese entsprechend 
ausgestattet ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:
1  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen 

Debit karten systemen:
(a) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen 

Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet 
sind.

(b) Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an Kassenterminals im Rahmen des deutschen girocard-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

(c) Zur Auftragserteilung und zum Abruf kundenbezogener Informationen 
an den Bankingterminals der Bank.

2  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden 
Debitkartensystemen:  

(a) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden 
Geldautomatensystems, soweit die Debitkarte entsprechend ausge-
stattet ist.

(b) Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an Kassenterminals im Rahmen eines fremden Systems, soweit 
die Debitkarte entsprechend ausgestattet ist. 
Die Akzeptanz der Debitkarte im Rahmen  eines fremden Systems er-
folgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
(a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-

men an Kassenterminals, im Rahmen des deutschen girocard-Sys-
tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, soweit an den 
Kassenterminals für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz für Kleinbe-
träge nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird.

(b) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an Kassenterminals im Rahmen von fremden Debitkartensyste-
men, soweit an den Kassenterminals für den jeweiligen kontaktlosen 
Einsatz für Kleinbeträge nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die 
Akzeptanz der Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt 
unter dem für das fremde System gelten den Akzeptanzlogo.

(c) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das In-
ternet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel). 
Beim Einsatz im Online-Handel erfolgt anstelle der PIN die Nutzung 
des jeweiligen, für den Online-Handel vorgesehenen besonderen 
Authentifizierungsverfahrens.

(d) Zum Abruf insbesondere von Kontoauszügen an Bankingterminals der 
Bank.

(e) Zur Bargeldeinzahlung an Schaltern der Bank auf dasjenige Zahlungs-
konto, für das die Debitkarte ausgegeben worden ist, soweit dort ein 
bankeigenes Kartenterminal vorhanden ist; der Debitkarteninhaber er-
hält einen Nachweis über die erfolgte Einzahlung.

(f) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit 
der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist:
— Zum Abruf des Kontostandes desjenigen Zahlungskontos, für das 

die Debitkarte ausgegeben worden ist, an Schaltern der Bank, so-
weit dort ein bankeigenes Kartenterminal vorhanden ist, und an 
Geldautomaten der Bank.

—  Als Speichermedium für Zusatzanwendungen der Bank nach 
Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankge-
nerierte Zusatzanwendung) oder eines Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmens nach Maßgabe des vom Debitkarteninhaber 
mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung).

II Allgemeine Regeln
1 Debitkarteninhaber und Vollmacht
Die Debitkarte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den 
Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der 
Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kon-
tovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevoll-
mächtigten ausgegebene Debitkarte an die Bank zurückgegeben wird. 
Die Bank wird die Debitkarte nach Widerruf der Vollmacht elektronisch 
sperren. Eine Sperrung einer unternehmensspezifischen Zusatzanwen-
dung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zu-
satzanwendung in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur 
dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung sei-
ner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankspezifischen Zu-
satzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die 
Rückgabe der Debitkarte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass ge-
speicherte Zusatzanwendungen weiterhin genutzt werden können.
2 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Debitkarteninhaber darf Debitkartenverfügungen1 mit seiner Debitkar-
te nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto 
eingeräumten Kredits (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) vornehmen. 
Auch wenn der Debitkarteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen De-
bitkartenverfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der 
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Debitkarte entste-
hen. Die Buchung solcher Debitkartenverfügungen auf dem Konto führt zu 
einer geduldeten Kontoüberziehung.
3 Umrechnung von Fremdwährungs beträgen
Nutzt der Debitkarteninhaber die Debitkarte für Debitkartenverfügungen1, 
die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die 
Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus 
dem bei der Bank einsehbaren und erhältlichen „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung ggf. genann-
ten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benach-
richtigung des Kunden wirksam.
4 Rückgabe der Debitkarte
Die Debitkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die 
Debitkarte ist nur für den auf der Debitkarte angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit 
der Debitkarte ist die Bank berechtigt, die alte Debitkarte zurückzuverlan-
gen. Endet die Berechtigung, die Debitkarte zu nutzen, vorher (z. B. durch 
Kündigung der Kontoverbindung oder des Debitkartenvertrages), so hat 
der Debitkarteninhaber die Debitkarte unverzüglich an die Bank zurückzu-
geben. Auf der Debitkarte befindliche unternehmensspezifische Zusatz-
anwendungen hat der Debitkarteninhaber bei dem Unternehmen, das die 
Zusatzanwendung auf die Debitkarte aufgebracht hat, unverzüglich ent-
fernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankspezifi-
schen Zusatzanwendung richtet sich nach den für diese Zusatzanwen-
dung geltenden Regeln.
5 Sperre und Einziehung der Debitkarte
(1) Die Bank darf die Debitkarte sperren und den Einzug der Debitkarte 

(z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
— wenn sie berechtigt ist, den Debitkartenvertrag aus wichtigem 

Grund zu kündigen,
— wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

Debitkarte dies rechtfertigen oder
— wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung der Debitkarte besteht.
Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten. Die Bank wird die Debitkarte entsperren 
oder diese durch eine neue Debitkarte ersetzen, wenn die Gründe für 
die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie 
den Kontoinhaber unverzüglich.

1 Zum Beispiel durch Bargeldauszahlung, Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift
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Bedingungen für die Debitkarten

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

(2) Hat der Debitkarteninhaber auf einer eingezogenen Debitkarte eine 
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Debitkarte zur 
Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum 
Zeitpunkt der Einziehung in der Debitkarte gespeicherte unterneh-
mensspezifische Zusatzanwendungen kann der Debitkarteninhaber 
vom debitkartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem die-
ses die Debitkarte von der Stelle, die die Debitkarte eingezogen hat, 
zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das He-
rausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensspezifischen Zu-
satzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Debitkarteninha-
ber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Debitkarte 
aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankspezifi-
schen Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwen-
dung geltenden Regeln.

6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Debitkarteninhabers
6.1 Unterschrift
Sofern die Debitkarte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Debitkartenin-
haber die Debitkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld 
zu unterschreiben.
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Debitkarte
Die Debitkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie 
darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer-
den, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich ein-
gesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Debit-
karte ist, zum Beispiel Kleinbetrags-Transaktionen an Kassenterminals 
ohne PIN bis zur Sperre tätigen.
6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Debitkarteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Per-
son Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf 
insbesondere nicht auf der Debitkarte vermerkt oder in anderer Weise zu-
sammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN 
kennt und in den Besitz der Debitkarte kommt, hat die Möglichkeit, zulas-
ten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos Debitkartenverfügungen1 
zu tätigen.
6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Debitkarteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Debit-

karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht auto-
risierte Nutzung von Debitkarte oder PIN fest, so ist die Bank, und 
zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrich-
tigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Debitkarteninhaber 
auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst abge-
ben. In diesem Fall ist eine Debitkartensperre nur möglich, wenn der 
Name der Bank und die IBAN angegeben werden. Der Zentrale Sperr-
annahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen 
Debitkarten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und Kassen-
terminals. Von einer solchen Sperre bleiben Zusatzanwendungen 
gem. Abschnitt I Nr. 3 f) unberührt. Zur Beschränkung der Sperre auf 
die abhandengekommene Debitkarte muss sich der Debitkarteninha-
ber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Ver-
bindung setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige ab-
gegeben werden kann, werden dem Debitkarteninhaber gesondert 
mitgeteilt. Der Debitkarten inhaber hat jeden Diebstahl oder Miss-
brauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Debitkarteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt in den Besitz seiner Debitkarte gelangt ist, eine miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
von Debitkarte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine 
Sperranzeige abgeben.

(3) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren im Online-Handel 
gemäß Nummer 7 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung 
die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transak-
tionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorge-
sehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist 
die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche 
Verwendung der Bank anzuzeigen.

1 Zum Beispiel durch Bargeldauszahlung, Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift

(4) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwen-
deten oder sonst nicht autorisiert genutzten Debitkarte berechnet die 
Bank dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Bank ausgewiesene Entgelt, das allenfalls die ausschließlich und un-
mittelbar mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Bank die Umstände, die zur Ausgabe der Ersatzdebit-
karte geführt haben, zu vertreten hat oder diese ihr zuzurechnen sind.

(5) Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TAN-Ge-
nerator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Debitkarte 
auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(6) Eine Sperrung einer unternehmensspezifischen Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur 
dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerier-
ten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. 

(7) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Debitkartenverfügung1 
hierüber zu unterrichten.

7  Autorisierung von Debitkarten zahlungen durch den Debitkarten-
inhaber

Mit dem Einsatz der Debitkarte erteilt der Debitkarteninhaber die Zustim-
mung (Autorisierung) zur Ausführung der Debitkartenzahlung. Soweit da-
für zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erfor derlich ist, wird die Zu-
stimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Beim Einsatz der Debitkarte im 
Online-Handel sind die dafür vorgesehenen besonderen Authentifizie-
rungsverfahren zu nutzen. Nach Erteilung der Zustimmung kann der 
Debitkarten inhaber die Debitkartenzahlung nicht mehr widerrufen. In die-
ser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 
dass die Bank die für die Ausführung der Debitkartenzahlung notwendigen 
personenbezogenen Daten des Debitkarteninhabers verarbeitet, 
übermittelt und speichert.
8 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rah-
men der finanziellen Nutzungsgrenze gemäß Nummer II.2 verfügbaren 
Geldbetrag zu sperren, wenn
— der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausge-

löst worden ist und,
— der Debitkarteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden 

Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzli-
cher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue 
Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag zugegangen 
ist.
9 Ablehnung von Debitkarten zahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Debitkartenzahlung abzulehnen, wenn
— der Debitkarteninhaber die Debitkartenzahlung nicht gemäß Nummer 

II.7 autorisiert hat,
— der für die Debitkartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die 

finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
— die Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Debitkarteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs 
unterrichtet.
10 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach 
Zugang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzu-
stellen, dass der Debitkartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungs dienst-
leister des Zahlungsempfängers eingeht.
11 Entgelte und Auslagen und deren Änderung
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte 

und Auslagen ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ der Bank.
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(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden.

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, 
die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Ab-
sätze 2 bis 6 der AGB Banken.

12  Information des Kontoinhabers über den Debitkartenzahlungs-
vorgang

(1) Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich 
über die mit der Debitkarte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht 
Verbraucher sind, werden die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
der Unterrichtung gesondert vereinbart.

(2) Nutzt der Debitkarteninhaber die Debitkarte innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaft raums1 für Debitkartenverfügungen2, die nicht auf 
Euro lauten, fällt ein Währungsumrechnungsentgelt an, über dessen 
Höhe die Bank den Debitkarteninhaber informiert, soweit der Debitkar-
teninhaber auf diese Information nicht verzichtet hat. Die Bank versen-
det die Information nach Zugang der für den jeweiligen Debitkartenein-
satz übermittelten Autorisierungsanfrage auf dem mit dem 
Debitkarteninhaber gesondert vereinbarten elektronischen Kommuni-
kationsweg per E-Mail. Tätigt der Debitkarteninhaber in einem Kalen-
dermonat mehrere Debitkartenverfügungen in derselben Fremdwäh-
rung, so übermittelt die Bank die Information in dem jeweiligen 
Kalendermonat nur einmalig aus Anlass der ersten Debitkartenverfü-
gung in der jeweiligen Fremdwährung. Die Regelungen dieses Absat-
zes finden keine Anwendung, wenn es sich bei dem Debitkarteninha-
ber nicht um einen Verbraucher handelt.

13  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatz ansprüche des 
Kontoinhabers

13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Debitkartenverfügung2

Im Falle einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung in Form der
— Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
— Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen und / oder im Online-Handel
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ih-
rer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Be-
trag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem Konto belastet, 
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
nicht autorisierte Debitkartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflich-
tung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Debitkartenzahlung nicht autorisiert ist, 
oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Debitkarteninhabers vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüg-
lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestä-
tigt.
13.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 

Ausführung einer autorisierten Debitkartenverfügung2

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Debitkartenverfügung in Form der
— Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
— Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen und / oder im Online-Handel
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürz-
te Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die De-
bitkartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Be-
trag seinem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Debit-
kartenverfügung befunden hätte.

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.
2 Zum Beispiel durch Bargeldauszahlung, Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Er-
stattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der autorisierten Debitkartenverfügung in Rechnung gestellt oder sei-
nem Konto belastet wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer II.10 ein 
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungs-
dienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbe-
trags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die 
Debitkartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Debitkartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank die Debitkartenverfügung auf Verlangen des 
Debitkarteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

13.3 Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung
Im Falle einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung2 oder im Falle ei-
ner nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autori-
sierten Debitkartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Debitkarteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich 
bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz 
der Debitkarte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR)1, beschränkt sich die Haftung der Bank für 
das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteilig-
ten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen 
Stelle. Hat der Debitkarteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur 
Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber 
den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500 Euro je Debitkartenverfügung begrenzt.
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
— für nicht autorisierte Debitkartenverfügungen,
— bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
— für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
— für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der 

Kontoinhaber Verbraucher ist.
13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummer 13.1 bis 13.3 sind ausge-

schlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit der Debitkartenverfügung2 darü-
ber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht 
erfolgte oder fehlerhafte Debitkartenverfügung handelt. Der Lauf der 
13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über 
die aus der Debitkartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätes-
tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 13.3 kann der Konto-
inhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
— auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beru-

hen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können, oder

— von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

14  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Debitkartenver-
fügungen2

14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperr anzeige
(1) Verliert der Debitkarteninhaber seine Debitkarte oder PIN, werden sie 

ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst 
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missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer von ihm 
nicht autorisierten Debitkartenverfügung in Form der
— Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
— Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen und / oder im Online-Handel, 
so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der 
Sperranzeige verursacht werden, gemäß Absatz 4 nur, wenn er seine 
Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
— es dem Debitkarteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, 

den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige miss-
bräuchliche Verwendung der Debitkarte vor der nicht autorisierten 
Debitkartenverfügung zu bemerken, oder

— der Verlust der Debitkarte durch einen Angestellten, einen Agen-
ten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, 
an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht wor-
den ist.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1, trägt 
der Kontoinhaber den aufgrund einer nicht autorisierten Debitkarten-
verfügung entstehenden Schaden nach Absatz 1 und 2, wenn der 
Debitkarteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung 
ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die 
Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertre-
tenden Mitverschuldens.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Debitkar-
tenverfügung und hat der Debitkarteninhaber in betrügerischer Absicht 
gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber den hier-
durch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit 
des Debitkarteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn
— er den Verlust oder den Diebstahl der Debitkarte und / oder der PIN 

oder die missbräuchliche Debitkartenverfügung der Bank oder 
dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich 
mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

— er die persönliche Geheimzahl auf der physischen Debitkarte ver-
merkt oder zusammen mit der physischen Debitkarte verwahrt hat 
(z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Debitkarteninhaber mitgeteilt 
worden war),

— er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat 
und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Ver-
fügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber eine 
starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat (z. B. bei Kleinbe-
tragszahlungen gemäß Nummer A.I.3 dieser Bedingungen) oder der 
Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht ak-
zeptiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung 
nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung 
erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unab-
hängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen 
(das ist die PIN), Besitz (das ist die Karte) oder Inhärenz (etwas, das 
der Karteninhaber ist, zum Beispiel Fingerabdruck).

(7) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absät-
zen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Debitkarteninhaber die Sperran-
zeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(8) Die Absätze 2, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Debitkarten-
inhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

14.2 Haftung des Kontoinhabers ab  Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust 
oder Diebstahl der Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte oder PIN angezeigt 
wurde übernimmt die Bank alle danach durch Debitkartenverfügungen2 in 
Form der
— Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
— Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen und / oder im Online-Handel
entstehenden Schäden. Handelt der Debitkarteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entste-
henden Schäden.
III Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten
Geldautomaten-Service und Einsatz an Kassenterminals von Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen
1 Verfügungsrahmen der Debitkarte 
Debitkartenverfügungen2 an Geldautomaten und Kassenterminals sind für 
den Debitkarteninhaber nur im Rahmen des für die Debitkarte geltenden 
Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Debitkarte an Geld-
automaten und Kassenterminals wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen 
der Debitkarte durch vorangegangene Debitkartenverfügungen bereits 
ausgeschöpft ist. Debitkartenverfügungen, mit denen der Verfügungsrah-
men der Debitkarte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuel-
len Kontostand und von einem etwa vorher für das Konto eingeräumten 
Kredit (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) abgewiesen. Der Debitkar-
teninhaber darf den Verfügungsrahmen der Debitkarte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredit 
(z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) in Anspruch nehmen. Der Kontoin-
haber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungs-
rahmens der Debitkarte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkar-
ten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Debitkarte erhalten hat, 
kann nur eine Herabsetzung für diese Debitkarte vereinbaren.
2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Debitkarte kann an Geldautomaten sowie an Kassenterminals, an de-
nen im Zusammenhang mit der Verwendung der Debitkarte die PIN einge-
geben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche 
Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Debit-
karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklama tionen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
Kassenterminals vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Ver-
wendung der an den Debitkarteninhaber ausgegebenen Debitkarte ver-
fügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Be-
anstandungen des Debitkarteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu 
dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einem Kassenterminal bezahlt 
worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu 
machen.

B  Von der Bank angebotene andere Service-
leistungen

1 Besondere Bedingungen
Für weitere von der Bank für die Debitkarte bereitgestellte Serviceleistun-
gen gelten besondere Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem 
Kontoinhaber vereinbart werden.
2 Vereinbarung über die Nutzungsarten
Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen er mit 
der Debitkarte in Anspruch nehmen kann.
2 Zum Beispiel durch Bargeldauszahlung, Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift
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C Zusatzanwendungen
1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Debitkarte
(1) Der Debitkarteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Debitkarte 

befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zu-
satzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als 
Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
(z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Rechtsverhältnis des Debitkarteninhabers zur Bank. Eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Debitkartenin-
haber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Ver-
trages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Debitkarteninhabers, 
ob er seine Debitkarte zur Speicherung unternehmensgenerierter 
Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Speicherung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Debitkarte erfolgt am 
Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Debitkar-
teninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt 
der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2  Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die debitkartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Debitkarte 
lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Debitkarten-
inhaber ermöglicht, in der Debitkarte unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Debitkarten-
inhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertrags-
verhältnisses zwischen dem Debitkarteninhaber und dem Unternehmen.
3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensspezifischen Zu-

satzanwendung betreffen, hat der Debitkarteninhaber ausschließlich 
gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzan-
wendung in die Debitkarte eingespeichert hat. Das Unternehmen be-
arbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten 
Daten. Der Debitkarteninhaber darf die Debitkarte zum Zwecke der 
Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankspezifischen Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Debitkarteninhaber ausschließlich gegenüber 
der Bank geltend zu machen.

4  Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN 
bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendung auf der Debitkarte wird die von der 
debitkartenausgebende Bank an den Debitkarteninhaber ausgegebene 
PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung in die Debitkarte eingespeichert hat, dem 
Debitkarteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatz-
anwendung mit einem separaten, von ihm wählbaren Legitimationsmedi-
um abzusichern, so darf der Debitkarteninhaber zur Absicherung der un-
ternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die 
ihm von der debitkartenausgebende Bank für die Nutzung der Zahlungs-
verkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.
5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensspezifischen Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung 
in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung von bankspezifischen Zusatzanwendun-
gen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach den 
mit der Bank vereinbarten Regeln.
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Stand: 10 / 2022
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Postbank Card plus (Debit-
karte) und für die Postbank Business Card plus (Debitkarte) der Postbank 
(nachfolgend einheitlich „Bank“).

I Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen
1. Verwendungsmöglichkeiten zu Zahlungsverkehrszwecken
(1) Die von der Bank ausgegebene Postbank Card plus und Postbank 

Business Card plus ist eine Debitkarte und kann vom Debitkarteninha-
ber im Inland und als weitere Dienstleistung auch im Ausland im Rah-
men des Mastercard-Verbundes eingesetzt werden

 — zum Bezahlen bei Vertragsunternehmen (im stationären und On-
line-Handel) und

 — darüber hinaus als weitere Dienstleistung zur Bargeldauszahlung 
an Geldautomaten.

Die Vertragsunternehmen und Geldautomaten im Rahmen des Bar-
geldservice (Bargeldauszahlung) sind an den Akzeptanzsymbolen zu 
erkennen, die auf der Debitkarte zu sehen sind.

(2) Sofern die Debitkarte als Postbank Business Card plus ausgegeben 
wurde, darf diese ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet 
werden.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN)
Für die Nutzung von Geldautomaten und an Kassenterminals von Ver-
tragsunternehmen wird dem Debitkarteninhaber eine persönliche Ge-
heimzahl (PIN = persönliche Identifizierungsnummer) für seine Debitkarte 
zur Verfügung gestellt.
Die Debitkarte kann an Geldautomaten sowie an Kassenterminals, an 
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Debitkarte die PIN ein-
gegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN drei-
mal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Debitkarteninhaber soll-
te sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden 
Stelle, in Verbindung setzen.
3. Autorisierung von Debitkartenzahlungen durch den Debitkarten-

inhaber
(1) Bei Nutzung der Debitkarte ist

 — an Geldautomaten und Kassenterminals bei Vertragsunternehmen 
die PIN einzugeben,

 — bei Bezahlvorgängen im Online-Handel oder telefonischen 
Bestellun gen die Debitkartennummer, das Verfalldatum und die 
Debitkartenprüfziffer anzugeben.

Beim Karteneinsatz an Kassenterminals kann von der Eingabe der 
PIN zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Parkgebüh-
ren an unbeaufsichtigten Kassenterminals abgesehen werden.
Beim kontaktlosen Bezahlen an Kassenterminals ist die Debitkarte mit 
Kontaktlosfunktion an ein Kartenlesegerät zu halten. Für Kleinbeträge 
ist die Eingabe einer PIN unter Umständen nicht erforderlich. Bei 
Online-Bezahlvorgängen erfolgt die Authentifizierung des Karteninha-
bers, indem er auf Anforderung die gesondert vereinbarten Authentifi-
zierungselemente einsetzt. Authentifizierungselemente sind

 — Wissenselemente (etwas, das der Karteninhaber weiß, zum Bei-
spiel Online-Passwort),

 — Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, zum Bei-
spiel mobiles Endgerät zur Erzeugung zum Empfang von einmal 
verwendbaren Transaktionsnummern (TAN) als Besitznachweis) 
oder

 — Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, zum Beispiel 
Fingerabdruck).

(2) Mit dem Einsatz der Debitkarte erteilt der Debitkarteninhaber die Zu-
stimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Debitkartenzahlung. So-
weit dafür zusätzlich eine PIN oder ein sonstiges Authentifizierungs-
element gefordert wird, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz er-
teilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Debitkarteninhaber 
die Debitkartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung 
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank 
die für die Ausführung der Debitkartenzahlung notwendigen personen-

bezogenen Daten des Debitkarteninhabers verarbeitet, übermittelt 
und speichert.

4. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Debitkarteninhabers einen im 
Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. I.7) verfügbaren Geldbe-
trag zu sperren, wenn

 — der Debitkartenzahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst 
worden ist und
 — der Debitkarteninhaber auch der genannten Höhe des zu sperrenden 
Betrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzli-
cher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue 
Betrag der Debitkartenzahlung mitgeteilt oder der Auftrag der Debitkarten-
zahlung zugegangen ist.
5. Ablehnung von Debitkartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Debitkartenzahlung abzulehnen, wenn

 — sich der Debitkarteninhaber nicht mit seiner PIN oder seinem sonsti-
gen Authentifizierungselement legitimiert hat,
 — die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist,
 — die Debitkarte gesperrt ist.

Über die Zahlungsablehnung wird der Debitkarteninhaber über das Ter-
minal, an dem die Debitkarte eingesetzt wird, oder beim Bezahlvorgang  
im Online-Handel unterrichtet.
6. Ausführungsfrist
Der Debitkartenzahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausge-
löst. Nach Zugang des Debitkartenzahlungsauftrages bei der Bank ist die-
se verpflichtet sicherzustellen, dass der Debitkartenzahlungsbetrag spä-
testens zu dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
7. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Debitkarteninhaber darf Debitkartenverfügungen1 mit seiner Debit-
karte nur im Rahmen des Kontoguthabens eines vorher für das Konto ein-
geräumten Kredites (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) vornehmen. 
Auch wenn der Debitkarteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen De-
bitkartenverfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Einsatz der 
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Debitkarte entste-
hen. Die Buchung solcher Debitkartenverfügungen auf dem Konto führt zu 
einer geduldeten Kontoüberziehung.
8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Debitkarteninhabers
8.1 Sorgfältige Aufbewahrung der Debitkarte
Die Debitkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie 
darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer-
den.
8.2 Geheimhaltung der Persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Debitkarteninhaber hat auch dafür Sorge zu tragen, dass keine ande-
re Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere 
nicht auf der Debitkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit 
dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Be-
sitz der Debitkarte kommt bzw. die Debitkartennummer kennt, hat die 
Möglichkeit, missbräuchliche Debitkartenverfügungen zu tätigen (z. B. 
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten).
8.3 Schutz der Authentifizierungselemente für Online-Bezahl-
vorgänge
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine 
mit der Bank vereinbarten Authentifizierungselemente für Online-Bezahl-
vorgänge (siehe Nummer 3 (1) letzter Unterabsatz dieser Bedingungen) 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
die Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge missbräuch-
lich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt werden. 
Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente für Online-Bezahl-
vorgänge hat der Karteninhaber vor allem Folgendes zu beachten:
(a) Wissenselemente, wie z. B. das Online-Passwort, sind geheim zu hal-

ten; sie dürfen insbesondere

1 Zum Beispiel Bargeldauszahlung
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 — nicht mündlich (zum Beispiel telefonisch oder persönlich) mitgeteilt 
werden,

 — nicht außerhalb von Online-Bezahlvorgängen in Textform (z. B. per 
E-Mail oder Messenger-Dienst) weiter gegeben werden,

 — nicht ungesichert elektronisch gespeichert (zum Beispiel Speiche-
rung des Online-Passworts im Klartext im mobilen Endgerät) wer-
den und

 — nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit ei-
nem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (zum Bei-
spiel mobiles Endgerät) oder zur Prüfung des Seinselements  
(z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung für Kartenzahlung und 
 Fingerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie zum Beispiel ein mobiles Endgerät, sind vor Miss-
brauch zu schützen, insbesondere

 — ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile 
Endgerät des Karteninhabers (zum Beispiel Mobiltelefon) nicht zu-
greifen können,

 — ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mo-
bilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für Kar-
tenzahlungen (zum Beispiel Karten-App, Authentifizierungs-App) 
nicht nutzen können,

 — ist die Anwendung für Online-Bezahlvorgänge (zum Beispiel Kar-
ten-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des 
Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an 
diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsor-
gung des Mobiltelefons) und

 — dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außer-
halb der Online-Bezahlvorgänge mündlich (z. B. per Telefon) oder 
in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben 
werden.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen 
auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers für Online-Bezahl-
vorgänge nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, 
wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Perso-
nen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das On-
line-Bezahlvorgänge genutzt wird, Seinselemente anderer Personen 
gespeichert, ist für Online-Bezahlvorgänge das von der Bank ausge-
gebene Wissenselement (z. B. Online-Passwort) zu nutzen und nicht 
das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.

8.4 Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen
Sollten bei Online-Bezahlvorgängen an den Karteninhaber Angaben zum 
Zahlungsvorgang (zum Beispiel der Name des Vertragsunternehmens 
und der Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom Kar-
teninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.
8.5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Debitkarteninhabers
(1) Stellt der Debitkarteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Debit-

karte oder die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung von Debitkarte, PIN oder für Online-Bezahlvor-
gänge vereinbarter Authentifizierungselemente fest so ist die Bank, 
und zwar möglichst die kontoführende Stelle, oder eine Repräsentanz 
des Mastercard-Verbundes unverzüglich zu unterrichten, um die De-
bitkarte sperren zu lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperr-
anzeige abgegeben werden kann, werden dem Debitkarteninhaber 
gesondert mitgeteilt. Der Debitkarteninhaber hat einen Diebstahl oder 
Missbrauch auch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Debitkarteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt in den Besitz seiner Debitkarte und ggf. PIN gelangt ist, 
eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Karte, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge vereinbar-
ter  Authentifizierungselemente vorliegt, muss er ebenfalls unverzüg-
lich eine Sperranzeige abgeben. Für den Einsatz einer verlorenen, 
gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert 
genutzten Debitkarte berechnet die Bank dem Debitkarteninhaber das 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank ausgewiesene Entgelt, 
das allenfalls die ausschließlich und unmittelbar mit dem Ersatz ver-
bundenen Kosten abdeckt. Der vorhergehende Satz gilt nicht, wenn 
die Bank die Umstände, die zur Ausgabe der Ersatzkarte geführt ha-
ben, zu vertreten hat oder diese ihr zuzurechnen sind. 

(3) Der Debitkarteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
einer nicht autorisierten oder einer fehlerhaft ausgeführten Debitkar-
tenverfügung1 zu unterrichten.

9. Zahlungsverpflichtung des Debitkarteninhabers
Die Bank ist gegenüber den Vertragsunternehmen sowie den Kredit-
instituten, die die Debitkarte zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten 
akzeptieren, verpflichtet, die vom Debitkarteninhaber mit der Debitkarte 
getätigten Umsätze zu begleichen.
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Debitkarteninhabers 
aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die 
Debitkarte eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem Vertrags-
unternehmen geltend zu machen. Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber 
mindestens einmal monatlich über die mit der Debitkarte getätigten Debit-
kartenzahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Wei-
se sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart.
10. Fremdwährungsumrechnung
(1) Nutzt der Debitkarteninhaber die Debitkarte für Debitkartenverfügun-

gen1, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro be-
lastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften er-
gibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(2) Nutzt der Debitkarteninhaber die Debitkarte innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftraums2 für Debitkartenverfügungen1, die nicht auf Euro lau-
ten, fällt ein Währungsumrechnungsentgelt an, über dessen Höhe die 
Bank den Debitkarteninhaber informiert, soweit der Debitkarteninha-
ber auf diese Information nicht verzichtet hat. Die Bank versendet die 
Information nach Zugang der für den jeweiligen Debitkarteneinsatz 
übermittelten Autorisierungsanfrage auf dem mit dem Debitkartenin-
haber gesondert vereinbarten elektronischen Kommunikationsweg 
per E-Mail. Tätigt der Debitkarteninhaber in einem Kalendermonat 
mehrere Debitkartenver fügungen in derselben Fremdwährung, so 
übermittelt die Bank die Infor mation in dem jeweiligen Kalendermonat 
nur einmalig aus Anlass der ersten Debitkartenverfügung in der jewei-
ligen Fremdwährung. Die Regelungen dieses Absatzes finden keine 
Anwendung, wenn es sich bei dem Debitkarteninhaber nicht um einen 
Verbraucher handelt.

11. Entgelte und Auslagen
(1) Die vom Debitkarteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Ent-

gelte und Auslagen ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Debitkarteninhaber spätestens 
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
ange boten. Hat der Debitkarteninhaber mit der Bank im Rahmen der 
 Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg ver-
einbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden.

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Debitkarten-
inhabern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in  
Nr. 12 Absatz 2 bis 6 AGB-Banken.

12. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Debitkarten-
inhabers

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Debitkartenverfügung1

Im Falle einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung in Form
 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Debitkarte zur Bezahlung bei einem Vertrags-
unternehmen

hat die Bank gegen den Debitkarteninhaber keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Debitkartenin-
haber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem Konto 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die nicht autorisierte Debitkartenverfügung befunden hätte. Diese 
Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstages gemäß 
1 Zum Beispiel Bargeldauszahlung
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
 Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern
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„Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an 
welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Debitkartenzahlung nicht 
autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten 
hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den 
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Debitkarteninhabers vor-
liegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 un-
verzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht 
bestätigt.
12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Debitkartenverfügung1

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Debitkartenverfügung in Form

 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Debitkarte zur Bezahlung bei einem Vertrags-

unternehmen
kann der Debitkarteninhaber von der Bank die unverzügliche und un-
gekürzte Erstattung der Debitkartenverfügung insoweit verlangen, als 
die Debitkartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Debit-
kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Debitkarteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm die-
se im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung der autorisierten Debitkartenverfügung in Rechnung gestellt 
oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Geht der Betrag der Debitkartenzahlung beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in 
Nummer I.6 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von sei-
nem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des 
Betrags der Debitkartenzahlung auf dem Konto des Zahlungsempfän-
gers so vornimmt, als sei die Debitkartenzahlung ordnungsgemäß 
ausgeführt worden. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Debit-
karteninhaber kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine autorisierte Debitkartenverfügung nicht oder fehlerhaft
(5) ausgeführt, wird die Bank die Debitkartenverfügung auf Verlangen des 

Debitkarteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Debitkarteninhabers aufgrund 
einer nicht autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung einer autorisierten Debitkartenverfügung1

Im Falle einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Debitkar-
tenverfügung kann der Debitkarteninhaber von der Bank einen Schaden, 
der nicht bereits von Nr. 12.1 und 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Debitkarteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Debitkarten-
inhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Debitkar-
te in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR)2, beschränkt sich die Haftung der Bank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Debitkartenzahlungsvorgangs 
beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer sol-
chen Stelle. Hat der Debitkarteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten 
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Konto-
inhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz 
ist auf 12.500,– Euro je Debitkartenverfügung begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

 — für vom Debitkarteninhaber nicht autorisierte Kartenverfügungen,
 — bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

1 Zum Beispiel Bargeldauszahlung
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
 Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern

 — für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
 — für den dem Debitkarteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit 
der Debitkarteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach  
Nr. 12.1 bis 12.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen, 
wenn der Debitkarteninhaber die Bank nicht unverzüglich, spätestens je-
doch 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Debitkartenver-
fügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, 
nicht erfolgte oder fehlerhafte Debitkartenverfügung1 handelt. Der Lauf 
der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Debitkarteninha-
ber über die aus der Debitkartenverfügung resultierende Belastungsbu-
chung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spä-
testens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat. Anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maß-
geblich. Haftungsansprüche nach Nr. 12.3 kann der Debitkarteninhaber 
auch nach Ablauf der Frist in Absatz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
12.5 Erstattungsanspruch bei einer autorisierten Debitkartenver-
fügung1 ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltend-
machung des Anspruchs
(1) Der Debitkarteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und un-

gekürzte Erstattung des Betrages der Debitkartenverfügung verlan-
gen, wenn er eine Debitkartenverfügung bei einem Vertragsunterneh-
men in der Weise autorisiert hat, dass

 — bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde 
und

 — der Debitkartenzahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der 
Debit karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabever-
halten, dem Inhalt des Debitkartenvertrages und den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können. Mit einem et-
waigen Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben 
außer Betracht, wenn der vereinbarte Wechselkurs zugrunde ge-
legt wurde.

(2) Der Debitkarteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sach-
umstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch her-
leitet.

(3) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht inner-
halb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Debit-
karten umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank gel-
tend gemacht wird.

12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Debitkarteninhabers gegen die Bank nach Nr. 12.1 bis 
12.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
 Umstände

 — auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden 
können, oder
 — von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

13. Haftung des Debitkarteninhabers für nicht autorisierte Debit-
kartenverfügungen

13.1 Haftung des Debitkarteninhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Debitkarteninhaber seine Debitkarte oder PIN, werden sie 

ihm gestohlen oder kommen sie ihm sonst abhanden oder werden die 
Debitkarte oder die für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten Authenti-
fizierungselemente sonst missbräuchlich verwendet und kommt es da-
durch zu einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung in Form

 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Debitkarte zur Bezahlung bei einem Vertrags-

unternehmen,
so haftet der Debitkarteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt 
der Sperranzeige verursacht werden, gemäß Absatz 3 nur, wenn er 
seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

(2) Das Gleiche gilt, wenn es vor der Sperranzeige zu einer nicht autori-
sierten Debitkartenverfügung kommt, ohne dass ein Verlust, Diebstahl
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oder ein sonstiges Abhandenkommen oder ein sonstiger Missbrauch der 
Debitkarte und / oder PIN vorliegt.
(3) Der Debitkarteninhaber haftet nicht nach Absatz 1 und 2, wenn

 — es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, Diebstahl, das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung 
der  Debitkarte oder der für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten 
Authentifizierungselemente vor dem nicht autorisierten Zugriff zu 
bemerken, oder

 — der Verlust der Debitkarte durch einen Angestellten, einen Agen-
ten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, 
an die  Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht wor-
den ist.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Debitkar-
tenverfügung und hat der Debitkarteninhaber in betrügerischer Absicht 
gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Debitkarteninhaber den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrläs-
sigkeit des Debitkarteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn

 — er den Verlust oder den Diebstahl der Debitkarte oder die miss-
bräuchliche Debitkartenverfügung1 der Bank oder der Repräsen-
tanz des Mastercard-Verbundes schuldhaft nicht unverzüglich mit-
geteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

 — er die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für Online-Be-
zahlvorgänge (zum Beispiel Online-Passwort) auf der Debitkarte 
vermerkt hat oder zusammen mit der Debitkarte verwahrt war (z. B. 
im Originalbrief, in dem sie dem Debitkarteninhaber mitgeteilt wur-
de) oder

 — er die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für Online-Be-
zahlvorgänge (zum Beispiel Online-Passwort) einer anderen Per-
son mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Ver-
fügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.

(6) Der Debitkarteninhaber ist nicht zum Ersatz der Schäden nach den 
Absätzen 1, 4 und 5 verpflichtet, wenn der Debitkarteninhaber die 
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglich-
keit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 4 ist der Karteninhaber nicht 
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber 
eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 
Zahlungs diensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder der 
Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht ak-
zeptiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung 
nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung 
erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unab-
hängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen 
(etwas, das der Debitkarteninhaber weiß, z. B. PIN), Besitz (etwas, 
das der Debitkarteninhaber besitzt, Debitkarte oder mobiles Endgerät) 
oder Seinselement (etwas, das der Debitkarteninhaber ist, z. B. Fin-
gerabdruck).

(8) Die Absätze 3, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Debitkarten-
inhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

13.2 Haftung des Debitkarteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Debitkarte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte, 
PIN oder für Online-Bezahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungsele-
mente gegenüber der Bank oder einer Repräsentanz des Mastercard-Ver-
bundes angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Debitkar-
tenverfügungen in Form

 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Debitkarte zum Bezahlen bei einem Vertrags-
unternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Debitkarteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Debitkarteninhaber auch die nach der Sperranzeige ent-
stehenden Schäden.

1 Zum Beispiel Bargeldauszahlung

14. Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller
Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Debitkarte 
haften die Antragsteller als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann von je-
dem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. Jeder An-
tragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle Antragstel-
ler durch Kündigung beenden. Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die ausgegebene Debitkarte mit Wirksamwerden der Kündi-
gung unverzüglich an die Bank zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, 
die aus der weiteren Nutzung der gekündigten Debitkarte bis zu ihrer 
Rückgabe an die Bank entstehen, haben die Antragsteller ebenfalls ge-
samtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank zumutba-
re Maßnahmen ergreifen, um Debitkartenverfügungen1 mit der gekün-
digten Debitkarte nach Erklärung der Kündigung zu unterbinden.
15. Eigentum und Gültigkeit der Debitkarte
Die Debitkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die 
Debitkarte ist nur bis zum auf der Debitkarte angegebenen Zeitpunkt gül-
tig. Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit der Debitkarte ist die Bank berechtigt, die alte Debitkarte zu-
rückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Debitkarte zu nutzen, 
 vorher (z. B. durch die Kündigung des Debitkartenvertrages), so hat der 
Debitkarteninhaber die Debitkarte unverzüglich an die Bank zurückzu-
geben. Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit ei-
ner Debitkarte diese gegen eine neue auszutauschen; Kosten entstehen 
dem Debitkarteninhaber dadurch nicht.
16. Kündigungsrecht des Debitkarteninhabers
Der Debitkarteninhaber kann den Debitkartenvertrag jederzeit ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen.
17. Kündigungsrecht der Bank
Die Bank kann den Debitkartenvertrag unter Einhaltung einer angemesse-
nen, mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird 
den Debitkartenvertrag mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Debit-
karteninhabers geboten ist. Die Bank kann den Debitkartenvertrag fristlos 
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung 
dieses Vertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der berech-
tigten Belange des Debitkarteninhabers für die Bank unzumutbar ist.
18. Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Debitkarte nicht mehr benutzt 
werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurückzuge-
ben.
19. Einziehung und Sperre der Debitkarte
Die Bank darf die Debitkarte sperren und den Einzug der Debitkarte (z. B. 
an Geldautomaten) veranlassen,

 — wenn sie berechtigt ist, den Debitkartenvertrag aus wichtigem Grund 
zu kündigen,
 — wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
 Debitkarte dies rechtfertigen oder
 — wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
 Verwendung der Debitkarte besteht.

Die Bank wird den Debitkarteninhaber unter Angabe der hierfür maßgebli-
chen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank wird die Debitkarte auf 
Wunsch des Debitkarteninhabers durch eine neue Debitkarte ersetzen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber 
unterrichtet sie den Debitkarteninhaber unverzüglich.

II Änderungen der Geschäftsbedingungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Debitkartenin-
haber spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Debitkarteninhaber mit 
der Bank im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die 
Änderungen auch auf diesem Weg angeboten werden.
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Stand: 10 / 2022
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Kreditkarten der  
 Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG  
(nachfolgend „Bank“  genannt).

I Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen
1. Verwendungsmöglichkeiten 
(1) Die von der Bank ausgegebene Mastercard und VISA-Karte (nachfol-

gend „Kreditkarte“) kann der Kreditkarteninhaber im Inland und als 
weitere Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des Mastercard- 
bzw. VISA-Verbundes einsetzen

 — zum Bezahlen bei Vertragsunternehmen im stationären und Onli-
neHandel und

 — darüber hinaus als weitere Dienstleistung zur Bargeldauszahlung 
an Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zu-
sätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers (Bargeldservice).

(2) Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und Geldautoma-
ten im Rahmen des Bargeldservice (Bargeldauszahlung) sind an den 
Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen 
sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versiche-
rungen) verbunden sind, richtet sich dies nach den insoweit geltenden 
besonderen Regeln.

(3) Sofern die Kreditkarte als Business Card ausgegeben wurde, darf 
 diese ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN) 
(1) Für die Nutzung von Geldautomaten und an Kassenterminals wird 

dem Kreditkarteninhaber eine persönliche Geheimzahl (PIN = Persön-
liche Identifizierungsnummer) für seine Kreditkarte zur Verfügung ge-
stellt.

(2) Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an Kassenterminals, an 
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Kreditkarte die PIN 
eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die 
PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kreditkar-
teninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.   Autorisierung von Kreditkartenzahlungen durch den Kredit-
karteninhaber

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist
 — entweder ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunter-

nehmen die Kreditkartendaten übertragen hat,
 — an Geldautomaten und Kassenterminals die PIN einzugeben
 — oder bei online oder telefonischen Bestellungen die Kreditkarten-

nummer, das Verfalldatum und ggf. die Kreditkartenprüfziffer anzu-
geben. Beim Karteneinsatz an Kassenterminals kann von der Ein-
gabe der PIN zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder 
Parkgebühren an unbeaufsichtigten Kassenterminals abgesehen 
werden. Beim kontaktlosen Bezahlen an Kassenterminals ist die 
Kreditkarte mit Kontaktlosfunktion an ein Kreditkartenlesegerät zu 
halten. Für Kleinbeträge ist unter Umständen die Eingabe einer 
PIN oder das Unterschreiben eines Belegs nicht erforderlich.

Bei Online-Bezahlvorgängen erfolgt die Authentifizierung des Kredit-
karteninhabers, indem er auf Anforderung die gesondert vereinbarten 
Authenti fizierungselemente einsetzt. Authentifizierungselemente sind

 — Wissenselemente (etwas, das der Kreditkarteninhaber weiß,  
z. B. Online-Passwort),

 — Besitzelemente (etwas, das der Kreditkarteninhaber besitzt, z. B. 
mobiles Endgerät zur Erzeugung oder Empfang von einmal ver-
wendbaren Transaktionsnummern (TAN) als Besitznachweis) oder

 — Seinselemente (etwas, das der Kreditkarteninhaber ist, z. B. Fin-
gerabdruck).

(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Kreditkarteninhaber die Zu-
stimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kreditkartenzahlung. 
Soweit dafür zusätzlich eine PIN, die Unterschrift oder ein sonstiges 
Authentifizierungselement gefordert wird, wird die Zustimmung erst 
mit deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der 
Kreditkarteninhaber die Kreditkartenzahlung nicht mehr widerrufen. In 

dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung ent-
halten, dass die Bank die für die Ausführung der Kreditkartenzahlung 
notwendigen personenbezogenen Daten des Kreditkarteninhabers 
verarbeitet, übermittelt und speichert.

4. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kreditkarteninhabers einen im 
Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. I.7) verfügbaren Geldbe-
trag zu sperren, wenn

 — der Kreditkartenzahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausge-
löst worden ist und
 — der Kreditkarteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden 
Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetz-
licher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue 
Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag zugegangen 
ist.
5. Ablehnung von Kreditkartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kreditkartenzahlung abzulehnen, wenn

 — sich der Kreditkarteninhaber nicht mit seiner PIN oder einem sonsti-
gen Authentifizierungselement legitimiert,
 — der für die Kreditkartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Kre-
ditkarte oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist 
oder
 — die Kreditkarte gesperrt ist oder
 — beim Einsatz der Kreditkarte der Verdacht einer nicht autorisierten 
oder betrügerischen Verwendung der Kreditkarte besteht..

Über die Zahlungsablehnung wird der Kreditkarteninhaber über das Ter-
minal, an dem die Kreditkarte eingesetzt wird, oder beim Bezahlvorgang 
im Online-Handel unterrichtet.
6. Ausführungsfrist 
Der Kreditkartenzahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausge-
löst. Nach Zugang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet 
sicherzustellen, dass der Kreditkartenzahlungsbetrag spätestens zu dem 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
7. Finanzielle Nutzungsgrenze 
Der Kreditkarteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb des Verfü-
gungsrahmens der Kreditkarte und nur in der Weise nutzen, dass ein Aus-
gleich der Kreditkartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. Der Kredit-
karteninhaber kann mit der Bank grundsätzlich eine Änderung seines 
Verfügungsrahmens der Kreditkarte vereinbaren.
Auch wenn der Kreditkarteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht 
einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlan-
gen, die aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung 
einzelner Kreditkartenumsätze führt weder zur Einräumung eines Kredites 
(z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) noch zur Erhöhung eines zuvor ein-
geräumten Kredites (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung), sondern er-
folgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsätze bei 
Fälligkeit gewährleistet ist. Übersteigt die Buchung von Kreditkartenum-
sätzen das vorhandene Kontoguthaben oder einen vorher für das Konto 
eingeräumten Kredit (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung), so führt die 
Buchung lediglich zu einer geduldeten Kontoüberziehung.
8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Kreditkarteninhabers
8.1 Unterschrift 
Der Kreditkarteninhaber hat die Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich auf 
dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte 
Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie 
darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer-
den. Denn jede Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die Möglich-
keit, mit ihr missbräuchliche Kreditkartenverfügungen zu tätigen.
8.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Kreditkarteninhaber hat auch dafür Sorge zu tragen, dass keine ande-
re Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere 
nicht auf der Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit 
dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Be-
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sitz der Kreditkarte kommt bzw. die Kreditkartennummer kennt, hat  
die Möglichkeit, missbräuchliche Kreditkartenverfügungen zu tätigen  
(z. B. Bargeldauszahlung an Geldautomaten).
8.4 Schutz der Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgän-
ge
Der Kreditkarteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
seine mit der Bank vereinbarten Authentifizierungselemente für Online-
Bezahlvorgänge (siehe Nummer 3 (1) letzter Unterabsatz dieser Bedin-
gungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass die Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge 
missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt 
werden. Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente für Online-
Bezahlvorgänge hat der Kreditkarteninhaber vor allem Folgendes zu be-
achten: 
(a) Wissenselemente, wie z. B. das Online-Passwort, sind geheim zu hal-

ten; sie dürfen insbesondere
 — nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden,
 — nicht außerhalb von Online-Bezahlvorgängen in Textform (z. B. per  

E-Mail oder Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
 — nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung des 

Online-Passworts im Klartext im mobilen Endgerät) werden und
 — nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit ei-

nem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. mobi-
les Endgerät) oder zur Prüfung des Seinselemente (z. B. mobiles 
Endgerät mit Anwendung für Kreditkartenzahlung und Fingerab-
drucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch 
zu schützen, insbesondere

 — ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile 
Endgerät des Kreditkarteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zu-
greifen können,

 — ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mo-
bilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für Kre-
ditkartenzahlungen (z. B. Karten-App, Authentifizierungs-App) 
nicht nutzen können,

 — ist die Anwendung für Online-Bezahlvorgänge (z. B. Karten-App, 
Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilneh-
mers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem 
mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des 
Mobiltelefons) und 

 — dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außer-
halb der Online-Bezahlvorgänge mündlich (z. B. per Telefon) oder 
in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben 
werden.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Kreditkarteninhabers, 
dürfen auf einem mobilen Endgerät des Kreditkarteninhabers für On-
line-Bezahlvorgänge nur dann als Authentifizierungselement verwen-
det werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente 
anderer Personen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, 
das für das Online-Bezahlvorgänge genutzt wird, Seinselemente an-
derer Personen gespeichert, ist für Online-Bezahlvorgänge das von 
der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. Online-Passwort) zu 
nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seins-
element.

8.5 Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen
Sollten bei Online-Bezahlvorgängen an den Kreditkarteninhaber Angaben 
zum Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunternehmens und 
der Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom Kreditkar-
teninhaber auf Richtigkeit zu prüfen
8.6 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Kreditkarteninhabers
(1) Stellt der Kreditkarteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kredit-

karte oder die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung von Kreditkarte, PIN oder für Online-Bezahlvor-
gänge vereinbarter Authentifizierungselemente fest, so ist die Bank, 
und zwar möglichst die kontoführende Stelle, oder eine Repräsentanz 
des Mastercard- bzw. VISA-Verbundes unverzüglich zu unterrichten, 
um die Kredit karte sperren zu lassen.

Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden 
kann, werden dem Kreditkarteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Kredit-
karteninhaber hat einen Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen.
(2) Hat der Kreditkarteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person 

unberechtigt in den Besitz seiner Kreditkarte und ggf. PIN gelangt ist, 
eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Kreditkarte, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge ver-
einbarter Authentifizierungselemente vorliegt, muss er ebenfalls un-
verzüglich eine Sperranzeige abgeben. Für den Ersatz einer 
verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst 
nicht autorisiert genutzten Kreditkarte berechnet die Bank dem Kredit-
karteninhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank aus-
gewiesene Entgelt, das allenfalls die ausschließlich und unmittelbar 
mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Der vorhergehende 
Satz gilt nicht, wenn die Bank die Umstände, die zur Ausgabe der Er-
satzkreditkarte geführt haben, zu vertreten hat oder diese ihr zuzu-
rechnen sind.

(3) Der Kreditkarteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
einer nicht autorisierten oder einer fehlerhaft ausgeführten Kreditkar-
tenverfügung hierüber zu unterrichten.

9. Zahlungsverpflichtung des Kreditkarteninhabers
Die Bank ist gegenüber den Vertragsunternehmen sowie den Kreditinsti-
tuten, die die Kreditkarte zur Bargeldauszahlung an Schaltern oder Geld-
automaten akzeptieren, verpflichtet, die vom Kreditkarteninhaber mit der 
Kreditkarte getätigten Umsätze zu begleichen.
Die Bank unterrichtet den Kreditkarteninhaber mindestens einmal monat-
lich auf dem mit ihm vereinbarten Weg über alle im Zusammenhang mit 
der Begleichung der Kreditkartenumsätze entstehenden Aufwendungen. 
Dies kann dadurch geschehen, dass die Bank nach vorheriger Vereinba-
rung mit dem Kreditkarteninhaber ihm diese gesammelte Abrechnung 
zum elektronischen Abruf bereitstellt.
Mit Kreditkarteninhabern, die nicht Verbraucher sind, werden die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. 
Der Abrechnungsbetrag ist mit Erteilung der Abrechnung gegenüber dem 
Kreditkarteninhaber fällig und wird dem vereinbarten Abrechnungskonto 
belastet. Die Bank behält sich vor, Bargeldverfügungen einschließlich da-
bei anfallender Aufwendungen als sofort fällig dem vereinbarten Abrech-
nungskonto unmittelbar zu belasten.
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Kreditkarteninhabers 
aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die 
Kreditkarte eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem Vertrags-
unternehmen geltend zu machen.
10. Fremdwährungsumrechnung 
(1) Nutzt der Kreditkarteninhaber die Kreditkarte für Kreditkartenverfü-

gungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro 
belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften 
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung 
des in der Umrechnungsregelung ggf. genannten Referenzwechsel-
kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kreditkarteninhabers wirksam.

(2) Nutzt der Kreditkarteninhaber die Kreditkarte innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftraums2 für Kreditkartenverfügungen, die nicht auf 
Euro lauten, fällt ein Währungsumrechnungsentgelt an, über dessen 
Höhe die Bank den Kreditkarteninhaber informiert, soweit der Kredit-
karteninhaber auf diese Information nicht verzichtet hat. Die Bank ver-
sendet die Information nach Zugang der für den jeweiligen Kreditkar-
teneinsatz übermittelten Autorisierungsanfrage auf dem mit dem 
Kreditkarteninhaber gesondert vereinbarten elektronischen Kommuni-
kationsweg per E-Mail. Tätigt der Kreditkarteninhaber in einem Kalen-
dermonat mehrere Kreditkartenverfügungen in derselben Fremdwäh-
rung, so übermittelt die Bank die Information in dem jeweiligen 
Kalendermonat nur einmalig aus Anlass der ersten Kreditkartenverfü-
gung in der jeweiligen Fremdwährung. Die Regelungen dieses Absat-
zes finden keine Anwendung, wenn es sich bei dem Kreditkarteninha-
ber nicht um einen Verbraucher handelt.

11. Entgelte und Auslagen
(1) Die vom Kreditkarteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Ent-

gelte und Auslagen ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank.
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(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kreditkarteninhaber spätestens 
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform an-
geboten. Hat der Kreditkarteninhaber mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg ver-
einbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. 

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kreditkarten-
inhabern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in  
Nr. 12 Abs. 2 bis 6 AGB-Banken.

12.   Erstattungs-, Berichtigungs- und Scha densersatzansprüche  
des Kreditkarteninhabers 

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kreditkartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kreditkartenverfügung in Form

 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem Vertrags-
unternehmen

hat die Bank gegen den Kreditkarteninhaber keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kreditkarteninha-
ber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem Konto be-
lastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht autorisierte Kreditkartenverfügung befunden hätte. Diese Ver-
pflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem 
der Bank angezeigt wurde, dass die Kreditkartenzahlung nicht autorisiert 
ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Kreditkarteninhabers vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüg-
lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestä-
tigt.
12.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus-
führung einer autorisierten Kreditkartenverfügung1

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Kreditkartenverfügung in Form

 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem Ver-

tragsunternehmen
kann der Kreditkarteninhaber von der Bank die unverzügliche und un-
gekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als 
die Kreditkartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kredit-
kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kreditkarteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm die-
se im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung der autorisierten Kreditkartenverfügung in Rechnung gestellt 
oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Geht der Betrag der Kreditkartenzahlung beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in 
Nummer I.6 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von sei-
nem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des 
Betrags der Kreditkartenzahlung auf dem Konto des Zahlungsempfän-
gers so vornimmt, als sei die Kreditkartenzahlung ordnungsgemäß 
ausgeführt worden. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kredit-
karteninhaber kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine autorisierte Kreditkartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank die Kreditkartenverfügung auf Verlangen 
des Kreditkarteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Kreditkarteninhabers aufgrund 
einer nicht autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung einer autorisierten Kreditkartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kreditkartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisier-
ten Kreditkartenverfügung kann der Kreditkarteninhaber von der Bank ei-
1 Zum Beispiel durch Bargeldauszahlung, Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift

nen Schaden, der nicht bereits von Nummer 12.1 und 12.2 erfasst ist, er-
setzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischen-
geschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Kreditkarteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich 
bei dem Kreditkarteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der 
Einsatz der Kreditkarte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)2, beschränkt sich die Haftung der 
Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Kreditkartenzah-
lungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterwei-
sung einer solchen Stelle. Hat der Kreditkarteninhaber durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kreditkarteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung 
nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kreditkartenverfügung be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

 — für vom Kreditkarteninhaber nicht autorisierte Kreditkartenverfügun-
gen,
 — bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 — für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
 — für den dem Kreditkarteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit 
der Kreditkarteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach  
Nr. 12.1 –12.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nummer 12.1 bis 12.3 sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kreditkarteninhaber die Bank nicht unverzüglich, spätes-
tens jedoch 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kreditkarten-
verfügung1 darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht 
autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kreditkartenverfügung handelt. 
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kredit-
karteninhaber über die aus der Kreditkartenverfügung resultierende Be-
lastungsbuchung entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbar-
ten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat. Anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 12.3 kann der Kredit-
karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
12.5 Erstattungsanspruch bei einer autorisierten Kreditkartenverfü-
gung1 ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltend-
machung des Anspruchs
(1) Der Kreditkarteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und un-

gekürzte Erstattung des Betrages der Kreditkartenverfügung verlan-
gen,wenn er eine Kreditkartenverfügung bei einem Vertragsunterneh-
men in der Weise autorisiert hat, dass

 — bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde 
und

 — der Kreditkartenzahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der 
Kreditkarteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabever-
halten, dem Inhalt des Kreditkartenvertrages und den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können. Mit einem et-
waigen Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben 
außer Betracht, wenn der vereinbarte Wechselkurs zugrunde ge-
legt wurde. Der Kreditkarteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der 
Bank die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstat-
tungsanspruch herleitet. 

(2) Der Kreditkarteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sach-
umstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch her-
leitet.

(3) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht inner-
halb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Kredit-
kartenumsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank gel-
tend gemacht wird.

2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien,Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.
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12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
Ansprüche des Kreditkarteninhabers gegen die Bank nach Nummer 12.1 
bis 12.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände

 — auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden 
können, oder 
 — von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

13.   Haftung des Kreditkarteninhabers für von ihm nicht autorisierte 
Kreditkartenverfügungen1

13.1 Haftung des Kreditkarteninhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Kreditkarteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, werden 

sie ihm gestohlen, kommen sie ihm sonst abhanden, werden die Kre-
ditkarte oder die für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten Authentifi-
zierungselemente sonst missbräuchlich verwendet und kommt es da-
durch zu einer nicht autorisierten Kreditkartenverfügung in Form

 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem 

Vertrags unternehmen, so haftet der Kreditkarteninhaber für Schä-
den, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, 
gemäß Absatz 3 nur, wenn er seine Pflichten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat.

(2) Das Gleiche gilt, wenn es vor der Sperranzeige zu einer nicht autori-
sierten Kreditkartenverfügung kommt, ohne dass ein Verlust, Dieb-
stahl, ein sonstiges Abhandenkommen oder ein sonstiger Missbrauch 
der Kreditkarte und/oder PIN vorliegt.

(3) Der Kreditkarteninhaber haftet nicht nach Absatz 1 und 2, wenn
 — es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, Diebstahl, das Ab-

handenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung 
der Kreditkarte oder der für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten 
Authentifizierungselemente vor dem nicht autorisierten Zugriff zu 
bemerken, oder

 — der Verlust der Kreditkarte durch einen Angestellten, einen Agen-
ten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, 
an die  Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht wor-
den ist.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kreditkar-
tenverfügung und hat der Kreditkarteninhaber in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der 
Kreditkarteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Kreditkarteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn

 — er den Verlust oder den Diebstahl der Kreditkarte und/oder der PIN 
oder die missbräuchliche Kreditkartenverfügung der Bank oder der 
Repräsentanz des Mastercard- bzw. VISA-Verbundes schuldhaft 
nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis er-
langt hat,

 — er die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für Online-Be-
zahlvorgänge (z. B. Online-Passwort) auf der Kreditkarte vermerkt 
hat oder zusammen mit der Kreditkarte verwahrt war (z. B. im Ori-
ginalbrief, in dem sie dem Kreditkarteninhaber mitgeteilt wurde) 
oder

 — er die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für Online-Be-
zahlvorgänge (z. B.Online-Passwort) einer anderen Person mitge-
teilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Ver-
fügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Kreditkarte geltenden Verfügungsrahmen.

(6) Der Kreditkarteninhaber ist nicht zum Ersatz der Schäden nach den 
Absätzen 1, 4 und 5 verpflichtet, wenn der Kreditkarteninhaber die 
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglich-
keit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

1 Zum Beispiel durch Bargeldauszahlung, Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift

(7) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 4 ist der Kreditkarteninhaber 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Kreditkar-
teninhaber eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Ab-
satz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder 
der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht 
akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung 
nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung 
erfordert die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Au-
thentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das der 
Kreditkarteninhaber weiß, z. B. PIN), Besitz (etwas, das der Kreditkar-
teninhaber besitzt, z. B. Kreditkarte oder mobiles Endgerät) oder 
Seinselemente (etwas, das der Kreditkarteninhaber ist, z. B. Fingerab-
druck).

(8) Die Absätze 3, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Kreditkar-
teninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

13.2 Haftung des Kreditkarteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkar-
te, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungs-
elemente gegenüber der Bank oder einer Repräsentanz des Mastercard- 
oder VISA-Verbundes angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach 
durch Verfügungen in Form

 — der Bargeldauszahlung oder
 — der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem Vertrags-
unternehmen entstehenden Schäden. Handelt der Kreditkarteninha-
ber in betrügerischer Absicht, trägt der Kreditkarteninhaber auch die 
nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

14. Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller 
(1) Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkar-

te haften die Antragsteller als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann 
von jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. 
Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für 
alle Antragsteller durch Kündigung beenden. Jeder Antragsteller hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die ausgegebene Kreditkarte mit Wirk-
samwerden der Kündigung unverzüglich an die Bank zurückgegeben 
wird. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekündig-
ten Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen, haben 
die Antragsteller ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhän-
gig davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Kredit-
kartenverfügungen mit der gekündigten Kreditkarte nach Erklärung 
der Kündigung zu unterbinden.

(2) Abweichend von vorstehendem Absatz 1 haftet im Falle einer Busi-
ness Card (Kreditkarte) der Inhaber einer Business Card (Kreditkarte) 
nur für seine eigenen mit der Business Card (Kreditkarte) getätigten 
Umsätze gesamtschuldnerisch.

15. Eigentum und Gültigkeit der Kreditkarte 
(1) Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. 

Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kreditkarte angegebenen Zeit-
raum gültig. 

(2) Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit der Kreditkarte ist die Bank berechtigt, die alte Kreditkarte 
zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Kreditkarte zu nut-
zen, vorher (z. B. durch die Kündigung des Kreditkartenvertrages), so 
hat der Kreditkarteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Bank 
zurückzugeben. 

(3) Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer 
Kreditkarte diese gegen eine neue auszutauschen; Kosten entstehen 
dem Kreditkarteninhaber dadurch nicht.

16. Kündigung des Kreditkarteninhabers
Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. 
17. Kündigungsrecht der Bank 
(1) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter Einhaltung einer ange-

messenen, mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die 
Bank wird den Kreditkartenvertrag mit einer längeren Kündigungsfrist 
kündigen, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des Kreditkarteninhabers geboten ist.
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(2) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung dieses Vertrages 
auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des Kreditkarteninhabers für die Bank unzumutbar ist.

(3) Ein solcher Grund liegt insbesondere vor
 — wenn der Kreditkarteninhaber unrichtige Angaben über seine Ver-

mögenslage gemacht hat und die Bank hierauf die Entscheidung 
über den Abschluss des Kreditkartenvertrages gestützt hat oder 

 — eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt 
oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlich-
keiten aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Bank gefährdet 
ist, oder

 — das für die Abbuchung der Kreditkartenumsätze bestimmte Giro-
konto aufgelöst oder ein für das Girokonto eingeräumter Überzie-
hungskredit gekündigt wird.

18. Folgen der Kündigung 
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt 
werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurück-
zugeben.
19. Einziehung und Sperre der Kreditkarte 
(1) Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kreditkarte 

(z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
 — wenn sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag aus wichtigem 

Grund zu kündigen,
 — wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

Kreditkarte dies rechtfertigen oder
 — wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung der Kreditkarte besteht.

II Änderungen der Geschäftsbedingungen 
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kreditkarten-
inhaber spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ih-
res Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kreditkarteninhaber 
mit der Bank im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die 
Änderungen auch auf diesem Weg angeboten werden.

III Versicherungsbedingungen
Für eine Kreditkarte mit Versicherungsschutz gelten die zur jeweiligen 
Kreditkarte gehörenden Versicherungsbedingungen, Erläuterungen und 
Hinweise, die der Kreditkarteninhaber in Form der Versicherungsbestäti-
gungen gesondert erhält. Die Versicherungsleistungen werden bei Besitz 
von zwei oder mehr von der Bank ausgegebenen Kreditkarten nicht je 
Kreditkarte, sondern je Kreditkarteninhaber erbracht.
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Sonderbedingungen für das 3D Secure-Verfahren  
bei Karten-Online-Transaktionen

Stand: 02/2025
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Debitkarten und Kreditkar-
ten der Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfol-
gend „Bank“ genannt), die für die Online-Nutzung zugelassen sind. Sie 
sind in Verbindung mit den Bedingungen für die Debitkarten, für die Kredit-
karten und den  Bedingungen für die Postbank Card plus / Postbank Busi-
ness Card plus  zu lesen.
1. Gegenstand, Definition

1.1  Die Bank ermöglicht den Inhabern ihrer für die Online-Nutzung zu-
gelassenen Debitkarten und Kreditkarten die Teilnahme am 3D 
Secure -Verfahren, das Händler im Internet zur Authentifizierung ei-
ner Debitkarten- oder Kreditkarten-Transaktion vorsehen können.

1.2  Das 3D Secure -Verfahren (bei Mastercard als „Identity Check“, bei 
VISA als „Visa Secure “ bezeichnet) ist ein Verfahren zur Authentifi-
zierung des Debitkarten- oder Kreditkarteninhabers bei Online-
Trans aktionen. 

1.3  Die Bank ist berechtigt, einen Debitkarten- oder Kreditkartenum-
satz im Internet  abzulehnen, den der Debitkarten- oder Kreditkar-
teninhaber bei einem Unternehmen, das den Einsatz des 3D 
Secure -Verfah rens für diese Transaktion vorsieht, ohne dessen 
Nutzung tätigen will.

2. Teilnahmevoraussetzungen
2.1  Mit Besitz einer für die Online-Nutzung zugelassenen  Debitkarte 

oder Kreditkarte der Bank ist eine Nutzung des 3D Secure -
Verfahrens möglich.

2.2  Für die Authentifizierung im 3D Secure -Verfahren bietet die Bank 
dem Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber verschiedene Verfah-
ren an:

  a. Authentifizierung per BestSign-App
  Um sich über die BestSign-App der Bank im 3D Secure -Verfahren 

zu authentifizieren, muss der Debitkarten- oder Kreditkarteninha-
ber ein Online-Banking-Kunde der Bank sein, die App auf seinem 
mobilen Endgerät installiert und die Zusendung von Push-Nach-
richten durch die App ak tiviert haben. Zusätzlich ist die Festlegung 
einer vom Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber gewählten Pass-
wortes und – sofern gewünscht – eines von der Bank zugelasse-
nen biometrischen Merkmals, z. B. eigener Fingerabdruck (Finger-
print), erforderlich.

 b. Authentifizierung per TAN und Internet-PIN
  Um die bei einer 3D Secure  Debitkarten- oder Kreditkartenzahlung 

per mobiler Transaktionsnummer (nachfolgend „TAN“) erfolgende 
Authentifizierung vornehmen zu können, muss bei der debitkarten- 
oder kreditkartenausgebenden Bank, z. B. über deren Online- Ban -
king, für den Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber eine jederzeit 
wieder änder bare Mobiltelefonnummer hinterlegt worden sein.

  Ebenso muss der Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber über das 
Online-Banking für jede seiner für die Online-Nutzung zugelasse-
nen Debitkarten und Kreditkarten eine eigenständige selbst ge-
wählte Internet-PIN vergeben, die dann zusammen mit der TAN 
zur Authentifizierung einzugeben ist. Die selbst gewählte Internet-
PIN kann vom Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber jederzeit 
über das Online-Banking geändert werden.

3. Verfahren der Authentifizierung per BestSign-App
3.1  Hat der Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber die App auf seinem 

mobilen Endgerät installiert und der Zusendung von Push-Nach-
richten zugestimmt, erfolgt die Authentifizierung im 3D Secure -
Verfahren über die BestSign-App. Wird während einer Transaktion 
im Online-Handel mit der Debitkarte oder Kreditkarte des Kartenin-
habers eine Authentifizierung im 3D Secure -Verfahren verlangt, er-
hält der Karteninhaber hierüber eine Benachrichtigung auf seinem 
mobilen Endgerät. Die Authentifizierung der Online-Transaktion er-
folgt dann mittels Öffnen der BestSign-App und Bestätigen der 
Transaktion mittels der hinterlegten Legitimationsvariante, z. B. 
Passwort.

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

 3.2  Hat sich der Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber für die Nutzung 
der BestSign-App als Authentifizierungslösung für Online-Trans-
aktionen entschieden, gilt dieses Verfahren für alle bestehenden  
und künftigen Debitkarten und Kreditkarten des Karteninhabers 
bei der Bank.

 3.3  Ist eine Authentifizierung der Online-Transaktion mit der Debitkarte 
oder Kreditkarte des Karteninhabers im Einzelfall nicht mit der  
BestSign-App möglich, z. B. mangels Internetverbindung der  Best-
Sign-App, kann auf die Authentifizierung mittels TAN und Internet-
PIN (s. 4.) gewechselt werden.

4. Verfahren der Authentifizierung per TAN und Internet-PIN
4.1  Nutzt der Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber nicht die 

BestSign- App zur Authentifizierung von Online-Trans aktionen, er-
folgt diese  mittels der vorher vom Debitkarten- oder Kreditkartenin-
haber festgelegten Internet-PIN sowie einer TAN, die die Bank via 
SMS (Short Message Service) an die der Bank mitgeteilte Mobilte-
lefonnummer des Debitkarten- oder Kreditkarteninhabers versen-
det.

4.2  Die in einem solchen Fall per SMS übermittelte, mindes tens 
sechsstellige TAN ist dann zur Authentifizierung der Online Debit-
karten- oder Kreditkartentransaktion einzugeben. Zum Abgleich  
werden dem Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber auf dem Bild-
schirm die letzten Stellen der Mobiltelefonnummer angezeigt, an 
die  die TAN per SMS übermittelt wird. 

4.3  Die SMS wird von der Bank kostenlos zur Verfügung gestellt. Die 
Bank weist jedoch darauf hin, dass für den Empfang von SMS im 
Ausland gegebenenfalls zusätzliche Gebühren des Mobilfunkan-
bieters (Roaming) an fallen können.

4.4  Zusätzlich zur Eingabe der TAN ist die vom Debitkarten- oder Kre-
ditkarteninhaber für seine Debitkarte oder Kreditkarte vorab für die 
Online-Nutzung festgelegte Internet-PIN einzugeben. 

4.5  Eine erfolgreiche Authentifizierung der Online-Transaktion mit der 
Debitkarte oder Kreditkarte ist nur möglich, wenn sowohl die ver-
sandte TAN wie auch die vom Debitkarten- oder Kreditkarteninha-
ber festgelegte Internet-PIN korrekt eingegeben wurden.

5. Datenverarbeitung
Bei einer 3D Secure  Debitkarten- oder Kreditkartenzahlung werden 
die für die Durchführung der Transaktion und deren Authentifizierung 
erforderlichen personenbezogenen Daten sowie Karten-, Geräte-, und 
Transaktionsdaten gespeichert.

6. Besondere Sorgfaltspflichten
6.1  Für die Sicherheit von SMS, die auf dem Mobiltelefon  eingehen, 

hat der Kunde durch geeignete Maßnahmen (z. B. durch eine 
passwortgeschützte Zugangssperre) zu sorgen. Die Bank haftet 
nicht für den Fall, dass das Mobiltelefon verloren, gestohlen oder 
weitergegeben wird und dadurch Dritte ggf. Zugriff auf die SMS er-
halten und diese unberechtigt nutzen können. 

6.2  Der Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber hat die ihm von der de-
bitkarten- oder kreditkartenausgebenden Bank per Push-Nachricht 
über die BestSign-App oder SMS übermittelten Daten auf Überein-
stimmung abzugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist die Transaktion 
abzubrechen und die Bank zu informieren.

6.3  Der Debitkarten- oder Kreditkarteninhaber hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner für die Online-
Nutzung zugelassenen Debitkarten und Kreditkarten vergebene 
Internet-PIN erlangt.

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)
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Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre 
Rechte aus dem Datenschutzrecht. Welche Daten im Einzelnen verarbei-
tet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach 
den jeweils beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.
Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und künftigen ver-
tretungsberechtigten Personen und wirtschaftlichen Berechtigten sowie 
etwaigen Mitverpflichteten eines Kredites weiter. Dazu zählen z. B. Begüns-
tigte im Todesfall, Prokuristen oder Bürgen.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verant-
wortlich und an wen kann ich mich wenden

Verantwortliche Stelle ist: 
Deutsche Bank AG 
Taunusanlage 12 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 910-10000 
Fax: (069) 910-10001 
E-Mail-Adresse: deutsche.bank@db.com

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter
Deutsche Bank AG 
Datenschutzbeauftragter 
Taunusanlage 12 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 910-10000 
E-Mail-Adresse: datenschutz.db@db.com

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer 
Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Zudem verarbeiten 
wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – perso-
nenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der Deutsche 
Bank-Gruppe oder von sonstigen Dritten (z. B. SCHUFA) zulässigerweise 
(z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder auf-
grund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. Zum anderen 
verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugäng-
lichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und 
Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise gewonnen 
haben und verarbeiten dürfen. 
Relevante personenbezogene Daten im Interessentenprozess, bei der 
Stammdateneröffnung, im Zuge einer Bevollmächtigung (Kontovollmacht 
und / oder Kreditkarteninhaber) oder als Mitverpflichteter eines Kredits 
(z. B. Bürge) können sein: 
Name, Adresse / andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburts-
datum /-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Geschäftsfähig-
keit, Berufsgruppenschlüssel / Partnerart (unselbstständig / selbstständig), 
Wohnstatus (Miete / Eigentum), Legitimationsdaten (z. B. Ausweis daten), 
Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftsprobe), Steuer-ID, FATCA-Status, 
SCHUFA-Score, Kennzeichnung EU-Basiskonto. 
Bei Abschluss und Nutzung von Produkten / Dienstleistungen aus den im 
Folgenden aufgelisteten Produktkategorien können zusätzlich zu den vor-
genannten Daten weitere personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet 
und gespeichert werden. Diese umfassen im Wesentlichen: 
Konto und Zahlungsverkehr (inkl. Online-Banking) 
Auftragsdaten (z. B. Zahlungsaufträge), Daten aus der Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Zahlungsverkehrsdaten). 
Spar- und Einlagen 
Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Um-
sätze), steuerliche Informationen (z. B. Angabe zur Kirchensteuerpflicht), 
Angaben zu etwaigen Drittbegünstigten, Lastschriftdaten, Dokumentations-
daten (z. B. Beratungsprotokolle).
Wertpapiergeschäft
Angaben zu Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Wertpapieren (MiFID-
Status), Anlageverhalten /-strategie (Umfang, Häufigkeit, Risikobereit-
schaft), Beruf, finanzielle Situation (Vermögen, Verbindlichkeiten, Einkünfte 

aus un-/ selbstständiger Arbeit / Gewerbebetrieb, Ausgaben), absehbare 
Änderungen in den Vermögensverhältnissen (z. B. Eintritt Renten alter), 
konkrete Ziele / wesentliche Anliegen in der Zukunft (z. B. geplante An-
schaffungen, Ablösung Verbindlichkeiten), steuerliche Informationen 
(z. B. Angabe zur Kirchensteuerpflicht), Dokumentationsdaten (z. B. Ge-
eignetheitserklärungen).
Bausparen
Bausparvertragsnummer, Basis-/ Steuerdaten, Tarife, Zuteilungs-/ Aus-
zahlungsdaten, staatliche Förderung, Umsatzdaten /-verlauf, Lastschrift-
daten, Drittrechte, Qualitätsdaten.
Lebens- und Rentenversicherungen, Erwerbs-/ Berufsunfähigkeits- 
und Pflegeversicherung, private Krankenversicherung
Versicherungsnummer, Produktdaten (z. B. Tarif, Leistung, Beitrag), Doku-
mentationsdaten (z. B. Beratungsprotokolle). Sofern eine Anlage der Bei-
träge in Wertpapieren erfolgt, werden die personenbezogenen  Daten unter 
Punkt 2.3 Wertpapiergeschäft herangezogen.
Kreditkarten
Beruf, Einkommen, Mietkosten bzw. Rate Baufinanzierung, unterhalts-
berechtigte Kinder, bei Nicht-EU-Staatsangehörigen Aufenthalts- / Arbeits-
erlaubnis.
Konsumentenfinanzierung (Verbraucher)
Bonitätsunterlagen (Einkommen, Ausgaben, Fremdkontoauszüge), Arbeit-
geber, Art und Dauer Beschäftigungsverhältnis, Anzahl unterhaltspflich-
tiger Kinder, bei Nicht-EU-Staatsangehörigen Aufenthalts-/ Arbeitserlaub-
nis, Scoring-/ Ratingdaten, Verwendungszweck, Dokumentationsdaten 
(z. B. Beratungsprotokolle).
Baufinanzierung (Verbraucher und Selbstständige)
Bonitätsunterlagen (Gehaltsabrechnungen, Einnahmen-/ Überschuss-
rechnungen und Bilanzen, Steuerunterlagen, Angaben / Nachweise zu Ver-
mögen und Verbindlichkeiten, übernommene Bürgschaften, Fremdkontoaus-
züge, Ausgaben), Arbeitgeber, Art und Dauer Beschäftigungsverhältnis, 
Art und Dauer der Selbstständigkeit, Anzahl unterhaltspflichtiger Kinder, 
Güterstand, bei Nicht-EU-Staatsangehörigen Aufenthalts-/ Arbeitserlaub-
nis, Scoring-/ Ratingdaten, Angaben / Nachweise zum Verwendungszweck, 
Eigen- und Fremdsicherheiten: Objektunterlagen (z. B. Grundbuch-
auszüge, Objektbewertungen), Dokumentationsdaten (z. B. Beratungs-
protokolle). 
Gewerbliche Finanzierung (Selbstständige)
Bonitätsunterlagen geschäftlich: Einnahmen-/ Überschussrechnungen, 
Bilanzen, betriebswirtschaftliche Auswertung, Art und Dauer der Selbst-
ständigkeit.
Bonitätsunterlagen privat: Selbstauskunft mit Angaben zu Ein- und Aus-
gaben sowie Vermögen und Verbindlichkeiten, Gehaltsabrechnungen, 
Steuerunterlagen, Nachweise zu Vermögen, übernommene Bürgschaf-
ten, Anzahl unterhaltspflichtiger Kinder, Güterstand, bei Nicht-EU-Staats-
angehörigen Aufenthalts-/ Arbeitserlaubnis, Scoring-/ Ratingdaten privat, 
Angaben / Nachweise zum Verwendungszweck, Informationen zu ge-
stellten Sicherheiten, Objektunterlagen (z. B. Grundbuchauszüge, Ob-
jektbewertungen).
Bei persönlichen Bürgschaften durch Dritte (Fremdsicherheiten) können 
von der Bank an den jeweiligen Bürgen vergleichbare Anforderungen zur 
Offenlegung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse gestellt 
werden. 
Zins- und Währungsmanagement
Angaben zu Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Zins-/ Währungspro-
dukten / Geldanlage (MiFID-Status), Anlageverhalten /-strategie (Umfang, 
Häufigkeit, Risikobereitschaft), Beruf, finanzielle Situation (Vermögen, Ver-
bindlichkeiten, Einkünfte aus un-/ selbstständiger Arbeit / Gewerbebetrieb, 
Ausgaben), absehbare Änderungen in den Vermögensverhältnissen 
(z. B. Eintritt Rentenalter), konkrete Ziele / wesentliche Anliegen in der 
Zukunft (z. B. geplante Anschaffungen, Ablösung Verbindlichkeiten), steu-
erliche Informationen (z. B. Angabe Kirchensteuerpflicht), Dokumentations-
daten (z. B. Beratungsprotokolle).
Kundenkontaktinformationen
Im Rahmen der Geschäftsanbahnungsphase und während der Geschäfts-
beziehung, insbesondere durch persönliche, telefonische oder schriftliche 
Kontakte, durch Sie oder von der Bank initiiert, entstehen weitere perso-
nenbezogene Daten, z. B. Informationen über Kontaktkanal, Datum, An-
lass und Ergebnis; (elektronische) Kopien des Schriftverkehrs sowie Infor-
mationen über die Teilnahme an Direktmarketingmaßnahmen. 

mailto:deutsche.bank%40db.com?subject=
mailto:datenschutz.db%40db.com?subject=


2 / 3923 960 050 10.22

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-
Grundverordnung für „Natürliche Personen“

Digitale Services
Hinsichtlich der beim Einsatz von digitalen Serviceprodukten verarbeiteten 
Daten wird verwiesen auf weiterführende Informationen zum Datenschutz 
im Zusammenhang mit dem jeweiligen digitalen Service (Bsp.: Verarbei-
tung von Umsatzdaten eingebundener Fremdbankkonten im Rahmen der 
Multibanken-Aggregation bei Benutzung der Applikation FinanzPlaner).

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck 
der Verarbeitung) und auf welcher Rechts-
grundlage

Wir verarbeiten die vorab genannten personenbezogenen Daten im Ein-
klang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs.1 b 
DSGVO) 
 Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von 
Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen im Rahmen der Durchfüh-
rung unserer Verträge mit unseren Kunden oder zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen. 
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem 
konkreten Produkt (siehe unter Punkt 2) und können unter anderem Bedarfs-
analysen, Beratung, Vermögensverwaltung und -betreuung sowie die 
Durchführung von Transaktionen umfassen. Die weiteren Einzelheiten 
zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertrags-
unterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen. 
b. Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfül-
lung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns 
oder Dritten. Beispiele: 

 — Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B.  SCHUFA) 
zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und des  Bedarfs beim 
Pfändungsschutzkonto oder Basiskonto 
 — Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und zu 
 direkter Kundenansprache; inkl. Kundensegmentierungen und Berech-
nung von Abschlusswahrscheinlichkeiten
 — Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung 
Ihrer Daten nicht widersprochen haben
 — Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei recht-
lichen Streitigkeiten 
 — Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank 
 — Verhinderung von Straftaten 
 — Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur Sammlung 
von Beweismitteln bei Überfällen und Betrugsdelikten oder zum Nach-
weis von Verfügungen und Einzahlungen, z. B. an Geldautomaten 
 — Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskon-
trollen) 
 — Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts 
 — Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von 
Dienstleistungen und Produkten 
 — Risikosteuerung im Konzern

c. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 a DSGVO) 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Ver-
bund / Konzern) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung 
auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jeder-
zeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungs-
erklärungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, 
also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte be-
achten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, 
die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Eine Status-
übersicht der von Ihnen erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit bei 
uns anfordern bzw. teilweise im Online-Banking einsehen.

d. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs.1 c DSGVO) oder im 
öffentlichen Interesse (Artikel 6 Abs.1 e DSGVO)
 Zudem unterliegen wir als Bank diversen rechtlichen Verpflichtungen, das 
heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz, Geldwäsche-
gesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie bankaufsichts-
rechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen 
Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehö-
ren unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Alters-
prüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuerrecht-
licher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung 
von Risiken in der Bank und im Konzern.

4. Wer bekommt meine Daten
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die 
diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brau-
chen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen kön-
nen zu diesen Zwecken Daten erhalten, wenn diese das Bankgeheimnis 
und unsere schriftlichen datenschutzrechtlichen Weisungen wahren. Dies 
sind im wesentlichen Unternehmen aus den im Folgenden aufgeführten 
Kategorien. 
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Bank ist 
zunächst zu beachten, dass wir als Bank zur Verschwiegenheit über alle 
kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen 
wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis gemäß Nr. 2 unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen). Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, 
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben, 
wir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind und / oder von uns beauf-
tragte Auftragsverarbeiter gleichgerichtet die Einhaltung des Bankgeheim-
nisses sowie die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung / des 
Bundesdatenschutzgesetzes garantieren. 
Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener 
Daten z. B. sein: 

 — Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische 
Banken aufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanzbehörden, 
Bundeszentralamt für Steuern) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder 
behördlichen Verpflichtung. 
 — Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, vergleichbare Ein-
richtungen und Auftragsverarbeiter, an die wir zur Durchführung der 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln. 
Im Einzelnen: Abwicklung von Bankauskünften, Unterstützung / War-
tung von EDV-/ IT-Anwendungen, Archivierung, Belegbearbeitung, 
Call-Center-Services, Compliance-Services, Controlling, Daten-
screening für Anti-Geldwäsche-Zwecke, Datenvernichtung, Ein-
kauf / Beschaffung, Flächenmanagement, Immobiliengutachten, 
Kreditabwicklungsservice, Sicherheitenverwaltung, Beitreibung, 
Zahlkartenabwicklung (Debitkarten / Kreditkarten), Kundenverwal-
tung, Lettershops, Marketing, Medientechnik, Meldewesen, Research, 
Risikocontrolling, Spesenabrechnung, Telefonie, Videolegitimation, 
Webseitenmanagement, Wertpapierdienstleistung, Aktienregister, 
Fondsverwaltung, Wirtschafts prüfungsdienstleistung, Zahlungsver-
kehr. 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie Ihre 
Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns vom 
Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben. 

5. Werden Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (soge-
nannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Auf-
träge (z. B. Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich, gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten), Sie uns eine 
Einwilligung erteilt haben oder im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung. 
Werden Dienstleister im Drittstaat eingesetzt, sind diese zusätzlich zu 
schriftlichen Weisungen durch die Vereinbarung der EU-Standardvertrags-
klauseln zur Einhaltung des Datenschutzniveaus in Europa verpflichtet. 
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6. Wie lange werden meine Daten gespeichert
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange 
es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erfor-
derlich ist. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein 
Dauerschuldverhältnis ist, welches auf mehrere Jahre angelegt ist.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten 
nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, 
ihre – befristete – Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

 — Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen: Zu 
nennen sind das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kredit-
wesengesetz, das Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandels-
gesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Doku-
mentation betragen zwei bis zehn Jahre. 
 — Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. 
Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können 
diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regel-
mäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15  DSGVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung 
nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim 
Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i. V. m § 19 BDSG). 
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber er-
teilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft 
wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen. 
Vertragspartner der von Ihnen abgeschlossenen Bausparverträge ist die 
BHW Bausparkasse AG; Vertragspartner der von Ihnen direkt abgeschlos-
senen Versicherungsverträge sind insbesondere unsere Kooperationspart-
ner Zurich Versicherungsgruppe, PB Versicherung AG sowie die Deutsche 
Krankenversicherung AG. Bitte wenden Sie sich bzgl. Ihrer Datenschutz-
rechte unmittelbar an die Datenschutzbeauftragten der vorgenannten Unter-
nehmen. 

8. Gibt es für mich eine Pflicht 
zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personen-
bezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung 
einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen ver-
traglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetz-
lich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Ab-
schluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen 
oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. 
beenden müssen. 
Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften ver-
pflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise 
anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, 
Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift 
zu erheben und festzuhalten. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung 
nachkommen können, haben Sie uns nach § 4 Abs. 6 Geldwäschegesetz 
die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen 
und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unver-
züglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und 
Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte 
Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen. 

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Ent-
scheidungsfindung (einschließlich Profiling) 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir 
grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 
22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir 
Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

10. Findet „Profiling“ statt
Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem Ziel, bestimmte 
persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispiels-
weise in folgenden Fällen ein:

 — Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir zur Geldwäsche- und Betrugs-
bekämpfung verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen 
(u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen 
zugleich auch Ihrem Schutz.
 — Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu kön-
nen, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine 
bedarfs gerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- 
und Meinungsforschung.
 — Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir das 
Scoring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen 
wird. In die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhält-
nisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Beschäftigungs-
dauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertrags-
gemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen von 
Kreditauskunfteien einfließen. Das Scoring beruht auf einem mathe-
matisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die errech-
neten Scorewerte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung 
und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO)
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personen-
bezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 e  DSGVO (Daten-
verarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung 
gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Abs. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2.  Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung von Daten  

zu Werbezwecken
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direkt-
werbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst telefonisch 
gerichtet werden an: 0228 5500 5500 oder alternativ in der Filiale.
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b. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs.1 c DSGVO) oder im
öffentlichen Interesse (Artikel 6 Abs.1 e DSGVO)
Zudem unterliegen wir als Bank diversen rechtlichen Verpflichtungen, 
das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz, Geld-
wäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie bank-
aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der 
Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der Verar-
beitung gehören unter anderem die Identitäts- und Altersprüfung sowie die 
Betrugs- und Geldwäscheprävention.
c. Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfül-
lung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns 
oder Dritten. Beispiele:
—  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtli-

chen Streitigkeiten
— Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank
— Verhinderung von Straftaten
—  Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur Sammlung 

von Beweismitteln bei Überfällen und Betrugsdelikten oder zum Nach-
weis von Verfügungen und Einzahlungen, z. B. an Geldautomaten

—  Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskont-
rollen)

— Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts
d. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Verbund /
Konzern) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf 
Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklä-
rungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutzgrundverordnung, also 
vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten 
Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und Verarbeitungen bis 
dahin nicht betroffen sind.

4. Wer bekommt meine Daten
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, 
die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen 
können zu diesen Zwecken Daten erhalten, wenn sie das Bankgeheimnis 
und unsere schriftlichen datenschutzrechtlichen Weisungen wahren. Im 
Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Bank ist 
zunächst zu beachten, dass wir als Bank zur Verschwiegenheit über alle 
kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen (betrifft gleichermaßen 
Vertreter / Bevollmächtigte) verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis 
erlangen (Bankgeheimnis gemäß Nr. 2 unserer Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen). Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben und /
oder von uns beauftragte Auftragsdatenverarbeiter gleichgerichtet die 
Einhaltung des Bankgeheimnisses sowie der Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO / BDSG) garantieren.

5. Werden Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation übermittelt

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der EU bzw. des 
EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur Ausfüh-
rung der Aufträge des Kunden, für den Sie handeln (z. B. Zahlungs- und 
Wertpapieraufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. 
steuerrechtliche Meldepflichten), Sie uns eine Einwilligung erteilt haben 
oder im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung. Werden Dienstleister 
im Drittstaat eingesetzt, sind diese zusätzlich zu schriftlichen Weisungen 
durch die Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln zur Einhaltung 
des Datenschutzniveaus in Europa verpflichtet.

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre 
Rechte aus dem Datenschutzrecht. Welche Daten im Einzelnen verarbei-
tet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach 
den jeweils beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.
Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und künftigen ver-
tretungsberechtigten Personen und wirtschaftlichen Berechtigten sowie 
etwaigen Mitverpflichteten eines Kredites weiter. Dazu zählen z. B. Be-
günstigte im Todesfall, Prokuristen oder Bürgen.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verant-
wortlich und an wen kann ich mich wenden

Verantwortliche Stelle ist: 
Deutsche Bank AG 
Taunusanlage 12 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 69 910-10000 
Fax: +49 69 910-10001 
E-Mail-Adresse: deutsche.bank@db.com

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter
Deutsche Bank AG 
Datenschutzbeauftragter 
Taunusanlage 12 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 69 910-10000 
E-Mail-Adresse: datenschutz.db@db.com

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen in Ihrer Funk-
tion als Vertreter / Bevollmächtigter der juristischen Person (Interessent 
und / oder Kunde) erhalten. Zum anderen verarbeiten wir personenbezo-
gene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handels- 
und Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise gewonnen 
haben und verarbeiten dürfen.
Relevante personenbezogene Daten des Vertretungsberechtigten / Bevoll-
mächtigten können sein: Name, Adresse / andere Kontaktdaten (Telefon, 
E-Mail-Adresse), Geburtsdatum /-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 
Familienstand, Geschäftsfähigkeit, unselbständig / selbständig, Legitimati-
onsdaten (z. B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschrifts-
probe), Steuer-ID.
Bei Abschluss und Nutzung von Produkten / Dienstleistungen können 
zusätzlich zu den vorgenannten Daten weitere personenbezogene Daten 
erhoben, verarbeitet und gespeichert werden. Diese umfassen im We-
sentlichen: 
Angaben und Protokollierung zu Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit 
Wertpapieren, Zins- und Währungsprodukten / Geldanlagen (MiFIDStatus: 
Geeignetheits-/ Angemessenheitsprüfung).

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten 
(Zweck der Verarbeitung) und auf welcher 
Rechtsgrundlage

Wir verarbeiten die vorab genannten personenbezogenen Daten im  
Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung  
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
a.  Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs.1 b DSGVO) 
 Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von 
Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen im Rahmen der Durch-
führung unserer Verträge mit unseren Kunden oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen. Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der 
Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und 
Geschäftsbedingungen entnehmen. 

Stand: 10 / 2022
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6. Wie lange werden meine Daten 
gespeichert

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange 
Sie für die jeweilige juristische Person uns gegenüber vertretungsberech-
tigt sind.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten 
nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre 
– befristete – Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:
—  Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen: Zu 

nennen sind das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das 
Kreditwesengesetz, das Geldwäschegesetz und das Wertpapierhan-
delsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. 
Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

—  Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. 
Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können die-
se Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige 
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-
GVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf 
Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 
DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. 
Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen 
nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei 
einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i. V. m § 19 BDSG).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Wi-
derruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der Datenschutz-
Grundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden 
sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verar-
beitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

8. Gibt es für mich eine Pflicht 
zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen unserer Geschäftsverbindung mit der von Ihnen uns ge-
genüber vertretenen juristischen Person müssen Sie uns diejenigen 
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durch-
führung einer Vertretung / Bevollmächtigung und die Erfüllung der damit 
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich oder zu deren Erhebung 
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten müssen wir Sie in der 
Regel als Vertretungsberechtigten / Bevollmächtigten ablehnen bzw. 
müssen eine bestehende Vertretungsberechtigung / Bevollmächtigung 
aufheben.
Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften ver-
pflichtet, Sie vor Einrichtung der Vertretungsberechtigung / Bevollmäch-
tigung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren 
und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit 
sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben und festzuhalten. Damit wir dieser 
gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach § 4 
Abs. 6 Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung erge-
bende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwen-
digen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen 
wir die von der jeweiligen juristischen Person gewünschte Vertretungsbe-
rechtigung / Bevollmächtigung nicht einrichten oder fortsetzen.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 e DSGVO 
(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 f DS-
GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) 
erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdi-
ge Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst telefonisch 
gerichtet werden an: (069) 910-10000 oder alternativ in der Filiale.



Datenschutzhinweis gemäß  
EU-Geldtransferverordnung 2015 / 847

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Die „Verordnung (EU) 2015 / 847 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geld-
transfers“ (EU-Geldtrans ferverordnung) dient dem Zweck der Verhinde-
rung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung bei Geldtransfers1. Sie verpflichtet die Bank bei der Ausführung 
von Geldtransfers, Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten 
(Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben be-
stehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfän-
ger und der Adresse des Zahlers. 
Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf 
die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden,  
jedoch kann ge gebenenfalls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und 
gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten 
Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. 
Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdaten-
sätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungs-
empfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, 
Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers bzw. Zah-
lungsempfängers beantworten und auf  Anfrage diese Daten den zustän-
digen Behörden zur Verfügung stellen muss. 
1 Zum Beispiel Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift.

Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)
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13  Geschäftstag, Annahmefristen, Ausführungsfristen, Verfügungs-

rahmen im Postbank Online-Banking und Betragsgrenze bei  
Echtzeitüberweisungen

[…]
13.2 Annahmefristen für Überweisungen 
Beleghafte Überweisungsaufträge bis Geschäftsschluss an Geschäfts-
tagen der Bank

Beleglose Überweisungsaufträge
Online-Banking 1 und Datenfernübertragung 2:
– SEPA-Überweisung  bis 15.30 Uhr an Geschäftstagen der Bank
– Auslandsüberweisung  bis 12.00 Uhr an Geschäftstagen der Bank
– SEPA-Echtzeitüberweisung  ganztägig an allen Kalendertagen

Selbstbedienungsterminal:
–  SEPA-Überweisung  bis 16.00 Uhr an Geschäftstagen der Bank

Telefon-Banking (nur Sprachcomputer):
– SEPA-Überweisung  bis 15.30 Uhr an Geschäftstagen der Bank

Telefonischer Kundenservice (über Mitarbeiter):
– SEPA-Überweisung  bis 15.59 Uhr an Geschäftstagen der Bank
– Auslandsüberweisung inkl.  
 Scheckzahlungen   bis 12.00 Uhr an Geschäftstagen der Bank

13.3 Ausführungsfristen

13.3.1  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere 
 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 3 in Euro 
oder in anderen EWR-Wäh rungen 4

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie folgt 
eingeht:

 Überweisungen in Euro:
–  beleglose Überweisung:   1 Geschäftstag 

(Echtzeitüberweisungen: vgl. Nr. 1.5 der Bedingungen  
für den SEPA-Echtzeitüberweisungsverkehr der Postbank)

– beleghafte Überweisung:   2 Geschäftstage

 Überweisungen in anderen EWR-Währungen 4: 
– beleglose Überweisung:   4 Geschäftstage 
– beleghafte Überweisung:   4 Geschäftstage

13.3.2  Aufträge zu Scheckzahlungen an Empfänger in anderen  
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 3 in Euro 
oder in anderen EWR-Währungen 4

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Zahlungsbetrag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie folgt 
eingeht:
–  belegloser Auftrag: 1 Geschäftstag
– beleghafter Auftrag: 2 Geschäftstage

 Aufträge in anderen EWR-Währungen 4: 
– belegloser Auftrag: 4 Geschäftstage 
– belegloser Auftrag: 4 Geschäftstage

13.3.3  Ausführungsfristen für Zahlungen aus SEPA-Basislastschrif-
ten und SEPA-Firmenlastschriften an den Zahlungsempfänger

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spä-
testens innerhalb eines Geschäftstages beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

13.3.4  Ausführungsfristen für Zahlungen der Bank aus Verfügungen 
mit Debitkarten und Kreditkarten des Kunden an den Zah-
lungsempfänger

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens innerhalb folgender Fristen beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht:
–  Kartenzahlungen in Euro innerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 3: 1 Geschäftstag
–  Kartenzahlungen innerhalb des EWR 3 in anderen 

EWR-Währungen 4 als Euro: 1 Geschäftstag
 –  Kartenzahlungen 

außerhalb des EWR 3: Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt.

13.4  Verfügungsrahmen im Postbank Online-Banking

Hat der Kunde mit der Bank zu einer Kundennummer (Filialkundennum-
mer), unter der er den Online-Banking Vertrag abschließt, bereits einen 
Verfügungsrahmen vereinbart, so gilt dieser auch für den Online-Banking 
Vertrag. Liegt eine solche Vereinbarung nicht vor, beträgt der Verfügungs-
rahmen 2.500 Euro pro Tag und pro Kundennummer. Bank und Kunde 
steht es frei, abweichende Regelungen zu treffen.

13.5  Betragsgrenze für Aufträge zu Echtzeitüberweisungen

Die Betragsgrenze für Echtzeitüberweisungen beträgt  
je Einzelauftrag 100.000 EUR

Stand: 01 / 2024

Postbank – eine Niederlassung 
der Deutsche Bank AG

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis

Ihr Vertragspartner:  
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG  
(nachfolgend „Bank“ genannt) 

1 / 1

Geschäftstag, Annahmefristen, Ausführungsfristen, Verfügungsrahmen  
im Postbank Online-Banking und Betragsgrenze bei Echtzeitüberweisungen

921 001 384 01.24

1   Darunter fallen Überweisungsaufträge, die mittels FinTS oder über Postbank Online-Banking beauftragt werden.
2   Darunter fallen Überweisungsaufträge, die mittels EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) beauftragt werden.
3   EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschl. Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal (einschl. Azoren, Madeira), Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien  
(einschl. Kanarische Inseln), Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und EWR-Staaten derzeit: Island, Liechtenstein, Norwegen.

4   Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone,  
Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.



1 / 1923 933 059 10.22

Datenübermittlung an die SCHUFA und  
Befreiung vom Bankgeheimnis
Ihr Vertragspartner: Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt)

Postbank – eine Niederlassung  
der Deutsche Bank AG

Stand: 04 / 2022
Die Bank übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene 
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und 
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertrags - 
gemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen die-
ser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 lit. b und Artikel 6 Absatz 1 lit. f 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen oder Grundrechte und Grund -
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient 
auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kredit-
würdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, § 18a des Kreditwesengesetzes).
Der Kunde befreit die Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch 
zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Ihren Vertragspartnern im 
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren 
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Euro-
päischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln vereinbart 
wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) Informatio-
nen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen 
Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA kön-
nen dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen 
oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

http://www.schufa.de
http://www.schufa.de/datenschutz


 

SCHUFA-INFORMATION NACH ART. 14 DS-GVO 

1. NAME UND KONTAKTDATEN DER VERANTWORTLICHEN STELLE SOWIE DES BETRIEBLICHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter 

datenschutz@schufa.de erreichbar. 

 

2. DATENVERARBEITUNG DURCH DIE SCHUFA 

2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden 

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und 

juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein 

berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte 

Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der 

Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu 

bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und 

Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Neben den vorgenannten 

Zwecken verarbeitet die SCHUFA personenbezogene Daten auch zu internen Zwecken (z.B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei 

rechtlichen Streitigkeiten, Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung und Entwicklung insbesondere zur Durchführung interner 

Forschungsprojekte (z.B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Teilnahme an nationalen und internationalen externen Forschungsprojekten im Bereich der 

genannten Verarbeitungszwecke sowie Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den 

jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Es können auch anonymisierte 

Daten verarbeitet werden. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren. 

 

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des 

Bundesdatenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO) sowie auf Grundlage des  

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich 

ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor 

Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

 

2.3 Herkunft der Daten 

Die SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren 

Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder Standardvertragsklauseln 

vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein 

finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere 

Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, 

Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA 

Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie etwa öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, 

Insolvenzbekanntmachungen) oder von Compliance-Listen (z.B. Listen über politisch exponierte Personen und Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. 

Die SCHUFA speichert ggf. auch Eigenangaben der betroffenen Personen nach entsprechender Mitteilung und Prüfung. 

 

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 

frühere Anschriften, Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, 

Pfändungsschutzkonten, Basiskonten), Informationen über nicht erfüllte Zahlungsverpflichtungen wie z.B. unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte 

oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung, Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie z.B. Identitäts- oder 

Bonitätstäuschungen, Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen), Daten aus 

Compliance-Listen, Informationen ob und in welcher Funktion in allgemein zugänglichen Quellen ein Eintrag zu einer Person des öffentlichen Lebens 

mit übereinstimmenden Personendaten existiert, Anschriftendaten, Scorewerte 

 

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender 

Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de 

eingesehen werden können) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach  

Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen. 

 

2.6 Dauer der Datenspeicherung 

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Dauer. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Dauer ist die 

Erforderlichkeit der Verarbeitung zu den o.g. Zwecken. Im Einzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct des Verbandes „Die 

Wirtschaftsauskunfteien e. V.“ festgelegt. Dieser sowie weitere Details zu unseren Löschfristen können unter www.schufa.de/loeschfristen eingesehen 

werden. 

mailto:mail%20to:%20datenschutz@schufa.de
http://www.schufa.de/
http://www.schufa.de/
http://www.schufa.de/loeschfristen


 

3. BETROFFENENRECHTE 

Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das 

Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von 

betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 

41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Rückfrageformular unter www.schufa.de/rueckfrageformular erreichbar ist. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. 

 

 

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 

die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.  

Das Widerspruchsrecht gilt auch für die nachfolgend dargestellte Profilbildung. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und z. B. an SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter,  

Postfach 10 34 41, 50474 Köln gerichtet werden. 

 

 

4. PROFILBILDUNG (SCORING) 

Neben der Erteilung von Auskünften über die zu einer Person gespeicherten Informationen unterstützt die SCHUFA ihre Vertragspartner durch 

Profilbildungen, insbesondere mittels sogenannter Scorewerte.  

Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspekte zu einer Person verstanden. 

Besondere Bedeutung nimmt dabei das sogenannte Scoring im Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugsprävention ein. Scoring kann aber darüber hinaus 

der Erfüllung weiterer der in Ziffer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten Zwecke dienen. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen 

und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse oder Verhaltensweisen erstellt. Anhand der zu einer Person bei der 

SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis 

aufwiesen. 

Zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitätsscorings etablierten Verfahren der Logistischen Regression, können bei der SCHUFA 

auch Scoringverfahren aus den Bereichen sogenannter Komplexer nicht linearer Verfahren oder Expertenbasierter Verfahren zum Einsatz kommen. 

Dabei ist es für die SCHUFA stets von besonderer Bedeutung, dass die eingesetzten Verfahren mathematisch-statistisch anerkannt und wissenschaftlich 

fundiert sind. Unabhängige externe Gutachter bestätigen uns die Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren. Darüber hinaus werden die angewandten 

Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde offengelegt. Für die SCHUFA ist es selbstverständlich, die Qualität und Aktualität der eingesetzten Verfahren 

regelmäßig zu prüfen und entsprechende Aktualisierungen vorzunehmen. 

Die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA auf Grundlage der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten, die auch 

in der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt dann eine Zuordnung 

zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen. Für die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität werden 

die gespeicherten Daten in sogenannte Datenarten zusammengefasst, die unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden können. Bei der 

Ermittlung von Scorewerten zu anderen Zwecken können auch weitere Daten(arten) einfließen. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besonders 

sensible Daten nach Art. 9 DS-GVO (z.B. ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht 

gespeichert und stehen daher für die Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-GVO, 

wie z. B. die Einsichtnahme in die zur eigenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die 

Profilbildung. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG. 

Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinanzierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechen, mit 

der sie eine Rechnung beim Versandhandel termingerecht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren Vertragspartnern unterschiedliche 

branchen- oder sogar kundenspezifische Scoremodelle an. Scorewerte verändern sich stetig, da sich auch die Daten, die bei der SCHUFA gespeichert 

sind, kontinuierlich verändern. So kommen neue Daten hinzu, während andere aufgrund von Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich 

auch die Daten selbst im Zeitverlauf (z. B. die Dauer des Bestehens einer Geschäftsbeziehung), sodass auch ohne neue Daten Veränderungen auftreten 

können. 

Wichtig zu wissen: Die SCHUFA selbst trifft grundsätzlich keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren 

Auskünften und Profilbildungen in ihrem Risikomanagement. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hingegen allein der direkte 

Geschäftspartner. Verlässt sich ein Vertragspartner bei seiner Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 

Vertragsverhältnisses maßgeblich auf das Scoring der SCHUFA, gelten ergänzend die Bestimmungen des Art. 22 DS-GVO. Das Scoring der SCHUFA 

kann in diesem Fall z. B. dabei helfen, alltägliche Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können; es kann unter Umständen aber auch dazu führen, dass ein 

Vertragspartner eine negative, möglicherweise ablehnende Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 

Vertragsverhältnisses trifft. Weiterführende Informationen, wie ein Vertragspartner das Scoring der SCHUFA verwendet, können beim jeweiligen 

Vertragspartner eingeholt werden.  Weitere Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei der SCHUFA (z.B. über die derzeit im Einsatz befindlichen 

Verfahren) können unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden.      

 

Stand: Dezember 2023 

http://www.schufa.de/rueckfrageformular
http://www.schufa.de/scoring-faq
http://www.schufa.de/scoring-faq
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Postbank Business Girokonten (Konditionen)
Postbank  
Business Giro aktiv

Postbank  
Business Giro aktiv plus

Postbank  
Business Giro 
inkl. Ander-/Treuhandkonto

Grundpreise

Monatlicher Grundpreis (Kontoführung) 12,90 EUR 16,90 EUR 24,90 EUR

Karten

(siehe Abschnitt Postbank Karten)

Zahlungsverkehr

Preis pro beleglose SEPA-Buchung (Zahlungsein- und -ausgänge)1, 2, 3 0,28 EUR 0,22 EUR 0,12 EUR

Preis pro beleglosen SEPA-Echtzeitüberweisungsauftrag2, 3, 4 0,28 EUR 0,22 EUR 0,12 EUR

Preis pro beleghafte SEPA-Überweisung2, 3 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR

Ausgestellte / eingereichte Schecks (Inland)2 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR

SEPA-Dauerauftrag (Einrichtung oder Änderung über Online-Banking, Service-Terminal)3   
SEPA-Dauer auftrag (Einrichtung oder Änderung über Mitarbeiter im telefonischen Kundenser-
vice oder in der Filiale)3 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR

Bargeldein- und -auszahlung am Schalter pro Posten2, 5 0,28 EUR 0,22 EUR 0,12 EUR

Bargeldeinzahlung auf das eigene Konto je angefangene 5.000 EUR2, 5 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR

Kontoauszüge (pro Auszug)6

Kontoauszug im digitalen Postfach   
Monatsauszug (Versand)7 1,80 EUR inkl. Porto 1,80 EUR inkl. Porto 1,80 EUR inkl. Porto

Tagesauszug (Versand)7 Porto Porto Porto

Kontoauszug am Service-Terminal (je Druck)7 1,00 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR

 1   z. B. SEPA-Überweisungsaufträge per Online-Banking, Service-Terminal, Telefon-
Banking (per Sprachcomputer), SEPA-Überweisungseingänge, SEPA-Echtzeitüber-
weisung Eingang, eingereichte / eingelöste SEPA-Lastschriften. 

 2  Dieses Entgelt wird bei Buchungen, die im Zusammenhang mit der fehlerhaften 
Aus führung eines Zahlungsauftrages oder einer Zahlung ohne Kundenauftrag 
anfallen, nicht erhoben bzw. – sollte es bereits dem Konto belastet worden sein – 
diesem erstattet. 

 3  SEPA-Überweisungen können in Euro innerhalb Deutschlands und der EU- / EWR- 
Staaten sowie nach Andorra, Guernsey, Insel Man, Jersey, Monaco, San Marino, 
Saint-Pierre und Miquelon, Schweiz, das Vereinigte Königreich von Großbritannien 
und Nordirland (inkl. Gibraltar) und Vatikanstadt beauftragt werden. Details siehe 
Preis- und Leistungsverzeichnis, Kapitel 13 und 14. 

 4  Per Online-Banking, Service-Terminal, Telefon-Banking (per Sprachcomputer). 
 5  Das Entgelt wird nicht erhoben, soweit der Kunde mit einer Bargeldeinzahlung ei-

gene vertragliche Pflichten gegenüber der Bank erfüllt (z. B. das im Soll befind liche 
Business Konto ausgleicht). 

 6  Bei Inanspruchnahme der Auszugsversandformen digitales Postfach, Tages auszug,  
Monatsauszug ist die gleichzeitige Nutzung des Kontoauszugsdrucker-Services 
(Service-Terminal) nicht möglich. 

 7  Angebot nur für Konten, die vor dem 1.10.2024 eröffnet wurden.

Postbank – eine Niederlassung 
der Deutsche Bank AG
Postbank Geschäftskunden

einschließlich Informationen zu Fremdwährungsgeschäften, An- und Verkauf von fremden Währungen sowie Währungsumrechnungsentgelten
Wichtiger Hinweis: Bei Widersprüchen zwischen dieser Preisinformation und dem Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank geht diese Preisinformation vor.
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Postbank Business Kreditlinie1

Business Kreditlinie (Standardkonditionen)

Eingeräumte Business Kreditlinie (gültig ab 1. Juli 2023) 9,95 % p.a.

Geduldete Kontoüberziehung  
(über die zugesagte Business Kreditlinie hinaus) 14,95 % p.a.

Bereitstellungsprovision auf den nicht in Anspruch
genommenen Teil der Kreditlinie 2,00 % p.a.

Postbank – eine Niederlassung 
der Deutsche Bank AG
Postbank Geschäftskunden

einschließlich Informationen zu Fremdwährungsgeschäften, An- und Verkauf von fremden Währungen sowie Währungsumrechnungsentgelten
Wichtiger Hinweis: Bei Widersprüchen zwischen dieser Preisinformation und dem Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank geht diese Preisinformation vor.

Preisinformation Postbank Business Giro

Kontoauszüge
elektronischer Kontoauszug im camt- oder MT-Format auf Anfrage

SEPA-Lastschrifteinzug
Innerhalb Deutschlands und in alle anderen SEPA-Länder2 für  
SEPA-Basislastschriften und für SEPA-Firmenlastschriften

Beleglose Auftragserteilung 0,00 EUR

Entgelt als erste Inkassostelle gegenüber
dem Lastschrifteinreicher bei Rückbelastung3 5,11 EUR

Girobriefumschläge
Serie Girobriefumschläge mit 12 Girobriefumschlägen 10,20 EUR

Bei einer Änderung des Portos der Deutsche Post AG für einen Brief  
„Standard bis 20 g“ ändert sich der Preis entsprechend.

SEPA-Firmenlastschriftmandat
Hinterlegung des SEPA-Firmenlastschriftmandats
durch den Zahler (Einrichtung oder Änderung)

pro Jahr
9,99 EUR

Auslandszahlungsverkehr
Zum Auslandszahlungsverkehr gehören Überweisungen
— in anderer Währung als Euro4

—  in Euro in andere Länder als den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)5 
(sofern nicht in ein SEPA-Land als SEPA-Überweisung beauftragt)

Überweisungsausgänge

Überweisungsaufträge mit Gutschrift auf dem Empfängerkonto 0,8 ‰ vom 
Auftrags-

wert, mind. 
6,00 EUR, 

max.  
40,00 EUR

Überweisungsaufträge mit Scheckzustellung an den  
Empfänger7

0,8 ‰ vom 
Auftrags-

wert, mind. 
12,00 EUR, 

max.  
40,00 EUR 
zzgl. Porto 
2,60 EUR

Volle Entgeltübernahme (OUR) durch Kunden:
Fremdspesenpauschale (Fixpreis)

zzgl.  
25,00 EUR

Bei Zahlung mit sofortiger Datenübertragung  
(Eilauftrag)

zzgl.  
10,00 EUR

Widerruf eines Auftrags oder Sperre eines zu
Zahlungszwecken beauftragten Schecks

21,00 EUR

Für Überweisungsausgänge innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)5 (alle Währungen) sowie SEPA-
Überweisungsaufträge (EWR-Staaten sowie Andorra, Guernsey, Isle of Man, 
Jersey, Monaco, San Marino, Saint-Pierre und Miquelon, Schweiz, das Vereinigte 
Königreich von Großbritannien und Nordirland (inkl. Gibraltar) und Vatikanstadt) 
gilt Folgendes: Der Überweisende / Zahler kann als Entgeltregelung zwischen 
SHARE- und OUR-Überweisung wählen. Gibt der Überweisende / Zahler aus-
drücklich keine andere Weisung, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils 
die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE). Sofern der 
Überweisende / Zahler als Entgeltregelung BEN gewählt hat, wird diese Über-
weisung von der Bank als SHARE-Überweisung ausgeführt. SEPAÜberweisun-
gen / SEPA-Echtzeitüberweisungen können nur mit der Entgeltregelung (SHARE) 
beauftragt werden. Bei Überweisungsausgängen in Staaten außerhalb des EWR 
(Drittstaaten, alle Währungen) gilt: Gibt der Überweisende / Zahler ausdrücklich 
keine andere Weisung, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 
ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE).
Folgende Vereinbarungen sind möglich:
— OUR-Überweisung Überweisender / Zahler trägt alle Entgelte.
—  BEN-Überweisung Begünstigter / Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte  

(das von der Bank in Abzug gebrachte Entgelt entspricht dem Entgelt einer 
SHARE-Überweisung).

Überweisungseingänge

Überweisungseingänge 0,5 ‰ vom 
Auftrags-

wert, mind. 
5,00 EUR, 

max.  
30,00 EUR

Sonstige Entgelte im Zahlungsverkehr
Formlos erteilter Auftrag7 8,00 EUR 

zzgl.  
Postenpreis

Die von der Postbank bereitgestellten oder zugelassenen  
Zahlungsverkehrsvordrucke werden nicht verwendet.8

Bearbeitung des Widerrufs eines Zahlungsauftrags, wenn der 
Kunde den Widerruf nach Zugang des Zahlungsauftrags erklärt

9,99 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungsauftrags mangels Kontodeckung oder wegen 
fehlender / fehlerhafter Angaben

0,68 EUR

Bearbeitung der Wiederbeschaffung einer Überweisung mit 
fehlerhafter Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers durch den Kunden

14,99 EUR9

Saldenbestätigung (einfach) 10,50 EUR

Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der  
Übermittlung der Saldenbestätigung ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

Belegkopie auf Wunsch des Kunden 5,00 EUR

Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der
Übermittlung der Kopie des Buchungsbelegs ihre Ursache
nicht im Verantwortungsbereich der Bank hat.

 1  Im Einzelfall bonitätsabhängige Konditionen in Absprache mit dem / der BeraterIn 
grundsätzlich möglich (Bonität vorausgesetzt). 

 2  Zum Single Euro Payments Area (SEPA) gehören die Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)6 sowie Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Saint-
Pierre und Miquelon, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Vatikanstadt und Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 

 3  Zuzüglich eventueller Fremdentgelte
 4  Zuzüglich Währungsumrechnungsentgelt, siehe 14.1
 5  EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 

Frankreich (einschl. Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, 
Réunion, Saint-Martin), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal (einschl. Azoren, Ma-
deira), Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (einschl. Kanarische 
Inseln), Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und EWR-Staaten derzeit: Island, 
Liechtenstein, Norwegen.

 6  Dieses Produktangebot steht Ihnen noch bis zum 30.11.2024 zur Verfügung.
 7  Wer einen Auftrag im Sinne dieser Preisklausel erteilt, beauftragt einen Zahlungs-

dienst oder die Ausführung einer Wertpapierorder.
 8  Das Entgelt wird auch erhoben, wenn dem Kunden aufgrund gesonderter Vereinba-

rung mit der Bank die Möglichkeit eröffnet wurde, Überweisungen auch per Fax bei 
der Bank einzureichen. Via Postbank Online- und Telefon-Banking erteilte Aufträge 
gelten jedoch nicht als formlos erteilte Aufträge im Sinne der Preisklausel.

 9  Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn der Anlass für das Bemühen um Wieder-
erlangung des Zahlungsbetrags nicht auf einem rechtswidrigen Verhalten der Bank 
beruht.
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Preisinformation Postbank Business Giro

Scheckinkasso1

Auslands- oder Fremdwährungsscheck
Entgelte (Preise für eingereichte Schecks in Nicht-EUR Währung (Fremdwäh-
rung) und / oder gezogen auf eine Bank außerhalb Deutschlands) 

Gutschrift „Eingang vorbehalten“2

bis 250,00 EUR 12,50 EUR3

darüber 1,5 ‰, mind. 
15,00 EUR3 

– jeweils 
zzgl. Porto 
1,05 EUR

Gutschrift „nach Eingang“ 1,5 ‰, mind. 
25,00 EUR3 
zzgl. Porto 
3,10 EUR 

sowie ggfs.
Fremdkosten

Scheckrückgabe von zur Gutschrift eingereichten Schecks 25,00 EUR

 1  Zuzüglich fremder Kosten, Gebühren, Entgelte und Auslagen. 
 2  Auslandsschecks können üblicherweise nur in den Währungen Euro und Britisches 

Pfund Sterling zur Gutschrift „Eingang vorbehalten“ angenommen werden.
 3  Je eingereichtem Scheck.

Münzgeldrollenservices (am Schalter von Postbank Filialen)

Annahme oder Ausgabe je Rolle
(zzgl. wird pro Vorgang ein Entgelt für Bargeldeinzahlungen  
auf das eigene Konto sowie ein Postenentgelt für Bargeldein- 
und -auszahlungen am Schalter vereinnahmt.)

0,70 EUR

Bargeldauszahlung
Bargeldauszahlung an Postbank Geldautomaten und Schaltern

mit Postbank Card (Debitkarte)

am Schalter 0,00 EUR

am Geldautomaten 0,00 EUR

mit Postbank Mastercard Business Card Classic / Gold (Kreditkarten)

am Schalter ––

am Geldautomaten 2,0 %, mind. 
5,00 EUR

Bargeldauszahlungen an fremden Geldautomaten mit der Postbank Card 
(Debitkarte)
mit Postbank Card (Debitkarte) an inländischen Geldautomaten
im girocard System

Bei fremden Zahlungsdienstleistern
—  der „Cash Group“ (Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVer-

einsbank und Postbank sowie deren Tochtergesellschaften)
—  die ein direktes Kundenentgelt5 erheben 

— seitens Postbank 
—  seitens des Geldautomaten-Betreibers

—  die kein direktes Kundenentgelt erheben 

 
kostenfrei 

 
 

kostenfrei
betreiber-

individuelles 
Entgelt4

1,0 %, mind. 
5,99 EUR

mit Postbank Card (Debitkarte) in EUR innerhalb der EU und 
weiteren EWR-Staaten5 an Geldautomaten im Maestro System

Bei Filialen der Deutsche Bank Gruppe6 kostenfrei

Bei fremden Zahlungsdienstleistern
—  die ein direktes Kundenentgelt4 erheben 

— seitens Postbank 
 
—  seitens des Geldautomaten-Betreibers

—  die kein direktes Kundenentgelt erheben  
— bei unseren Kooperationspartnern7 
— bei übrigen Zahlungsdienstleistern 

 
 

1,0 %, mind. 
5,99 EUR
betreiber-

individuelles 
Entgelt4

kostenfrei
1,0 %, mind. 
5,99 EUR

mit Postbank Card (Debitkarte) in Fremdwährung innerhalb und 
außerhalb des EWR5 an Geldautomaten im Maestro System

Bei fremden Zahlungsdienstleistern
—  die ein direktes Kundenentgelt4 erheben 

— seitens Postbank 
 
—  seitens des Geldautomaten-Betreibers

—  die kein direktes Kundenentgelt erheben  
— bei unseren Kooperationspartnern7 
 
 
— bei übrigen Zahlungsdienstleistern 

 
 

1,0 %, mind. 
5,99 EUR8

betreiber-
individuelles 

Entgelt4

Währungsum-
rechnungs-

entgelt8
1,0 %, mind. 
5,99 EUR8

Bargeldauszahlung mit Postbank Business Card plus (Debitkarte)

am Geldautomaten
—  Bei inländischen Filialen der Deutsche Bank, der Postbank 

und unseren Kooperationspartnern im Ausland7 (EUR-Verfü-
gungen innerhalb der EU- und der weiteren EWR-Staaten5)

—  Bei unseren Kooperationspartnern im Ausland7 (sonstige 
Verfügungen) 

—  Bei übrigen in- und ausländischen Zahlungsdienstleistern 
— seitens Postbank 

am Schalter
—  Bei in- und ausländischen Zahlungsdienstleistern 

— seitens Postbank 

 
kostenfrei

Währungsum-
rechnungs-

entgelt8

2,0 %, mind. 
5,00 EUR4, 8

3,0 %, mind. 
5,00 EUR8

Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei fremden Kreditinstituten mit 
Postbank Mastercard Business Card Classic / Gold (Kreditkarten)
am Geldautomaten
—  Bei in- und ausländischen Zahlungsdienstleistern 

— seitens Postbank

am Schalter
—  Bei in- und ausländischen Zahlungsdienstleistern 

— seitens Postbank

Bei Bargeldauszahlung außerhalb der EU- und der weiteren 
EWR-Staaten5 bzw. in fremder Währung

 
 

2,0 %, mind. 
5,00 EUR4

3,0 %, mind. 
5,00 EUR4

zzgl. 1,85 %8

Bargeldloses Zahlen mit Karten der Postbank
mit Postbank Card, Postbank Business Card plus (Debitkarten)

EUR-Verfügungen (innerhalb der EU- und der weiteren  
EWR-Staaten5)

kostenfrei

sonstige Verfügungen 1,85 %8

mit Postbank Mastercard Business Card Classic / Gold (Kreditkarten)

EUR-Verfügungen (innerhalb der EU- und der weiteren  
EWR-Staaten5)

kostenfrei

sonstige Verfügungen 1,50 %8

 4  In der Regel wird ein direktes Kundenentgelt durch den GA-betreibenden Zah-
lungsdienstleister erhoben. Die Höhe dieses Entgeltes, das dem Karteninhaber 
zusammen mit dem Abhebungsbetrag belastet wird, richtet sich nach der vor der 
Auszahlung des Verfügungsbetrages vom GA betreibenden Zahlungsdienstleister 
am GA mit dem Karteninhaber getroffenen Vereinbarung.

 5  EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich (einschl. Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, 
Réunion, Saint-Martin), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal (einschl. Azoren, Ma-
deira), Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (einschl. Kanarische 
Inseln), Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und EWR-Staaten derzeit: Island, 
Liechtenstein, Norwegen.

 6  Aktuell Spanien und Italien.
 7  Bank of America (USA), Barclays (Großbritannien), BGL (Luxemburg), BNP Paribas 

(Frankreich mit Übersee), Scotiabank (Kanada, Chile, Mexiko), TEB (Türkei) und 
Westpac (Australien, Neuseeland).
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Postbank Karten
Postbank Card / Postbank Business Card plus (Debitkarten)

Postbank Card pro Jahr 
0,00 EUR

ab der 2. Postbank Card je Konto pro Jahr 
6,00 EUR

Postbank Business Card plus pro Jahr 
24,00 EUR

Postbank Mastercard Business Card Classic (Kreditkarte)

Hauptkarte pro Jahr 
30,00 EUR1

Ausfertigung von Duplikaten von Umsatzabrechnungen  
(soweit die Bank ihre Informationspflicht bereits erfüllt hat)

5,00 EUR

Postbank Mastercard Business Card Gold (Kreditkarte)

Hauptkarte pro Jahr 
80,00 EUR2

Ausfertigung von Duplikaten von Umsatzabrechnungen  
(soweit die Bank ihre Informationspflicht bereits erfüllt hat)

5,00 EUR

 1  Im ersten Jahr 0,00 EUR bei gleichzeitigem Abschluss eines Postbank Business 
Girokontos, danach 30,00 EUR p. a. Jede weitere Karte 30,00 EUR p. a. 

 2  Im ersten Jahr 40,00 EUR bei gleichzeitigem Abschluss eines Postbank Business 
Girokontos, danach 80,00 EUR p. a. Jede weitere Karte 80,00 EUR p. a.

 3  gemäß Nummerierung im Preis- und Leistungsverzeichnis
 4  siehe nächste Seite Fußnote 1

Fremdwährungsgeschäfte
Hinweis: Die hier aufgeführten Punkte sind Auszüge aus dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis.

Fremdwährungsgeschäfte, An- und Verkauf von fremden Währungen sowie 
Währungsumrechnungsentgelte3

14.1  Fremdwährungsgeschäfte im Zahlungsverkehr
Bei Geschäften des Kunden, die für ihn eine Umrechnung in eine oder von einer 
fremde(n) Währung, d. h. eine andere Währung als Euro („Devisen” genannt), erfor-
dern („Fremdwährungsgeschäfte”), führt die Bank eine Umrechnung für den Kunden 
von einer Fremdwährung in Euro (z. B. Zahlungseingänge in Devisen auf ein in Euro 
geführtes Zahlungskonto des Kunden) und eine Umrechnung für den Kunden von 
Euro in eine Fremdwährung (z. B. Überweisungen in Devisen von einem in Euro ge-
führten Zahlungskonto des Kunden) wie nachfolgend dargestellt durch, soweit nicht 
etwas anderes zwischen der Bank und dem Kunden vereinbart ist.
14.1.1 Grundsatz
Fremdwährungsgeschäfte in Devisen werden bei einer Umrechnung für den Kunden 
von einer Fremdwährung in Euro zu dem von der Bank jeweils festgelegten „Brief-
Abrechnungskurs” bzw. bei einer Umrechnung für den Kunden von Euro in eine 
Fremdwährung zu dem von der Bank jeweils festgelegten „Geld-Abrechnungskurs” 
(zusammen nachfolgend „Abrechnungskurs”) abgerechnet.
Der Abrechnungskurs setzt sich zusammen aus 
– dem maßgeblichen Referenzwechselkurs und, 
–  bei Anwendung eines Brief-Abrechnungskurses einem Aufschlag auf den Referenz-

wechselkurs, bzw.
–  bei Anwendung eines Geld-Abrechnungskurses einem Abschlag vom  

Referenzwechselkurs.
Den Auf- und Abschlag erhebt die Bank als Währungsumrechnungsentgelt.
14.1.2 Maßgeblicher Referenzwechselkurs
14.1.2.1 Der maßgebliche Referenzwechselkurs wird anhand von Wechselkursen, die 
von The World Markets Company PLC, Edinburgh, („WMR“) für die jeweilige Währung 
veröffentlicht werden, wie folgt bestimmt: Der Referenzwechselkurs für ein Fremdwäh-
rungsgeschäft, bei dem für den Kunden eine Umrechnung von Euro in eine Devise 
erfolgt, ist der von WMR für die jeweilige Währung als „Hourly Intraday Spot Bid-Rate“ 
in Euro veröffentlichte Wechselkurs. Bei einem Fremdwährungsgeschäft, bei dem für 
den Kunden eine Umrechnung von einer Devise in Euro erfolgt, ist der von WMR für 
die jeweilige Währung als „Hourly Intraday Spot Offer-Rate“ in Euro veröffentlichte 
Wechselkurs der Referenzwechselkurs.
Maßgeblich für die Festlegung der Abrechnungskurse sind die um 13.00 Uhr und  
18.00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main eines jeden Handelstages von WMR veröffent-
lichten Referenzwechselkurse. Erfolgt die Ausführung des An- oder Verkaufs von 
Devisen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs der Bank bis um 13.00 
Uhr Ortszeit Frankfurt am Main, gilt für die Festlegung des Abrechnungskurses der an 
diesem Tag für 13.00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main veröffentlichte Referenzwech-
selkurs. Erfolgt die Ausführung des An- oder Verkaufs von Devisen im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs der Bank erst nach 13.00 Uhr und bis 18.00 Uhr 
Ortszeit Frankfurt am Main, gilt für die Festlegung des DB-Abrechnungskurses der 

um 18.00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main veröffentlichte Referenzwechselkurs. Erfolgt 
die Ausführung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs der Bank erst nach 
18.00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main, gilt der am folgenden Handelstag um 13.00 Uhr 
Ortszeit Frankfurt am Main veröffentlichte Referenzwechselkurs. Der Zeitpunkt der 
Ausführung des An- oder Verkaufs von Devisen im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufs ist abhängig von dem Eingang des dem Fremdwährungsgeschäft 
zugrunde liegenden Auftrags bei der Bank sowie den jeweils geltenden Annahme- und 
Ausführungsfristen der Bank.
14.1.2.2 Nichtveröffentlichung von Kursen durch WMR
Sofern von WMR für die in der in Ziffer 14.1.2.1 genannten Zeitpunkten kein Kurs für 
die entsprechende Devise in Euro veröffentlicht wird, gilt als Refe renzwechselkurs der 
Wechselkurs, der im internationalen Devisenmarkt zwischen Banken zu diesen Zeit-
punkten in dieser Devise feststellbar ist.
14.1.2.3   Hinweis
Die der Bank für die Eindeckung der Devisen bzw. deren Verkauf tatsächlichent-
stehenden Kosten können geringer oder höher als die jeweils unter Ziffer 14.1.2.1 
beschriebenen Referenzwechselkurse sein, sofern die Bank sich zu einem niedrigeren 
Kurs eindecken (Ankauf von Devisen) bzw. die Devisen zu einem höheren Kurs als 
dem Referenzwechselkurs veräußern kann (Verkauf von Devisen).
14.1.3 Währungsumrechnungsentgelt
Die Höhe des Auf- bzw. Abschlags gemäß Nr. 14.1.1 auf den maßgeblichen Referenz-
wechselkurs bei einer Umrechnung von oder in Euro ist von der jeweiligen Währung 
abhängig und ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Währungspaar Land der Währung Abschlag auf 
Referenzwech-
selkurs

Aufschlag auf 
Referenzwech-
selkurs

EUR/AED VAE 0,0850 AED 0,0850 AED

EUR/AUD Australien 0,0250 AUD 0,0250 AUD

EUR/BGN Bulgarien 1,30 % 0,0500 BGN

EUR/BHD Bahrain 0,0090 BHD 0,0090 BHD

EUR/CAD Kanada 0,0066 CAD 0,0066 CAD

EUR/CHF Schweiz 0,0047 CHF 0,0047 CHF

EUR/CNH China4 1,30 % 0,1700 CNH

EUR/CZK Tschechien 1,30 % 0,4300 CZK

EUR/DKK Dänemark 0,0352 DKK 0,0352 DKK

EUR/GBP Großbritannien 0,0038 GBP 0,0038 GBP

EUR/HKD Hongkong 1,30 % 0,1381 HKD

EUR/HUF Ungarn 1,30 % 5,3687 HUF

EUR/ILS Israel 0,0850 ILS 0,0850 ILS

EUR/INR Indien 1,30 % 1,8267 INR

EUR/JOD Jordanien 0,0160 JOD 0,0160 JOD

EUR/JPY Japan 1,30 % 1,1533 JPY

EUR/KES Kenia 2,5000 KES 2,5000 KES

EUR/KWD Kuwait 0,0070 KWD 0,0070 KWD

EUR/MAD Marokko 1,30 % 0,2700 MAD

EUR/MXN Mexiko 0,3000 MXN 0,3000 MXN

EUR/NOK Norwegen 0,0455 NOK 0,0455 NOK

EUR/NZD Neuseeland 0,0250 NZD 0,0250 NZD

EUR/OMR Oman 0,0090 OMR 0,0090 OMR

EUR/PLN Polen 1,30 % 0,0650 PLN

EUR/QAR Katar 0,0850 QAR 0,0850 QAR

EUR/RON Rumänien 1,30 % 0,1100 RON

EUR/RSD Serbien 2,5000 RSD 2,5000 RSD

EUR/RUB Russland 1,30 % 1,5500 RUB

EUR/SAR Saudi-Arabien 0,0850 SAR 0,0850 SAR

EUR/SEK Schweden 0,0443 SEK 0,0443 SEK

EUR/SGD Singapur 1,30 % 0,0244 SGD

EUR/THB Thailand 1,30 % 1,0000 THB

EUR/TND Tunesien 1,30 % 0,0832 TND

EUR/TRY Türkei 0,1000 TRY 0,1000 TRY

EUR/USD USA 0,0036 USD 0,0036 USD

EUR/ZAR Südafrika 0,2289 ZAR 0,2289 ZAR
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14.1.4 – entfällt –
14.1.5 Besonderheiten bei Fremdwährungsschecks
Schreibt die Bank den Gegenwert eines Fremdwährungsschecks schon vor dessen 
Einlösung („Eingang vorbehalten“) dem Konto des Kunden gut, erfolgt die Umrech-
nung in Euro entsprechend den vorstehend beschriebenen Grundsätzen mit der 
Maßgabe, dass der für das betreffende Währungspaar in der Tabelle (Ziffer 14.1.3) 
ausgewiesene Aufschlag in doppelter Höhe auf den Referenzwechselkurs für den 
Verkauf in Euro aufgeschlagen wird. Schreibt die Bank den Gegenwert eines Fremd-
währungsschecks erst „nach dessen Eingang“ dem Konto des Kunden gut, erfolgt die 
Umrechnung nach dem gleichen System an dem Tag der Deckungszahlung der aus-
ländischen Bank (Geldeingang bei der Bank)  zu dem für diese Währung ermittelten 
Brief-Abrechnungskurs.
14.1.6 Preisermittlung im Zahlungsverkehr für sonstige Devisen
Soweit zwischen Bank und Kunde vereinbart wurde, dass die Bank Fremdwährungs-
geschäfte in Devisen ausführt, die nicht in der in Ziffer 14.1.3 enthaltenen Tabelle auf-
geführt sind, rechnet die Bank den Ankauf von Devisen zu einem wie folgt festgelegten 
Preis ab:
a)  Maßgeblicher Referenzwechselkurs  

Bei einer Umrechnung für den Kunden von einer Devise („Fremdwährung 1“) oder 
Euro in eine andere Devise („Fremdwährung 2“), welche nicht in der Tabelle in Ziffer 
14.1.3 genannt ist, ist bei dem Ankauf der Fremdwährung 2 der Referenzwechsel-
kurs der Kauf-Kurs, der am internationalen Devisenmarkt zwischen Banken von der 
Fremdwährung 1 bzw. von Euro in die Fremdwährung 2 zum Zeitpunkt der Ausfüh-
rung des Fremdwährungsgeschäfts feststellbar ist. Dieser Zeitpunkt ist abhängig 
vom Eingang des dem Fremdwährungsgeschäft zugrunde liegenden Auftrags bei 
der Bank sowie von den jeweils geltenden Annahme- und Ausführungsfristen der 
Bank (siehe hierzu Ziffer 13).

b)  Abschlag auf den Referenzwechselkurs  
Die Höhe des Abschlags beträgt 2 %, bezogen auf den Referenzwechselkurs (Kauf-
Kurs) in Ziffer 14.1.6 a). Im Einzelfall kann der Abschlag zugunsten des Kunden 
auch geringer ausfallen.

14.1.7 Preisermittlung für Umrechnungen von Devisen in andere Devisen
a)  Maßgeblicher Referenzwechselkurs Bei der Umrechnung einer Devise („Devise 1“) 

in eine andere Devise („Devise 2“), die jeweils in der Tabelle in Ziffer 14.1.3 aufgeführt 
ist, gilt Ziffer 14.1.6 a) entsprechend. Bei der Umrechnung von Devise 2 in Devise 1 
ist der Referenzwechselkurs abweichend von Satz 1 der Verkauf-Kurs, der am in-
ternationalen Devisenmarkt zwischen Banken von der Devise 2 in die Devise 1 zum 
Zeitpunkt der Ausführung des Fremdwährungsgeschäfts feststellbar ist.

b)  Auf- und Abschläge auf den Referenzwechselkurs Die Höhe des Abschlags beträgt 
2 %, bezogen auf den Referenzwechselkurs (Kauf-Kurs) in Ziffer 14.1.7. a) Satz 
1, die Höhe des Aufschlags 2 %, bezogen auf den Referenzwechselkurs (Verkauf-
Kurs) in Ziffer 14.1.7 a) Satz 2. Im Einzelfall kann der Auf- oder Abschlag zugunsten 
des Kunden auch geringer ausfallen.

14.2  Fremdwährungsgeschäfte, Preise und Aufwendungen bei An- und Verkauf 
von fremden Währungen im Wertpapiergeschäft

14.2.1 Preise
Bei Geschäften des Kunden, die für ihn eine Umrechnung in eine oder von einer 
fremden Währung, d. h. eine andere Währung als Euro („Devisen“ genannt), erfordern 
(„Fremdwährungsgeschäfte“), rechnet die Bank den Ankauf von Devisen (z. B. Verkauf 
von Wertpapieren in Fremdwährung zugunsten eines in Euro geführten Kontos des 
Kunden; Kundengutschrift von Zinsen, Dividenden oder bei Rückzahlung aus einem 
Wertpapier in Fremdwährung zugunsten eines in Euro geführten Kontos) und den 
Verkauf von Devisen (z. B. Kauf von Wertpapieren in Fremdwährung zulasten eines in 
Euro geführten Kontos des Kunden) gegenüber dem Kunden zu nachfolgenden Prei-
sen ab, soweit nicht etwas anderes zwischen der Bank und dem Kunden vereinbart ist.
14.2.1.1 Grundsatz
Fremdwährungsgeschäfte in Devisen werden zu dem für den Ankauf der Devisen 
von der Bank jeweils festgelegten Preis („Brief- DB-Abrechnungskurs“) bzw. für den 
Verkauf der Devisen von der Bank jeweils festgelegten Preis („Geld-DB-Abrechnungs-
kurs“) (zusammen nachfolgend „DB-Abrechnungskurs“) abgerechnet.
Der DB-Abrechnungskurs setzt sich aus folgenden zwei Bestandteilen zusammen:
(1) dem maßgeblichen Referenzwechselkurs für den Abrechnungstermin und
(2) einem Aufschlag auf den Referenzwechselkurs, sofern eine Umrechnung für den 
Kunden von einer Devise in Euro oder einer anderen Devise erfolgt, bzw. einem Ab-
schlag vom Referenzwechselkurs, sofern eine Umrechnung für den Kunden von Euro 
oder einer anderen Devise in die jeweilige Devise erfolgt, wobei zwischen den nachfol-
gend in der Tabelle (Ziffer 14.2.1.2 b) genannten Devisen und anderen Devisen (Ziffer 
14.2.1.3) zu unterscheiden ist.
14.2.1.2  Preisermittlung für die in der Tabelle (Ziffer 14.2.1.2 b) genannten Devisen bei 

einer Umrechnung von oder in Euro
a) Maßgeblicher Referenzwechselkurs
Der maßgebliche Referenzwechselkurs wird anhand von Wechselkursen, die von The 
World Markets Company PLC, Edinburgh, („WMR“) für die jeweilige Währung veröf-
fentlicht werden, wie folgt bestimmt:
Der Referenzwechselkurs für ein Fremdwährungsgeschäft, bei dem für den Kunden 
eine Umrechnung von Euro in eine Devise erfolgt, ist der von WMR für die jeweilige 
Währung als „Hourly Intraday Spot Bid-Rate“ in Euro veröffentlichte Wechselkurs. Bei 
einem Fremdwährungsgeschäft, bei dem für den Kunden eine Umrechnung von einer 

Devise in Euro erfolgt, ist der von WMR für die jeweilige Währung als „Hourly Intraday 
Spot Offer- Rate“ in Euro veröffentlichte Wechselkurs der Referenzwechselkurs. Maß-
geblich für die Festlegung der DB-Abrechnungskurse ist der um 13.00 Uhr Ortszeit 
Frankfurt am Main eines jeden Handelstages von WMR veröffentlichten Referenz-
wechselkurse. Die Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften im Zusammenhang 
mit Geschäften in Wertpapieren, die auf eine fremde Währung lauten, erfolgt zu dem 
um 13.00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main an diesem Handelstag für die jeweilige 
Währung entsprechend bestimmten Geld- bzw. Brief-DB-Abrechnungskurs der Bank, 
sofern der für das Fremdwährungsgeschäft abzurechnende Betrag in fremder Wäh-
rung bis 11.45 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main für die Bank feststeht (bei Kommissions-
geschäften in Wertpapieren ist dies der Fall, wenn der Bank das Ausführungsgeschäft 
von Dritten bestätigt wurde). Soweit dieser Betrag an diesem Tag erst nach 11.45 
Uhr Ortszeit Frankfurt am Main feststeht, wird das Fremdwährungsgeschäft zu dem 
am darauffolgenden Handelstag von der Bank für die jeweilige Währung bestimmten 
Geld- bzw. Brief-DB-Abrechnungskurs der Bank um 13.00 Uhr Ortszeit Frankfurt am 
Main abgerechnet.
b) Auf- und Abschläge auf den Referenzwechselkurs
Die Höhe des Auf- bzw. Abschlags auf den maßgeblichen Referenzwechselkurs ist von 
der jeweiligen Devise abhängig und ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Währungspaar Land der Währung Auf- / Abschlag auf Referenz-
wechselkurs

EUR/AED VAE 0,0850 AED

EUR/AUD Australien 0,0075 AUD

EUR/BGN Bulgarien 0,0400 BGN

EUR/BHD Bahrain 0,0090 BHD

EUR/CAD Kanada 0,0070 CAD

EUR/CHF Schweiz 0,0050 CHF

EUR/CNH China1 0,1200 CNH

EUR/CZK Tschechien 0,4000 CZK

EUR/DKK Dänemark 0,0350 DKK

EUR/GBP Großbritannien 0,0040 GBP

EUR/HKD Hongkong 0,1300 HKD

EUR/HUF Ungarn 5,0000 HUF

EUR/ILS Israel 0,0850 ILS

EUR/INR Indien 1,6000 INR

EUR/JOD Jordanien 0,0160 JOD

EUR/JPY Japan 0,5500 JPY

EUR/KES Kenia 2,5000 KES

EUR/KWD Kuwait 0,0070 KWD

EUR/LKR Sri Lanka 4,0000 LKR

EUR/MAD Marokko 0,2500 MAD

EUR/MUR Mauritius 0,8000 MUR

EUR/MXN Mexiko 0,3000 MXN

EUR/NOK Norwegen 0,0440 NOK

EUR/NZD Neuseeland 0,0080 NZD

EUR/OMR Oman 0,0090 OMR

EUR/PKR Pakistan 3,2500 PKR

EUR/PLN Polen 0,0650 PLN

EUR/QAR Katar 0,0850 QAR

EUR/RON Rumänien 0,1000 RON

EUR/RSD Serbien 2,5000 RSD

EUR/RUB Russland 1,1000 RUB

EUR/SAR Saudi-Arabien 0,0850 SAR

EUR/SEK Schweden 0,0480 SEK

EUR/SGD Singapur 0,0230 SGD

EUR/THB Thailand 0,7500 THB

EUR/TND Tunesien 0,0700 TND

EUR/TRY Türkei 0,1000 TRY

EUR/USD USA 0,0050 USD

EUR/ZAR Südafrika 0,2400 ZAR

 1  Renminbi, die in der Volksrepublik China („China Mainland“) unterhalten, gehandelt
und gezahlt werden, sind „Onshore Renminbi“ (ISO-Code CNY). Außerhalb von 
China Mainland handelt es sich um „Offshore Renminbi – Handelsplatz Hongkong“ 
(CNH). „CNH“ ist jedoch kein bei der International Organization for Standardization 
(ISO) registrierter Code und wird deshalb nicht im Wertpapiergeschäft verwendet. 
Renminbi, die der Kunde bei der Postbank in Deutschland unterhält, handelt oder 
zahlt, sind Offshore Renminbi (CNH), obwohl der ISO-Code CNY in den Abrech-
nungen und Depotinformationen verwandt werden muss.
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c) Veröffentlichung der DB-Abrechnungskurse für die in der Tabelle (Ziffer 14.2.1.2 b) 
genannten Devisen 
Die DB-Abrechnungskurse werden von der Bank innerhalb von zwei Stunden  
nach Veröffentlichung der Referenzwechselkurse durch WMR zusammen mit ihren 
zugrunde liegenden Referenzwechselkursen auf der Internetseite db-Markets (https://
www.db-markets.com/#fx_rates/db_abrechnungskurse) veröffentlicht.
14.2.1.3 Preisermittlung im Wertpapiergeschäft für sonstige Devisen
Soweit zwischen Bank und Kunde vereinbart wurde, dass die Bank Fremdwährungs-
geschäfte in Devisen ausführt, die nicht in der in Ziffer 14.2.1.2 b) enthaltenen Tabelle 
aufgeführt sind, rechnet die Bank den Ankauf von Devisen zu einem wie folgt festge-
legten Preis ab:
a) Maßgeblicher Referenzwechselkurs
Bei einer Umrechnung für den Kunden von einer Devise („Fremdwährung 1“) oder 
Euro in eine andere Devise („Fremdwährung 2“), welche nicht in der Tabelle in Ziffer 
14.2.1.2 b) genannt ist, ist bei dem Ankauf der Fremdwährung 2 der Referenzwechsel-
kurs der Kauf-Kurs, der am internationalen Devisenmarkt zwischen Banken von der 
Fremdwährung 1 bzw. von Euro in die Fremdwährung 2 zum Zeitpunkt der Ausführung 
des Fremdwährungsgeschäfts feststellbar ist. Der Zeitpunkt ist abhängig davon, wann 
der für das Fremdwährungsgeschäft abzurechnende Betrag in fremder Währung für 
die Bank feststeht (bei Kommissionsgeschäften in Wertpapieren ist dies der Fall, wenn 
der Bank das Ausführungsgeschäft von Dritten bestätigt wurde).
b) Abschlag auf den Referenzwechselkurs
Die Höhe des Abschlags beträgt 2 % bezogen auf den Referenzwechselkurs (Kauf-
Kurs) in Ziffer 14.2.1.3 a). Im Einzelfall kann der Abschlag zugunsten des Kunden auch 
geringer ausfallen.
14.2.1.4 Hinweis
Die der Bank für die Eindeckung der Devisen bzw. deren Verkauf tatsächlich entste-
henden Kosten können geringer oder höher als die jeweils in a) unter Ziffer 14.2.1.2 
bis Ziffer 14.2.1.4 beschriebenen Referenzwechselkurse sein, sofern die Bank sich zu 
einem niedrigeren Kurs eindecken (Ankauf von Devisen) bzw. die Devisen zu einem 
höheren Kurs als dem Referenzwechselkurs veräußern kann (Verkauf von Devisen).
14.2.1.5 Nichtveröffentlichung von Kursen durch WMR
Sofern von WMR für die in der in Ziffer 14.2.1.2 b) aufgeführten Devisen zu den in 
Ziffer 14.2.1.2 a) genannten Zeitpunkten kein Kurs für die entsprechende Devise in 
Euro veröffentlicht wird, gilt als Referenzwechselkurs der Wechselkurs, der im inter-
nationalen Devisenmarkt zwischen Banken zu diesen Zeitpunkten in dieser Devise 
feststellbar ist.
14.2.2 Aufwendungen (Kommissionsgeschäft Wertpapiere)
Führt die Bank Aufträge ihrer Kunden über den Kauf / Verkauf von Wertpapieren in 
fremder Währung an einer inländischen Börse, an der die Geschäfte nur in Euro abge-
wickelt werden, in Kommission aus (zur Ausführungsart des Wertpapiergeschäfts der 
Bank siehe die Ausführungsgrundsätze in den „Sonderbedingungen für Wert papier-
geschäfte“), erfolgt die Währungsumrechnung in Euro durch den skontroführenden 
Makler bzw. den sogenannten Spezialisten der Börse nach dem von ihm festgelegten 
Devisenkurs.
14.3 Kartenumsätze in Devisen
14.3.1 Kartenverfügungen innerhalb des EWR in anderen EWR-Währungen als Euro
Bei Zahlungsvorgängen (Bargeldauszahlungen bei einem Zahlungsdienstleister und 
Einsatz der Debitkarte oder Kreditkarte zum Bezahlen) in anderen EWR-Währungen 
als Euro innerhalb des EWR wendet die Bank als maßgeblichen Referenzwechselkurs 
den zuletzt verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank 
an. Die Bank erhebt zusätzlich ein Währungsumrechnungsentgelt in Form eines Kurs-
Aufschlags auf den Euro-Referenzwechselkurs in Höhe von 0,50 %.
14.3.2  Kartenverfügungen außerhalb des EWR (Europäischer Wirtschafts raum) in 

Fremdwährung 
Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung (Bargeldauszahlungen bei einem 
Zahlungsdienstleister und Einsatz der Debitkarte oder Kreditkarte zum Bezahlen) au-
ßerhalb des EWR wendet die Bank als maßgeblichen Wechselkurs den zuletzt verfüg-
baren Kurs an, den das von der Bank für die Abrechnung des Zahlungsvorgangs ein-
geschaltete Unternehmen (Mastercard/Visa) verwendet. Die Bank erhebt zusätzlich 
ein Währungsumrechnungsentgelt in Form eines Kurs-Aufschlags in Höhe von 0,50 %.
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